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u n v e r k ü r z te r  Quellenangabe w ird  gestattet)

.Reichsregierung und Reiehsministergesetz.
V o n  Professor D r. L e ib h o lz ,  Greifswald.

Die Richtigkeit einer Verfassungstheorie zeigt 
■sich erst an den Konsequenzen, die sich aus ih r 
für das positive Verfassungsrecht ergeben. Dieser 
innere Zusammenhang zwischen Verfassungstheorie 
und positivem Verfassungsrecht w ird bei uns in  
Deutschland zu Unrecht häufig — und leider nicht 
nur von der Praxis — übersehen. Hieraus erklärt 
sich die Unsicherheit des Gesetzgebers in  der Be
handlung von Fragen, die ohne eine feste verfassungs- 
iheoretische Grundlegung eine sachentsprechende 
gesetzgeberische Regelung nicht sicher und häufig 
überhaupt nur dann erfahren, wenn äußere Um
stände, die sich aus den Spannungen von Theorie 
und W irklichkeit ergeben, zu der Kodifizierung einer 
bestimmten Materie zwingen. Ein Beispiel hierfür aus 
der jüngsten Staatspraxis liefert das Reichsminister
gesetz, das die Stellung der Reichsregierung, des Reichs
kanzlers wie der Reichsminister, positiv staatsrechtlich 
von Grund aus verändert und dabei nur den Forde
rungen angepaßt hat, die sich staatstheoretisch ohnehin 
aus der heutigen Stellung der Reichsregierung ergeben.

Die Regierung gehört i. S. der Organlehre, auch 
wenn dies von dieser meist in  Abrede gestellt 
w ird, zu den unmittelbaren Staatsorganen oder 
besser, wenn man von der verwirrenden Terminologie 
der Organlehre überhaupt absieht, zu den Repräsen
tanten des Staates1). Die Regierung ist in  der gleichen 
Weise wie ein etwa vorhandener Monarch oder 
republikanischer Präsident und die Abgeordneten 
eines Parlamentes zur Repräsentation des Volksganzen 
als politisch-ideeller Volkseinheit berufen* 2). Dies 
steht zwar nicht, wie bei den Abgeordneten einer

1) Näher mein Wesen der Repräsentation 1929 S. 79.
2) D ies w ird  m eist verkannt; z. B. neuestens S e e l,  

S. 1381.
DJZ. 1929

parlamentarischen Körperschaft, ausdrücklich in den 
Verfassungen, ergibt sich aber grundsätzlich aus dem 
Wesen der Regierung. Eine Regierung, die nicht 
zum mindesten intentionsweise in  Anspruch nehmen 
würde, das Volksganze zu repräsentieren, „das Ganze 
gegenüber dem einzelnen zu vertreten“ , wie schon 
L. v. S te in  gesagt hat, wäre keine Regierung. Damit 
ist zugleich gesagt ■— dies ist in  anderem Zu
sammenhänge nachgewiesen1) —, daß die Regie
rung innerhalb der ih r verfassungsrechtlich zuge
wiesenen Kompetenzen über eine selbständige Ent
scheidungsgewalt verfügen muß. Wäre die Regierung 
in  ihren Entschließungen von dem Willen und den 
Weisungen anderer Instanzen abhängig, so würden 
die Regierungsfunktionen in  W irklichkeit von den 
hinter der Regierung stehenden und diese zu einem 
Exekutivausschuß degradierenden Instanzen wahr
genommen werden. Und zwar bezieht sich die 
selbständige Entscheidungsgewalt dieser repräsenta
tiven Instanz innerhalb des funktionellen Integrations
prozesses des Staates auf die spezifische politische 
Willensbildung. D. h. die existentiellen Fragen, die 
Fragen, in  denen „der Staat sich und sein Wesen 
bestimmt und durchsetzt“ (S m en d ), in  denen „die 
höchsten, obersten, entscheidenden Staatszwecke“ 
( T r ie Pe l) zur Erörterung stehen, sind es, über die 
die Regierung — in der Demokratie in  konkur
rierender Zuständigkeit vor allem m it dem in erster 
Linie zu politischen Entscheidungen berufenen Parla
ment — die selbständige Dezisionsgewalt besitzt.

Dies alles g ilt auch von der Weimarer Verfassung 
und den Landesverfassungen, die die Befugnisse der 
Regierung gegenüber dem früheren Rechtszustand 
erheblich erweitert haben, und zwar auch unter der 
Herrschaft des parlamentarischen Regierungssystems. 
Denn dieses ist ein echtes Regierungssystem und

!) V g l. mein Wesen der Repräsentation S. 72.
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degradiert nicht, wie schon P re u fi richtig gesehen 
hat1), den parlamentarischen Minister zu einem 
durch seine Fraktion oderPartei imperativ gebundenen 
Mandatar. Ohne eigenschöpferisches Handeln der 
Regierung würden die Kautelen des parlamentarischen 
Regierungssystemes, durch die eine gewisse Homo
genität in  den Grundanschauungen zwischen Par
lamentsmehrheit und Regierung hergestellt und die 
Kontrolle (aber nur diese) über die Regierung durch 
das Parlament gesichert werden soll, insbes. Ver
trauenserklärung und zum Rücktritt zwingendes 
Mißtrauensvotum, ihren Sinn verlieren. Die poli
tische Verantwortung für sein Handeln kann der 
Minister nur tragen, wenn er selbständig nach 
seiner Ueberzeugung seine Entschließungen fällt. 
In  diesem Sinne spricht A rt. 56 RVerf. termino
logisch korrekt davon, daß der einzelne Reichs
minister „den ihm anvertrauten Geschäftszweig selb
ständig und unter eigener Verantwortung gegenüber 
dem Reichstag zu leiten“ hat.

Aus dieser grundsätzlichen Einsicht folgt die 
Wesensverschiedenheit der Stellung der Reichsregie
rung von der der Beamten. Diese Verschiedenheit zeigt 
sich äußerlich darin, daß der Reichskanzler und inner
halb seines Ressorts der einzelne Reichsminister in  
seinen Entschließungen frei sind, während die Dienst
pflicht der Beamten umgekehrt diese gerade dazu 
zwingt, den Weisungen der ihnen jeweils Vorgesetzten 
nachzukommen* 2), d.h. i. S. der integrierend wirkenden 
repräsentativen Persönlichkeiten tätig zu sein. Kurzum 
die Regierung repräsentiert3), der ihren Weisungen 
unterworfene Beamte dagegen n icht4).

Nur so erklärt sich, daß, wenn man an sich 
strukturwidrig die beamtenrechtlichen Vorschriften 
auf die Regierung erstreckt, viele der wichtigsten 
beamtenrechtlichen Vorschriften auf die Regierungs
mitglieder nicht anwendbar sind, oder daß sie, wenn 
man^ sie trotzdem zur Anwendung bringt, in  der 
Praxis Mißstände nach sich ziehen. Abgesehen von 
der auf die Regierung entsprechend nicht anwend
baren Gehorsamspflicht der Beamten gehört hierher 
vor allem die schwer vorstellbare Möglichkeit der 
Einleitung und Durchführung eines Disziplinar
verfahrens. Ebenso hat der Versuch, die Regierungs
mitglieder hinsichtlich ihres Ruhegehaltes nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen zu behandeln, bei 
uns, wie der Erlaß des RMG. zeigt, in  der Praxis 
zu auf die Dauer nicht haltbaren Unzuträglichkeiten 
geführt.

Auch kann die grundsätzliche Richtigkeit des 
hierGesagten nicht m it demHinweis bestritten werden, 
daß vielfach die Mitglieder von Regierungen nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen behandelt sind und 
auch heutenoch behandelt werden. Denn die Tatsache, 
daß das positive Recht eine Einrichtung strukturwidrig 
behandelt, vermag nicht beweiskräftig zu wirken.

Außerdem ist der Hinweis auf das vorrevolutio- 
näre deutsche Staatsrecht insofern nicht zutreffend,

. ,  11 y » ) ' P ro t  s JerfAusschnsses der NatVers. 1919 S. 446 and
die b e l. T b o “ a ’ Handbacl1 des deutschen S ta a ts a k ts  1930 Bd. I  
S. 510 zit. Aeußerungen.

2) Auch die R ich ter und Hochschullehrer haben, trotzdem  sie 
eme Sphäre verfassungsrechtlich gesicherter F re ihe it eigenen Handelns 
besitzen, persönlich die b te llung  von Staatsbeamten.

3) Nach J e r u s a le m ,  Staatsgerichtsbarkeit 1930 S. 67, so ll die 
Reichsregierung auch heute noch nur eine durch den Erlaß des RM G. 
nach der repräsentativen Seite hm verstärkte Doppelstellun°- (Staats- 
Organschaft, d. h. in  W irk lic h k e it Repräsentantenqualität und Beamten- 
eigenschaft) besitzen.

4) D ie  den repräsentativen Charakter der Beamtenbürokratie 
bejahende Auffassung (z. B. K ö t t g e n ,  Beamtenrecht 1929 S. 21) 
beruht auf e iner verfassungstheoretisch n ich t zutreffenden E rkenntnis 
vom  Wesen der Repräsentation.

als nach dessen Aufbau trotz der Gegenzeichnung 
letzten Endes der Reichskanzler und preuß. Minister
präsident im  Reich nur die Po litik  des Kaisers, in  
Preußen die des preuß. Königs zu führen und diese 
Politik gegenüber den zuständigen parlamentarischen 
Körperschaften zu vertreten hatte1). Der Kanzler 
war im Bundesrat „Bevollmächtigter“ des Königs von 
Preußen und im  Reich Minister und „Gehilfe“ des 
Kaisers2), Er war somit wie ein Beamter, als der 
er auch von der Theorie des konstitutionellen Staats
rechts fast ausschließlich angesehen und behandelt 
wurde, den dienstlichen Anordnungen seines V or
gesetzten, d. h. seines Monarchen unterworfen, ebenso 
wie die Vorsteher der Reichsämter, die Staatssekretäre,, 
ihrerseits dem Reichskanzler unterworfen und zur 
Befolgung seiner Anweisungen verpflichtet waren. 
Zur Regierung im technisch-repräsentativen Sinne 
war nach der Verfassung allein der Monarch berufen. 
Gleiches g ilt auch grundsätzlich heute noch von den 
Regierungen ausländischer Monarchien. Daß in  der 
Rechtswirklichkeit das B ild vielfach ein anderes ist, 
daß bei uns z. B. weitgehend der Kanzler seinen 
Willen dem des Monarchen aufzwingen und damit 
tatsächlich die politischen Regierungsfunktionen im 
repräsentativen Sinne ausüben konnte, ebenso wie' 
heute der parlamentarische Minister häufig den E in
flüssen der Parteien, Fraktionen und Ministerialbüro- 
kratien sich nicht zu entziehen vermag, beweist 
nichts anderes, als daß insoweit zwischen positivem 
Recht und Rechtswirklichkeit ein schwer auflösbarer 
Widerspruch besteht.

Die repräsentative Stellung der Reichsregierung 
kommt in  dem RMG. gegenüber der nichtrepräsen
tativen der Beamten vor allem darin zum Ausdruck, 
daß die wichtigsten für die Reichsbeamten geltenden 
Vorschriften für die Reichsminister als nicht anwendbar 
erklärt worden sind (§ 1 Abs. 2). Vielmehr erfahren 
deren Rechtsverhältnisse eine im  einzelnen Sinne 
hier nicht zu erörternde, ihrer repräsentativen Stellung 
entsprechende Sonderregelung3). Insbes. charak
teristisch für ihre heutige Stellung ist der Fortfall 
jeglichen Disziplinärverf., die besondere Ruhe- und 
Hinterbliebenengehaltsregelung sowie der von ihnen 
beim Amtsantritt zu leistende Eid, der, abweichend. 
vom allgemeinen Beamteneid, in  der Formulierung, 
der des Reichspräsidenten ähnelt, m it dem Unter
schied, daß die Versicherung der unparteiischen 
Geschäftsführung noch ausdrücklich in  der Eides
leistung der Reichsminister hervorgehoben ist. Trotz
dem so aus der ganzen Regelung des RMG. erhellt, 
daß Reichskanzler und Reichsminister nicht als- 
Reichsbeamte aufzufassen sind, stehen sie „nach 
Maßgabe dieses Gesetzes zum Reich in  einem öffent
lich-rechtlichen Amts Verhältnis.“ Entsprechend dieser 
Auffassung w ird in  dem Gesetz laufend von dem 
Amtsverhältnis und dem Amte gesprochen, das die 
Mitglieder der Reichsregierung bekleiden. Dies ent
spricht der der deutschen Staatsrechtslehre geläufigen 
Auffassung, wonach ein Amtsinhaber nicht notwendig 
Beamter zu sein braucht. Auch der Reichspräsident 
wie die Abgeordneten sollen in  diesem Sinne, ohne 
Beamte zu sein, ein Am t bekleiden. Ob nicht der

*) D ies bem erkt auch schon sehr r ic h tig  P o p i t z ,  DJZ. 1930 
S. 124.

2) Näher zur S te llung des Kanzlers etwa L a b  a n d , Deutsches 
Reichsstaatsrecht 1919 S. 89; M e y e r - A n s c h ü tz ,  Lehrbuch des 
Deutschen Staatsrechts 1917 S. 522.

3) Näher zum R M G . P o p i t z ,  S. 121 d. B l. ; S o lc h ,  R.- u.
Preuß. V e rw B la tt Bd. 51 (1930) S. 240; A b r a h a m , Zeitschr. fü r  
Beamtenrecht Bd. 2 (1930) S. 163.
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Amtsbegriff ein Beamtenverhältnis voraussetzt und ob 
die rechtliche Stellung des Repräsentanten m it dem 
Amtsbegriff tatsächlich richtig erfaßt w ird, soll hier 
dahingestellt bleiben. Denn wichtiger als diese mehr 
begriffliche Feststellung ist die sachliche Entscheidung, 
die das RMG. unter dem Zwang der Verhältnisse ver
fassungstheoretisch richtig und eindeutig i. S. einer 
repräsentativen und nicht beamtenmäßigen Stellung 
der Reichsregierung getroffen hat.

Da in  den Ländern die staatsrechtliche Situation 
grundsätzlich die gleiche ist, auch wenn in  ihnen 
vielleicht die praktischen Unzulänglichkeiten der 
heutigen Regelung nicht so augenfällig hervorgetreten 
sind wie im  Reich, bleibt zu hoffen, daß auch sie 
von der Befugnis des § 26 RMG. Gebrauch machen 
und eine den Grundzügen des RMG. entsprechende 
Regelung treffen1).

Die Nationalökonomie im Rahmen der 
juristischen Studienreform* 2).

V o n  Professor D r. W a l t e r  E u c k e n ,  F re ibu rg  i.  B r.

Seit langer Zeit befindet sich der nationalökono
mische Unterricht auf den Universitäten in einem 
Stadium neuer Versuche und tiefgreifender Um
gestaltung. Allerdings tr itt diese Reformbewegung 
nicht m it großen Programmen an die Oeffentlichkeit; 
die Neuerungen werden vielmehr von den einzelnen 
Dozenten unmittelbar praktisch in ihrer Lehrtätigkeit 
durchgeführt, um den Unterricht so den w irklich vor
handenen Erfordernissen der Gegenwart, der Ent
wicklung der Wissenschaft und den neuen Bildungs
bedürfnissen der Studenten anzupassen. Infolge ihres 
individuellen Charakters ist diese seit langem in  Gang 
befindliche Studienreform nicht leicht m it kurzen 
Worten zu kennzeichnen; aber immerhin ist eine 
gewisse allgemeine Entwicklungsrichtung deutlich 
sichtbar. Weit klarer als früher ist heute von den 
meisten Dozenten erkannt, daß die nationalökono
mische Ausbildung der Juristen nicht die gleiche 
sein kann wie die der Nationalökonomen. Vor allem 
die im Mittelpunkt des juristischen Studiums stehende 
Schulung im  zivilistischen Denken bietet so viele 
Schwierigkeiten, daß der junge Jurist außerstande 
ist, sich daneben noch das ganz anders geartete 
theoretisch-nationalökonomische Denken anzueignen. 
Das Bildungsziel muß hier viel näher gesteckt werden. 
„E r kann nur m it den Grundtatsachen des Wirtschafts
lebens vertraut gemacht werden, m it seinen haupt
sächlichsten Bewegungsvorgängen und Bewegungs
gesetzen, die sich vor unseren Augen abspielen“ 
(E cke rt). Weit energischer als früher wird heute 
diesen besonderen Erfordernissen der nationalökono
mischen Ausbildung der Juristen fast allgemein 
Rechnung getragen. Die großen Vorlesungen über 
praktische und theoretische Nationalökonomie sowie 
über Finanzwissenschaft sind den Bedürfnissen der

J) Für Preußen vg l. schon A r t. 56 Preuß. Y erf. und das auf 
Grund von A r t. 48 Preuß. Verf. ergangene Gesetz über Versorgung 
der Staatsminister v. 13. Jun i 1924 (GS. S. 547). Ueber die Verhältnisse 
in  Bayern, W ürttem berg und Sachsen S e e l,  DJZ. 1929 S. 1381.

2) V g l. D ie  R eform  des juristischen Studiums in  Preußen S. 679 
G e r l  a n d , D ie  D enkschrift usw. S. 717, d ie E rk lärung des Vorstandes 
der V erein igung deutscher Z ivilprozeßrechtslehrer S. 746. B a u m b a c h , 
p ie  D enkschrift S. 793, K is c h  S. 795, E g g e n  v a n  T e r la n  S. 798, 
H e y m ä n n  S. 801, desgl. „B r ie f aus Bayern“ S. 817, R ie h . S c h m id t  
S. 862, Protest der Strafrechtl. Ges. S. 881, F la c k e  S. 919, 
Beschluß der sämtlichen 11 nichtpreuß. Fakultäten S. 952, Beschluß des 
'‘'orstandes des Deutschen Anwaltvere ins S. 952, L e v in  S. 990, Straf- 
Professuren S. 992, 1246, E rk lä rung  des Vorstandes des Verbandes der 
Gisch. Hochschulen S. 1108, der Univ. Tübingen S. 1109, S c h w a n d e r  
*-• 1151, H o f fm a n n  S. 1281, alles in  der DJZ. 1930.

Juristen weitgehend angepaßt. Natürlich dienen sie 
zugleich als Einführungsvorlesungen für die Natiönal- 
ökonomen, die dann in  ihrem weiteren Studium 
durch besondere Vorlesungen und Uebungen zu w irk 
lichen nationalökonomischenFachleutenherangebildet 
werden, während der Jurist auf nationalökonomischem 
Gebiet D ilettant bleiben muß. Außerdem w ird durch 
besondere einführende Uebungen in die National
ökonomie, sowie auch durch geeignete Vorlesungen 
und Uebungen betriebswirtschaftlicher A rt danach 
gestrebt, dem Juristen eine Vorstellung vom Wirtschafts
leben zu vermitteln und eine gewisse Ordnung in 
die zahlreichen ökonomischenErfahrungen zu bringen, 
die er täglich macht.

In  seinen „Lebenserinnerungen“ berichtet 
H a c h e n b u rg , daß er als Student m it seinem Lehrer 
K n ie s  eine Unterhaltung über sein nationalökono
misches Studium gehabt habe, deren Inhalt höchst 
charakteristisch ist. „Ich  berichtete ihm “ , so heißt 
es da „von den Schwierigkeiten, die m ir die Volks
wirtschaftslehre machte. Es fehlte m ir an greifbaren 
Vorstellungen. Ich fühlte alles, was ich fassen möchte, 
verschwinden.“ Von hier aus lassen sich gerade 
die modernen Bestrebungen im nationalökonomischen 
Unterricht für Juristen am besten verstehen: w ir 
versuchen, das Wirtschaftsleben und seine wichtigsten 
Zusammenhänge in  möglichster Anschaulichkeit dem 
jungen Juristen vor Augen zu stellen und verzichten 
dafür auf seine eindringliche theoretisch-national
ökonomische Schulung.

In  diese Entwicklung platzt nun die Denkschrift 
des preuß. Kultusministeriums herein. Auch sie 
betont, daß die gleichzeitige Ausbildung als Jurist 
und Nationalökonom bei der Belastung der Studenten 
und der grundlegend verschiedenen Arbeitsmethode 
und Denkweise beider Wissenschaften ein D ing der 
Unmöglichkeit ist. Insoweit kann man der Denk
schrift zustimmen. Darüber hinaus aber sind Vor
schriften geplant, welche die soeben skizzierte, im 
Gang befindliche, gesunde Entwicklung des national
ökonomischen Unterrichts aufs äußerste gefährden.

Um den wichtigsten Punkt an die Spitze zu 
stellen: Man ö ffn e t den w ir ts c h a f t l ic h e n  
In te re s s e n te n  und  p o lit is c h e n  P a r te ig ä n g e rn  
den W eg in  d ie  F a k u ltä te n , wodurch neben 
dem Staatsrecht kaum eine Wissenschaft so stark 
betroffen wird wie die Nationalökonomie, Gewiß ist
gegen die — bisher auch schon m it Erfolg geübte_
Zuziehung von besonders bewährten Praktikern nichts 
einzuwenden, vor allem wenn sie Sondergebiete be
handeln, auf denen sie über umfassende Erfahrungen 
verfügen.

Das preuß. Kultusministerium beabsichtigt jedoch 
gerade hier eine gründliche Wandlung eintreten zu 
lassen. InweitstärkeremMaßealsbishersollenPraktiker 
herangezogen werden, was nach E rn s t H eym anns 
kräftigen Worten zum „massenhaften Eindringen un
geeigneter, banausischer Praktiker, die nicht h in
reichend wissenschaftlich qualifiziert sind1) “ , führen 
kann. Darüber hinaus soll die rechtliche Möglichkeit 
geschaffen werden, Praktikern, die Honorarprof. sind, 
S itz  und  S tim m e  in  der engeren  F a k u ltä t zu 
ve rle ih e n . H ierm it betritt das Kultusminist, einen 
n eu en W e g , de r zu e in e r v o llk o m m e n e n U m g e - 
s ta ltu n g  d e r F a k u ltä te n  und  der ganzen U n i
v e rs itä tfü h re n k a n n . Zwar heißt es ausdrücklich, daß 
nur m it Zustimmung der Fakultät solche Ernennungen

ü  S. 804, 1930 der DJZ.
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von Praktikern zu Fakultätsmitgliedern erfolgen sollen. 
Aber voraussichtlich w ird das Kultusministerium hier 
auf die Fakultäten einen nachhaltigen Einfluß geltend 
machen, wobei zu bedenken ist, daß es seinerseits 
vonpolitischenParteien gestützt wird. Einem so starken 
Druck von außen werden die Fakultäten häufig nicht 
zu widerstehen vermögen. Dann sind also die jeweils 
herrschenden politischen Parteien und wirtschaftlichen 
Richtungen in  der Lage, in  die beschließenden Fakul
täten ihre Sachwalter hereinzuschieben, die nun ihrer
seits ihren Einfluß, z. B. bei der Besetzung national
ökonomischer Professuren, ausüben können. Gerade 
in  einer Zeit, in  der die innerpolitischen Kämpfe 
sich zusehends verschärfen und die Gegensätze der 
Wirtschaftsgruppen sich zuspitzen, ist es von ent
scheidender Bedeutung für die Zukunft einer unab
hängigen Lehre und Forschung, daß die Universitäten 
aus diesem Kampf herausgehalten werden. Nur 
dann  is t  ih re  U n a b h ä n g ig k e it  g e s ic h e rt, w enn  
d ie  H a b i l i ta t io n  den e in z ig e n  n o rm a le n  Weg 
zum akad em ische n  B e ru f d a rs te llt  und n ic h t  
eine neue rechtliche Möglichkeit geschaffen wird, 
um den E in tritt von Praktikern in  die Fakultäten 
zu erzwingen. Für die Gesamtuniversität bedeutet 
diese geplante Neuerung die Erschütterung eines der 
Fundamente, auf der sie ruht, indem e ines ih re r  
G ru n d re c h te , d ie  S e lb s te rg ä n z u n g  des L e h r 
k ö rp e rs , d ie  H e ra n z ie h u n g  des a kad em ische n  
N a ch w u ch se s  au f G run d  re in  w is s e n s c h a ft
l ic h e r  L e is tu n g e n , a n g e ta s te t w ird . Eine der 
dunkelsten Seiten des Reformprojekts tr itt hier zutage.

Im  einzelnen aber werden hiervon wenige Wissen
schaften so stark getroffen werden wie die National
ökonomie. Die Gefahr rückt nunmehr näher, daß 
w ir ähnlichen Verhältnissen zusteuern, wie sie in 
Amerika herrschen, woz.B.die meistenProfessorender 
Nationalökonomie zwar Antiprotektionisten sind, aber 
m it Rücksicht auf die Geldgeber der Universitäten 
recht selten ihre Ansicht zu äußern pflegen. Jedenfalls 
w ird niemand im Ernste zu behaupten wagen, daß 
die Zuziehung von Praktikern in  dieser neuen Form 
auch nur im  mindesten geeignet ist, einen unab
hängigen Lehrbetrieb m it wissenschaftlichem Niveau 
zu sichern und die weitere Anpassung des national
ökonomischen Unterrichts an die sachlichen Not
wendigkeiten der Ausbildung zu fördern.

Entsprechendes g ilt von einem zw e ite n  Punkte 
des Reformprojekts: von der R e g le m e n tie ru n g  
des U n te r r ic h ts .  Aus der Denkschrift ist zu ent
nehmen, daß in  Zukunft eine zweistündige Vorlesung 
zur „Einführung in  das wirtschaftliche und soziale 
Verständnis der Gegenwart“ , je dreistündige V or
lesungen über allgemeine und spezielle Volksw irt
schaftslehre sowie Finanzwissenschaft und endlich 
eine zweistündige betriebswirtschaftliche Vorlesung 
in  Preußen gehalten werden sollen. Außerdem soll 
m it der Vorlesung über allgemeine Volkswirtschafts
lehre noch eine Besprechungsstunde verknüpft sein. 
Wer sich an diesen Vorlesungsplan nicht hält, be
kommt keine Unterrichtsgelder für die iiberschießenden 
Stunden, und im  übrigen sind offenbar gegen Wider
spenstige sogenannte Strafprofessuren geplant.

Nach meiner Ansicht ist die in  Aussicht ge
nommene Einteilung der Vorlesungen höchst unzweck
mäßig. Die zweistündige Einführungsvorlesung so 
zu lesen, daß sie weder Plattheiten noch eine Wieder
holung solcher Dinge bringt, die in  den Hauptvor
lesungen ebenfalls zum Vortrag kommen müssen,

scheint m ir kaum möglich zu sein. Auf diese Vor
lesung würde ich also gern verzichten. Die spezielle 
Volkswirtschaftslehre dagegen, die m. E. die bei 
weitem wichtigste nationalökonomische Vorlesung für 
Juristen darstellt, erscheint m ir viel zu sehr verkürzt.

Nun werden m ir allerdings an diesem Punkte 
eine Reihe hochgeschätzter Kollegen entschieden 
widersprechen. Sie werden nachweisen können, daß 
sie sowohl die Einführungsvorlesung anregend und 
nützlich zu gestalten wie auch m it den drei Stunden 
für spezielle Volkswirtschaftslehre zur Not aus
zukommen vermögen. Ich gebe das für ih re  Person 
zu, aber nicht für die m e ine ; ich bin zu beidem 
— ebenso wie eine Reihe anderer Dozenten -— 
nicht in  der Lage. Hier aber w ird der eigentliche 
Krebsschaden der ganzen Reglementierung sichtbar, 
der nicht darin besteht, daß für die eine oder die andere 
Vorlesung zu wenige Stunden ausgeworfen sind, 
sondern der sich aus der S ta r rh e it  d e r R e g e lu n g  
überhaupt ergibt. Gerade die erfolgreichsten Dozenten 
pflegen immer wieder den Unterricht umzugestalten, 
um Neues und Besseres zu erreichen und um sich 
der Entwicklung der Forschung anzupassen. Jeder 
nationalökonomische Dozent kann sich so — natür
lich in  Fühlungnahme m it dem nächsten Kollegen — 
einen Vorlesungsplan schaffen und auch Unterrichts
methoden ausbilden, die für seine wissenschaftliche 
Eigenart die geeignetsten sind und durch die er die 
besten Lehrerfolge erzielt. Der eine w ird dabei 
m it ,  der andere ohne Besprechungen in  den Vor
lesungen am besten fahren. Auf Grund dieses Systems 
freier Lehre und individueller Gestaltung hat sich 
der Reformprozeß in  der nationalökonomischen Aus
bildung vollzogen, von dem w ir sprachen. Das jetzt 
vorliegende preuß. Projekt bringt k e in e  F ö rd e ru n g  
dieser Entwicklung, sondern eine V e rk ru s tu n g , in 
dem gerade den Trägern des akademischen Unterrichts 
und der Forschung, den Dozenten, die Hände ge
bunden werden sollen. In  einem merkwürdigen 
Streben nach Uniformierung des Unterrichts gelangt 
man dazu, vor allem die guten pädagogischen Kräfte 
zu hemmen. Daß hierin ein E ingriff liegt, der 
nicht nur die wahrhaft zeitgemäße Gestaltung von 
Lehre und Forschung an den rechts- und staats
wissenschaftlichen Fakultäten entschieden schädigt, 
sondern zugleich auch ein weiteres Fundament der 
deutschen Gesamtuniversität, die volle Freiheit ihres 
geistigen Lebens, unterhöhlt, ist schon von anderer 
Seite nachdrücklich gesagt worden.

Wer heute energisch für das Selbstverwaltungs
recht der Universitäten und die traditionelle Lehr
freiheit eintritt, läuft Gefahr, in  gewissen Kreisen 
als Reaktionär verschrien zu werden, der sich einem 
gesunden „Fortschritt“ widersetze. M it solchen 
Schlagworten w ird auch versucht, die Gegner des 
vorliegenden Reformentwurfs zum Schweigen zu 
bringen. Unsere kurze Betrachtung des national
ökonomischen Unterrichts zeigte jedoch, daß die 
Verteilung der Rollen eine ganz andere ist. A l le ,  
d ie  e in e n  E in f lu ß  der p o lit is c h e n  und  w i r t 
s c h a ft lic h e n  In te re s s e n te n  au f d ie  U n iv e r 
s itä te n  u n g e fä h r l ic h  u nd  e ine  E rs ta r ru n g  des 
U n te r r ic h ts  u n b e d e n k lic h  f in d e n , m ögen 
s ic h  fü r  d ie  R e fo rm  e inse tzen . W er aber 
e ine  le b e n d ig e  W e ite re n tw ic k lu n g  der U n i 
v e rs itä te n  w ü n s c h t, m uß sie ab lehnen . Nicht 
deshalb müssen Lehrfreiheit und Unabhängigkeit der
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Universität von uns hartnäckig verteidigt werden, 
weil w ir sie von unseren Vorfahren übernommen 
haben, sondern weil nur auf ihrer Grundlage gerade 
in der heutigen Zeit die Universitäten das in  Lehre 
und Forschung sachlich leisten können, was von 
ihnen zu verlangen ist.

Das preuß. Kultusministerium scheint sich über 
alle diese und andere Bedenken hinwegsetzen und 
seine Reform ganz überstürzt erzwingen zu wollen. 
Offenbar w ill es hierm it eine vollendete Tatsache 
schaffen in  der Erwartung, damit den Kampf zu 
beenden. Aber vollendete Tatsachen gibt es auf 
diesem Gebiete nicht. Kommt die Verordnung, so 
gebietet das Interesse der Sache, nicht zu resignieren, 
sondern den Kampf um ihre Aufhebung sofort 
zu beginnen.

Die Rechtsprechung’ des Reichsgerichts 
in Zivilsachen.

D e r 126. und 127. Band der a m tlic h e n  
S am m lung .

Besprochen vom  Geh. Justizrat, Professor D r. O e r tm a n n ,  
Göttingen.

Die Bände der Sammlung erscheinen seit einiger 
Zeit in  schnellerer Folge. Das ist natürlich an sich alles 
andere eher als unerfreulich. Es hat aber unleugbar 
die Nebenwirkung, daß auch manche Entsch. von 
relativ bescheidenem Interesse aufgenommen werden. 
Nimmt man dazu die Tatsache, daß die meisten 
großen Streitfragen des positiven Rechts in der 
Rechtsprechung allmählich einigermaßen festgestellt 
sind, so ergibt sieb, daß die Aufgabe des Referenten 
mehr und mehr eine Aenderung erfährt: er muß, 
w ill er seinen Bericht nicht in  einer m it dem ver
fügbaren Raum unvereinbaren Weise anschwellen 
lassen, unter dem vorliegenden Stoff eine strengere 
Auswahl treffen und alle Entsch. ausscheiden, die 
entweder nur ein begrenztes, d. h. nicht über die 
Auslegung bestimmter Einzelvorschriften hinaus
gehendes Interesse darbieten, oder aber ohne aus
führliches Eingehen auf die Sondersätze des positiven 
Rechts nicht ersprießlich erörtert werden können — 
es gilt, m. a. W., sich mehr und mehr m it einer 
bloßen Auslese zu begnügen.

So verstanden, kann meine Aufgabe insbes. die 
allermeisten Entsch. aus den Gebieten des A u f-  
w e r tu n g s -  und A n le ih e a b lö s u n g s re c h ts  bei
seite lassen. Allerdings sind sie auch in  den vor
liegenden Bänden wieder recht zahlreich (Bd. 126 
Nr. 3, 17, 19, 20, 34, 37, 41, 42, 47, 48, 62, 67, 72, 
84; Bd. 127 Nr. 1, 5, 10, 16, 31, 32, 5o, 60,_6o, 
66, 68). Aber hervorzuheben bzw. ohne ausgiebiges 
Eingehen auf subtile Einzelfragen besprechungsfähig 
scheinen m ir davon nur zwei: in  126 Nr. 62 S. 294 
bemerkt ZS. V I v. 9. Dez. 1929 zu der vielberufenen 
Frage nach der sog. V e rw irk u n g  des Aufwertungs
anspruchs, daß zur Entsch. derselben

„keineswegs der Zeitablauf a lle in  maßgebend ist, son
dern die Umstände des Einzelfa lls unter Berücksichtigung 
der Belange beider T e ile  nach Maßgabe der Grundsätze 
des § 242 abzuwägen s ind “ —
ein Gesichtspunkt, m it dem das RG. nur dem Vor
gang älterer Entsch. — im Text angeführt — folgt, 
dafür aber auch allgemeine Zustimmung finden wird. 
In 126 Nr. 72 S. 344 entscheidet ZS. I I  v. 1. Nov. 
1929 im  Anschluß an M üg e l dahin, daß § 66 A u f
wertungsgesetz keine Anwendung finde auf „Gelder,

die man bei einer Bank zum Zweck der Sicherstellung 
einzahlt“ , auch wenn sie als Bankguthaben gebucht 
sind. Sie behalten an sich die Eigenschaft einer 
Kaution, und das Geschäft „w ird  durch seine Eigenart 
vollständig aus dem gewöhnlichen Bankbetrieb her
ausgenommen“ , wie ihn § 66 voraussetzt.

Weniger zahlreich, aber von grundsätzlicher Be
deutung sind mehrere Entsch. zu Problemen des 
A l lg .  T e ile s . Dahin wird man die, unmittelbar 
freilich nur auf die Frage der Auskunftspflicht bez. 
des ZS. V II  v. 5. Nov. 1929, Bd. 126 Nr. 28 S. 123, 
rechnen. Hier wird, in offenbarer Rückerinnerung 
an eine bekannte Regel in  der Einleitung des preuß. 
Landrechts, der zutreffende Auslegungsgrundsatz 
form uliert:

„W e nn  jemand einem anderen ein Recht einräumt, so 
räum t er ihm  in  a ller Regel nach T reu  und Glauben m it 
Rücksicht auf die Verkehrssitte auch die M itte l ein, um  das 
Recht zu ve rw irk lichen .“

In  der Lehre vom W ohns itz  entscheidet ZS. V II I  
v. 10. Okt. 1929, 126 Nr. 2 S. 8, dahin, daß der ge
setzliche Wohnsitz der Militärpersonen einem ander
weiten gewillkürten Wohnsitze daneben  Raum lasse. 
Ob diese der durchaus herrschenden Lehre wider- 
streitende Ansicht durchdringen wird, erscheint m ir 
keineswegs zweifellos; jedenfalls bedarf die Frage 
weiterer Nachprüfung.

ZS. I I  v. 22. Okt. 1929 (126 Nr. 12 S. 58) legt 
m it überzeugender Begründung dar, daß 
„ fü r  die Zeit, während deren zwischen dem Deutschen Reich 
und dem Auslandsstaat keine Vere inbarung über die gegen
seitige Gew'ährung des Arm enrechts getroffen oder eine 
V ere inbarung dieses Inhalts  noch n ich t in  K ra ft getreten 
ist, eine Hem mung der V erjäh rung  n ich t in  Betracht 
kommen kann“ .

Dem Allg. Teil kann man auch die einleuchtende 
Darlegung über den Begriff des „ e n tg e lt l ic h e n  
G e s c h ä fts “ einreihen, die sich in  einer übrigens 
stempelrechtlichen Entsch. des ZS. V II  v. 13. Dez. 
1929 (127 Nr. 6 S. 25) findet:

„L ä s tig  oder entgeltlich is t ein Geschäft n u r dann, 
wenn sich beiderseits Le istungen gegenüberstehen, die 
nach dem W ille n  der Parteien gegeneinander ausgetauscht 
werden sollen, und zwar dergestalt, daß das, was jeder T e il 
durch die Le is tung  des anderen erlangt, an die Stelle des 
durch seine eigene Le istung  dem anderen Gewährten t r i t t . “

Ein großer Teil der Bände w ird auch diesmal 
wieder durch s c h u ld re c h t lic h e  Entsch. ausgefüllt. 
Zu den ausführlichsten davon zählt die des ZS. IV  
v. 14. Nov. 1929 (126 Nr. 43 S. 196ff.) über die Be
deutung der a lte rn a t iv e n  W ä h ru n g s k la u s e l. 
Die in" dieser enthaltene Zusicherung, „wodurch . . . 
neben der heimischen Währung des Schuldners nach 
Wahl des Gläubigers Fremdwährung, zahlbar an 
ausländischen Plätzen, versprochen w ird, muß . . .  im  
Punkte des anzuwendenden Rechts so verstanden 
werden, wie sie an den vertraglich festgelegten 
Leistungsorten aufgefaßt w ird “ . Man w ird dieser 
auch trefflich rechtspolitisch begründeten Auffassung 
durchaus beipflichten.

Die Z u rü c k b e h a ltu n g  soll (ZS. I I  v. 5. Juli 
1929, 126 Nr. 83 S. 385) über § 273 BGB. hinaus 
immer dann statthaft sein, wenn der Geltendmachung 
eines Anspruchs der gemeinrechtliche Satz entgegen
stehen würde: dolo facit,qui petit, quod redditurus est“ .

Bei Veranstaltung eines M o to rra d re n n e n s  
handelt es sich um die Pflicht zur Vorführung des 
angekündigten Rennens; dabei bedient der Veran
stalter sich der Teilnehmer als Erfüllungsgehilfen
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und haftet für sie nach § 278 (V II v. 4. März 1930, 
Bd. 127 Nr. 59 8- 313) — ein auf den ersten Blick 
etwas befremdlicher, aber jedenfalls rechtspolitisch 
durchaus beifallswerter Gesichtspunkt!

Die Wiederholung der vom RG. leider noch 
immer festgehaltenen D if fe re n z th e o r ie  beim E r
satzanspruch wegen Nichterfüllung (I v. 19.Febr. 1930, 
Bd. 127 Nr. 45 S. 246) wird ihr, schon weil nur durch 
Aufzählungen gestützt, schwerlich neue Anhänger 
werben.

Zu § 409 BGB. tr itt ZS. V II v. 12. Nov. 1929 
(Bd. 126 Nr. 40 S. 183) der Ansicht des ZS. V  
(Warneyer 26 Nr. 88) dahin bei, er sei selbst dann 
anwendbar, wenn dem Schuldner die Unwirksamkeit 
der Abtretung bei Vorlegung der Abtretungsurkunde 
bekannt gewesen sei; nur durch Heranziehung einer 
Haftung aus § 826 soll dieses — übrigens auch m. E. 
zutreffende— Ergebnis hintangehalten werden können.

Aus dem B e son d e ren  T e ile  des Schuldrechts 
sind zunächst zwei kaufrechtliche Entsch. zu er
wähnen: Die In d u s tr ie b e la s tu n g  nach dem Ges. 
v. 30. Aug. 1924 soll (V I v. 13. Jan. 1930, Bd. 127 
Nr. 27 S. 130) n ic h t  zu den öffentlichen Abgaben 
und Lasten i. S. des § 436 BGB. gehören. Derselbe 
Senat legt (21. Nov. 1929, Bd. 126 Nr. 66 S. 309) 
zutreffend dar, die Anwendung der Vorschriften über 
den Wiederkauf sei auf die Fälle einer n a c h trä g 
lic h e n  Vereinbarung eines Wiederkaufsrechts grund
sätzlich zu erstrecken. Weniger sicher scheint m ir 
die im Widerspruch zu meinem Kommentar dort 
weiterhin entwickelte Auffassung, wonach im Falle 
des §4982 m.E. einUmkehrschluß zugunsten a nd e re r 
Gewährschaftsansprüche als der Minderung nicht 
statthaft sein soll; doch muß ich m ir eine endgültige 
Stellungnahme noch Vorbehalten (s. S. 314).

In Bd. 126 Nr. 10 S. 50 (ZS. V II v. 22. Okt. 
1929) w ird der vom RG. ständig festgehaltene, m. E. 
zutreffende Gesichtspunkt wiederholt, daß die Banken 
auf Grund einer dauernden Geschäftsverbindung 
vertragsmäßig für erteilte Auskunft haften, und zwar 
auch für das dabei vorkommende Verschulden ihrer 
Gehilfen (§ 278 BGB.).

In  zwei weiteren Entsch. werden Fragen des 
G e s e lls c h a fts re c h ts  behandelt (126 Nr. 14 S. 65, 
Nr. 61 S. 287; ZS. I  v. 26. Okt. 1929 und V III v. 
5. Dez. 1929). Die erste hat es m it der Frage zu 
tun, unter welchen Voraussetzungen die Einräumung 
einer Patentlizenz , ein Gesellschaftsverhältnis be
gründe, und v e rn e in t  sie im  allgemeinen, auch 
für den Fall mehrjähriger Dauer; um so mehr sind 
darauf die allgemeinen schuldrechtlichen Regeln, 
auch § 326, anzuwenden. Die zweite bringt wichtige 
Gesichtspunkte über das Konsortialverhältnis zwischen 
Industriegesellschaften, die man aber im  kurzen 
Referat nicht klärend wiedergeben kann.

Keineswegs der Weisheit letzten Schluß vermag 
ich in  dem zu finden, was ZS. V I v. 27. Jan. 1930 
(Bd. 127 Nr. 26 S. 126) über und gegen die Möglich
keit eines V e rg le ic h s  zuguns ten  D ritter sagt. 
Zwar gebe ich meine von ihm beanständete frühere 
Bemerkung über diesen Punkt nunmehr als unzu
länglich preis. Ich meine aber, daß man scheiden 
müsse: wenn ein bei dem streitigen oder doch un
gewissen Verhältnis selbst n ic h t  Beteiligter fü r die 
Aufgabe eines Rechts des Gegners an einen Dritten 
eine Abfindung leistet oder verspricht, so ist das 
zwar wirksam, aber m it dem RG. nicht als eigent
licher Vergleich (vgl. § 328 BGB.) zu erachten. Da

gegen steht nichts im  Wege, daß ein bei jenem Ver
hältnis Beteiligter in  einem echten Vergleich die A b
findungsleistung zum Rechte eines Dritten versprechen 
läßt und diesem dadurch, wiederum nach § 328, 
ein unmittelbaresRechtverschafft. Ich glaube übrigens, 
daß auch das RG. das kaum bestreiten wird.

In  das Gebiet der B e re ic h e ru n g s h a ftu n g  
fällt 127 Nr. 50 S. 276 (ZS. I I I  v. 10. Jan. 1930). 
Es ist nicht rechtswirksam, läßt vielmehr einem Be
reicherungsanspruch Raum, wenn ein Wohnungsamt 
zur Ablösung eines Rechtes zur Wohnungsbeschlag
nahme sich einfach einen Geldbetrag „zu Verwaltungs
zwecken“ gewähren läßt.

„D iese A r t  der Verwendung von B arm itte ln  entfernt 
sich so w e it von dem unm itte lbar zu erstrebenden Zweck 
der Behebung des W ohnungsmangels und der Erw eiterung 
des W ohnungsmarktes durch Zuführung  neuen W ohnraumes, 
daß sie einen auch nu r ze itlich beschränkten V erzicht auf 
das Recht der Wohnungsbeschlagnahme n ich t zu recht- 
fe rtigen  verm ag.“

Auch der Einwand aus § 817 S. 2 läßt sich in  
solchen Fällen der Rückforderung an sich nicht ent
gegenhalten.

Von den zahlreichen Entsch. aus dem Gebiete der 
auß er g e s c h ä ft lic h e n  S ch a d e n se rsa tzh a ftu n g  
können nicht alle den Anspruch auf allgemeines 
Interesse erheben. W ird durch Fernsprechanlagen 
jemand geschädigt, so soll (ZS. I I I  v. 15. Okt. 1929, 
126 Nr. 6 S. 28) zu scheiden sein das Verhältnis der 
Reichspost zu unbeteiligten Dritten und zum Eigen
tümer des Grundstücks, über das die Leitung gelegt 
wurde. Letzterenfalls kommt der Gesichtspunkt des 
staatlichen Hoheitsrechtes in  Betracht, und der etwa 
eintretende Schaden ist nicht bloß bei Gelegenheit, 
sondern geradezu in  Ausübung der öffentlichen Ge
walt herbeigeführt. Ich kann nicht behaupten, daß 
m ir die hier vollzogene Unterscheidung zwischen den 
möglichen Haftungsgesichtspunkten vo ll überzeugend 
erschiene. Das gleiche g ilt von der Entsch. 127 
Nr. 3 S. 12 (V II v. 12. März 1929), wonach bei der 
Haftung der Post scharf zwischen ordentlichen und 
Extrapostfahrten geschieden wird.

Ueber die wichtige, aber m. E. recht fragwürdige 
Entsch. des ZS. V I v. 5. Dez. 1929 (Bd. 127 Nr. 4 
S. 14) habe ich mich bereits in  JW. 1930 S. 905 
ausgesprochen und möchte mich hier nicht wieder
holen; eine Deliktshaftung des Werkmeisters gegen
über dritten Personen wegen Nichterfüllung einer 
vertraglichen Auskunftspflicht scheint m ir nach wie 
vor fragwürdig. Eher ließe sich noch der in  einem 
ganz ähnlichen Fall (127 Nr. 40 S. 218) vom selben 
Senat am 10. Febr. 1930 verwendete Gesichtspunkt 
rechtfertigen, wonach der geschädigte Dritte vom 
Werkmeister unter dem Gesichtspunkte eines V e r
trag es  zu gu ns te n  D r i t t e r  Ersatz verlangen kann. 
Aber auch hier bleiben Zweifel; der ganze Fragen
komplex ruft geradezu nach einer eindringenden 
Sonderuntersuchung.

ZS. I I I  v. 26. Nov. 1929 (126 Nr. 54 S. 253) 
folgert m it Recht aus §§ 844—845 BGB., daß eine 
gegen die E h e fra u  begangene unerlaubte Handlung 
in  der Regel n ic h t  zugleich eine solche gegen den 
Ehemann darstelle.

Bei der E is e n b a h n h a ftu n g  „reicht es (ZS. V I 
v. 30. Okt. 1929, 126 Nr. 31 S. 137) aus, daß der 
Bahnbetrieb e ine  der mitwirkenden Ursachen des 
Unfalls ist; es darf nicht allgemein erfordert werden, 
daß der Unfall durch Gefahren verursacht ist, die 
dem Eisenbahnbetrieb eigentümlich und m it anderen
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Betriebsmitteln nicht verbunden sind.“ Die Ge
fährdungshaftung des K ra ft fa h rz e u g h a lte rs  ist, 
ähnlich, nicht auf die Schäden zu beschränken, die 
„m it den gerade dem Kraftfahrzeug und seinem 
maschinellen Betrieb eigentümlichen Gefahren im 
Zusammenhang stehen“ , V I v. 9. Dez. 1929, Bd. 126 
Nr. 71 S. 333.

Die Haltereigenschaft des Eigentümers bei K r a f t 
fa h rze u g e n  w ird (V I v. 27. Jan. 1930, Bd. 127 
Nr. 33 S. 175) nicht einfach dadurch ausgeschlossen, 
daß er einem anderen den Gebrauch überläßt. 
D an eb en  kann die Haltereigenschaft aber auch 
d iesem  anderen  zukommen.

Die summenmäßige Haftungsgrenze des Kraft
fahrzeuggesetzes w ird (V I v. 27. Jan. 1930, Bd. 127 
Nr. 34 S. 179) nicht dadurch beeinflußt, daß der 
Betroffene mehrere unterhaltsberechtigte Angehörige 
hinterläßt.

Aus dem Gebiet des S a che n re ch tes  ist nur 
über sehr wenige Entsch. zu berichten. Nach ZS. V II 
v. 13. Dez. 1929, Bd. 126 Nr. 80 S. 370, hat der 
Anlieger und ein sein Recht von ihm ableitender 
D ritter zwar Rechte auf Erhaltung tatsächlicher 
Vorteile nicht weiter, „als es das Kommunikations
interesse unbedingt erfordert“ . Aber er braucht sich 
doch „n icht m it einer bloßen Kommunikation, wie 
sie auch sei, abzufinden, sondern er muß sie so 
haben, wie sie für den Wirtschaftsbetrieb auf dem 
Grundstücke gebraucht w ird .“

In  der wichtigen Frage, ob e ine Hypothek für 
m eh re re  Forderungen gegen ve rsch ie d e n e  nicht in  
einer Verpflichtungsgemeinschaft stehende Schuldner 
bestellt werden dürfe, hat ZS. V  im  Beschl. v.
4. Dez. 1929 (126 Nr. 59 S. 272) seinen bisherigen 
v e rn e in e n d e n  Standpunkt jetzt in  aller Form auf
gegeben; wohl m it Recht, siehe dazu die ausführ
liche Untersuchung von R ose nb e rg  in  Jherings 
Jahrb. 80 S. 331. Auch dem Beschl. desselben Sen. 
v. 1. März 1930, Bd. 127 Nr. 58 S. 309, wonach 
für einen nichtrechtsfähigen Verein als solchen eine 
Hypothek nicht wirksam eingetragen werden kann, 
w ird man i. S. des geltenden Rechts zweifellos zu
stimmen müssen.

Aus dem F a m ilie n re c h t sind zu erwähnen 
das Erk. des ZS. IV  v. 24. Okt. 1929, 126 Nr. 26
5. 114, wonach der Anspruch der Frau auf Ueber- 
eignung eines m it — im wirtschaftlichen Sinne — 
Mitteln des eingebrachten Gutes angeschafften Gegen
standes in  seiner Geltendmachung n i c h t den Schranken 
des § 1394 unterliegt. — In bezug auf das V o r 
b e h a lts g u t der Frau bekräftigt ZS. I I I  v. 17. Jan. 
1930, 127 Nr. 22 S. 111, die bereits in Bd. 87 S. 100 
entwickelte Auffassung, wonach VorbGut „nur der 
Erwerb der Frau aus dem Betrieb des selbständigen 
Erwerbsgeschäfts wird, nicht aber auch das Geschäft 
selbst und das darin angelegte Stammvermögen der 
Frau.“

Dem E h e s c h e id u n g s re c h t gehören an Erk. 
des ZS. V II  v. 8. Nov. 1929, Bd. 126 Nr. 38 S. 173, 
wonach eine arge Vernachlässigung der Wirtschafts
führung eine schwere Pflichtverletzung i. S. des § 1568 
darstellen kann, sowie das des ZS. IV  v. 28. Nov. 1929, 
daselbst Nr. 68 S. 320, wonach in  einer zwecks A b 
kürzung des Verfahrens getroffenen Abrede der Gatten 
dahin, dem Gericht nur e in en  Scheidungsgrund unter 
Weglassung anderer vorzutragen, weder etwas Gesetz- 
noch Moralwidriges gefunden werden darf. Anders 
natürlich, wenn, die Scheidung mittels Vorspiegelung

eines fa ls c h e n  Tatbestandes durchgeführt werden 
soll: auch ein so lch em  Zwecke dienender Aus
einandersetzungsvertrag ist nichtig.

Aus dem E rb re c h t habe ich keinerlei Ent
scheidungen mitzuteilen, und die an sich ziemlich 
zahlreichen h a n d e is - und w e c h s e lre c h t lic h e n  
entbehren meist des allgemeinen Interesses. Ich 
hebe nur hervor: Etwaige Ungültigkeitsgründe bei 
einer P ro k u ra  können ( III v. 24. Jan. 1930, 127 
Nr. 30 S. 158) durch ihre handelsgerichtliche E in
tragung nicht geheilt werden, wie auch die ganz 
überwiegende Ansicht stets angenommen hat.

Eine Klage gegen eine offene Handelsgesell
schaft unter ihrer Firma w ird durch einen vorher 
gefaßten Auflösungsbeschluß insoweit nicht aus
geschlossen, als der Kläger bei der Klageerhebung 
davon in  Unkenntnis geblieben war; da § 15 HGB. 
auch auf nicht eingetragene Gesellschaften anwendbar 
ist, g ilt das ohne Rücksicht auf Eintragung oder 
Nichteintragung der Beklagten im  Handelsregister 
(V I v. 13. Jan. 1930, 127 Nr. 18 S. 98). Ueber die 
Gründerhaftung bei einer A k t ie n g e s e lls c h a ft  nach 
§§ 202 in  Verb, m it 186 HGB. sagt ZS. I I  im  Erk. 
v. 28. Jan. 1930 (Bd. 127 Nr. 35 S. 186ff.), daß 
„unter den Angaben über die in  § 186 vorgesehenen 
Festsetzungen nicht nur die hierüber im  Gesellschafts
vertrag selbst getroffenen Bestimmungen zu ver
stehen sind, sondern das ganze hierauf bezügliche 
Gründervorbringen in  der Anmeldung zum Register, 
soweit es von rechtserheblicher Bedeutung ist.“

H insichtlich der Haftung des K o m m is s io n ä rs  
nach § 396 HGB. entscheidet ZS. I  v. 30. Okt. 1929, 
Bd. 126 Nr. 15 S. 74, daß zunächst feststehen 
müsse, der Schaden sei in  der Verwahrungszeit ein
getreten, bevor für den Entlastungsbeweis Raum ist.

Unter den U rh eb e r- und p a te n tre c h t lic h e n  
Entsch. sei auf folgende hingewiesen. In  Bd. 126 
Nr. 60 S. 281 ff. (ZS. 1 v. 14. Dez. 1929) w ird dar
gelegt, daß P a te n tre c h te  nach allgemeinen A b
tretungsregeln durch formfreien Vertrag übertragen 
werden, Eintragung in die Patentrolle ist nicht nötig, 
ebensowenig außer demVertrag noch einetatbestands
mäßig davon verschiedene Uebertragungshandlung. 
Derselbe Senat verbreitet sich (5. Febr. 1930, 127 
Nr. 38 S. 198) im Zusammenhang m it einer übrigens 
weniger bedeutsamen patentrechtlichen Entsch. be
achtenswert über die Begriffe der B e tr ie b s -  und 
der D ie n s te r f in d u n g ; er stimmt der erstinstanz
lichen Darlegung zu, wonach „der Umstand allein, 
daß ein Angestellter die Anregung zu einer Erfindung 
aus seinen Betriebserfahrungen und den Betriebsvor
arbeiten gewonnen habe, die Erfindung noch nicht 
zur Betriebserfindung mache, weil die übergroße 
Zahl der Erfindungen auf den Erfahrungen und Vor
arbeiten anderer beruhe“ . Eine Diensterfindung 
andererseits ist auch nicht einfach um deswillen an
zunehmen, weil sie m it einem Beamtenverhältnis des 
Erfinders zusammenhängt.

Ueber K u n s tw e rk s c h u tz  für Werbeanzeigen 
sagt ZS. I  v. 8. Febr. 1930, 127 Nr. 39 S. 213:

„Jedes K unstw erk is t ein einzelnes Gebilde geistiger 
Tätigke it in  bestim m ter Form . U nd Gegenstand des Schutzes 
is t im m er n u r das einzelne W erk, n ich t die Kunstgattung, 
n ich t der S til, n ich t die Anwendung bestimmter M itte l oder 
technischer K unstg riffe , um eine gewisse W irku n g  zu erzielen .

Im  V e rs ic h e ru n g s re c h t kommt in  Betracht 
ZS. V II v. 11. März 1930, 127 Nr. 69 S. 369, wo die 
Annahme verworfen wird, „der Einwand der ver-
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zögerten Anzeigeerstattung bedürfe zu seiner Recht
fertigung des Nachweises, daß dem Versicherer durch 
die Verzögerung ein Schaden entstanden sei“ . Ueber 
die B e w e is la s t des Versicherers wegen angeblich 
schuldhafter Schadensverursachung durch den Ver
sicherten sagt derselbe Sen. (13. Dez. 1929, 127 Nr. 7 
S. 28), es enthalte eine Ueberspannung der Beweis
last des Versicherers dabei, wenn man „die Aus
räumung des Vorliegens einer ungewöhnlichen 
Verkettung von Umständen, also irgendwelcher 
theoretischer Möglichkeiten verlange.“ Zur U n te r 
v e rs ic h e ru n g  w ird dargelegt (V II v. 28. Febr. 1930, 
127 Nr. 56 S. 307), daß § 56 VersVG., also auch 
seine etwaige vertragliche Wegbedingung es nur m it 
dem Werte der versicherten Sachen zu tun habe, 
nicht m it ihrer Menge. „Sein Ausschluß kann also 
niemals bewirken, daß Sachen, die nicht versichert 
sind, als versichert zu gelten haben“ . — Bei der 
L e b e n s v e rs ic h e ru n g  zugunsten D ritter soll ein 
Pfändungspfandrecht an der durch etwaigen Wider
ruf zu begründenden bedingten Rückforderung des 
Versicherungsnehmers nichts ändern; die Aus
sicht des Bezugsberechtigten bleibt mangels Wider
rufs demungeachtet bestehen (V II v. 25. Febr. 1930, 
127 Nr. 48 S. 271).

Aus den z iv i lp ro z e ß -  und k o n k u rs re c h t
l ic h e n  Entsch. kann ich nur das Allerwichtigste 
anführen. Die Rechtskraft einer n e g a tiv e n  F e s t
s te llu n g  von Rechtsverhältnissen, wie das RG. sie 
m it Recht grundsätzlich stets angenommen hat, soll 
doch nur insoweit gelten, als die vom Kläger verlangte 
sich „gegen einen b e s tim m te n  Anspruch, einen be
s tim m te n  Rechtszustand richtet“ (V III v. 3. Okt. 
1929,126 Nr. 4 S. 19). A ls Erfordernis d e rZ w isch en - 
fe s ts te llu n g s k la g e  nach § 280 wird dargelegt 
(II v. 19. Nov. 1929, 126 Nr. 49 S. 237), es dürfe 
das festzustellende Rechtsverhältnis „nicht derart auch 
den Gegenstand der Hauptentscheidung bilden, daß 
darüber schon m it dieser eine in  Rechtskraft über
gehende Entsch. zu erlassen is t“ . Auf die R e c h ts 
k r a f t  bei S ch a d e n se rsa tza n sp rü ch e n  bezieht 
sich 126 Nr. 85 S. 401 ( III v. 20. Dez. 1929): ist 
ein Anspruch auf Naturalherstellung nach § 249 S. 1 
BGB. rechtskräftig aberkannt, so steht das auch einer 
späteren Klage auf Geldentschädigung nach § 249 
S. 2 entgegen. Einer A b ä n d e ru n g s k la g e  nach 
§ 323 ZPO. w ird nicht dadurch der Weg eröffnet, 
daß das Gericht die früher bestehenden Verhältnisse 
unrichtig beurteilt hat — alsdann haben sich nicht 
die Verhältnisse, sondern es hat sich nur ihre Beur
teilung geändert (V I v. 21. Nov. 1929, 126 Nr. 50 
S. 239).

Aus dem Gebiet der Z w a n g s v o lls tre c k u n g  
erwähne ich: nach 126 Nr. 5 S. 21 (ZS. V II  vom 
15. Okt. 1929) soll im  Falle des § 825 ZPO. der 
Pfändungspfandgläubiger das Eigentum an der Pfand
sache nicht schon durch den Ueberweisungsbeschluß 
erlangen, sondern erst durch eine daraufhin erfolgende 
unmittelbare Besitzübertragung durch den Gerichts
vollzieher; s. dazu meine zustimmende Anmerkung 
in  JW. 1930 S. 264.

Die Frage, ob der B e s itz  ein die Veräußerung 
hinderndes Recht i. S. vom § 771 ZPO. begründe, hat 
ZS. V  v. 15. Jan. 1930, 127 Nr. 2 S. 8, in  bezug 
auf Grundstücke m it Recht verneint und damit seinen 
bisherigen Standpunkt in  Bd. 116 S. 363, dem Wider
spruch eines Teiles der K ritik  folgend, in  aller Form 
aufgegeben. Die Freimütigkeit, m it der hier das RG.

bekennt, durch die Gründe der Wissenschaft über
zeugt zu sein, verdient besondere Hervorhebung. Es 
ist zu hoffen, daß die Rechtsprechung auch in  bezug 
auf b e w e g lich e  Sachen aus dem Erkenntnis die 
nötigen Folgerungen ziehen werde.

Daß ein S c h ie d s r ic h te r  seine Stelle nicht 
nach W illkür, sondern nur aus wichtigem Grunde 
niederlegen dürfe, nimmt ZS. V II. v. 20. Dez. 1929, 
Bd. 126 Nr. 82 S. 380, m it Recht an: „E in  solcher 
wichtiger Grund kann aber, auch vom Standpunkt 
der persönlichen Belange des Schiedsrichters, nicht 
darin allein gefunden werden, daß sich für ihn Anlaß 
ergibt, an der Unparteilichkeit eines zum Zusammen
wirken m it ihm berufenen Schiedsrichters zu zweifeln.“ 

In  der k o n k u rs re c h t l ic h e n  Entsch. des ZS. V II 
v. 21. März 1930, 127 Nr. 71 S. 373, w ird zutreffend 
dargelegt, daß ein Gläubiger den rechtskräftig be
stätigten Zwangsvergleich, abgesehen von den be
sonders geregelten Fällen der §§ 196/97 KO., n icht 
nachträglich zu Falle bringen kann, auch nicht mittels 
privatrechtlicher Rechtsbehelfe.

Dem ö ffe n t l ic h e n  Recht gehören mehrere 
b e a m te n re c h t lic h e  Entsch. an, die aber hier 
nicht weiter besprochen werden können; es sind die 
Entsch. 126 Nr. 33, 36, 51; 127 Nr. 9, 29, 48, 62, 63.

Von sonstigen öffentlich-rechtlichen Entsch. ist 
hervorzuheben die des ZS. I I I  v. 7. März 1930, 
127 Nr. 51 S. 286, wo zutreffend hinsichtlich der 
E n te ig n u n g  ausgeführt w ird:

„A r t.  153 R V e rf. schützt das P rivate igentum  gegen 
E in g r iff  der Verw altungsbehörden zugunsten D ritte r, n ich t 
aber gegen E in g r if f  der Reichsgesetzgebung, durch welche 
bestimmte Vermögensrechte sämtlicher Staatsbürger oder 
bestim m ter Staatsbürgerklassen gleichmäßig einer gleichen 
Beschränkung unterw orfen w erden.“

Zum Schluß sei noch auf die teilweise hervor
ragend wichtigen Entsch. des S ta a ts g e r ic h ts h o fe s  
hingewiesen, die beiden Bänden als Anhang bei
gefügt sind. Allerdings kann ich sie nicht m it der 
gebührenden Ausführlichkeit besprechen, das ist Sache 
des Staatsrechtlers.

Zweimal hatte der StGerH. sich m it der so oft 
und leidenschaftlich umstrittenen Frage nach der 
Zulässigkeit einer B e te il ig u n g  der B eam ten  am 
V o lk s b e g e h re n  über den Young-Plan zu befassen. 
Die erste Entsch. wies den deutschnationalen Antrag 
auf Erlaß einer einstweiligen Verf. zugunsten solcher 
Zulassung zurück (126 Anh. Z. 1 S. 1 ff., 22./23. Okt. 
1929), und zwar deshalb, weil m it ihrem Erlaß zu
gleich über die H a u p tsa ch e  entschieden werden 
würde. Ich bin, persönlich k e in  Anhänger jenes 
Volksbegehrens, von der Richtigkeit der Entsch. nicht 
voll überzeugt, lasse aber meine Bedenken an dieser 
Stelle zurücktreten. In der zweiten, sehr sorgfältig 
und ausführlich begründeten, Entsch. (17./19. Dez. 
1929, 127 Anh. Ziff. 1 S. l f f . )  hat der StGH. in  
m. E. durchaus überzeugender Weise dahin erkannt: 

„D ie in  A rt. 130 Abs. 2 der RVerf. den Beamten 
gewährleistete Freiheit ihrer politischen Gesinnung 
umfaßt das Recht, sich bei einem zugelassenen 
Volksbegehren ohne Rücksicht auf dessen Inhalt 
einzutragen und beim Volksentscheid abzustimmen.“ 

Die besonderen Pflichten der Beamten auf Ge
horsam usw. können „keineswegs stets höher bewertet 
werden als ih r verfassungsmäßig verbrieftes Recht auf 
Freiheit der politischen Gesinnung.“

Von erheblichstem Interesse ist eine andere 
Entsch. des StGerH. (9. Dez. 1929, Bd. 127 Anh. Nr. 2
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S. 25) über die bekannten b a y e ris c h e n  T i t e l 
v e r le ih u n g e n . Sie werden in  ausführlicher, m. E. 
überzeugender Begründung als m it A rt. 109 Abs. 4 
RVerf. unvereinbar erklärt. Als eine von der RVerf. 
zugelassene Amts- oder Berufsbezeichnung kann 
„n u r  eine solche Bezeichnung angesehen werden, die fü r 
das in  Frage stehende A m t oder den in  Frage stehenden B eru f 
e in  fü r allemal derart bestimm t ist, daß weder dasselbe 
A m t oder derselbe B eru f m it einmal oder mehrfach in  sich 
gesteigerten verschiedenen T ite ln  bezeichnet werden, noch 
den Beamten oder Berufspersonen a u ß e r  dem ihnen von 
vornhere in  zustehenden A m ts- oder Berufstite l noch ein 
besonderer T ite l verliehen werden kann.“

Ueber diese Einschränkungen ging die bisherige 
bayerische Verleihungspraxis offenbar weit hinaus.

Die Wettbewerbsgutachten der Hauptge- 
meinsehaft des Deutschen Einzelhandels.
V o m  Senatspräsidenten a. D . D r .  B a u m b a c h ,  B erlin .

Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzel
handels hat einen Sonderausschuß zur Regelung von 
Wettbewerbsfragen eingesetzt, dessen Aufgabe es ist, 
auf Grund praktischer Wettbewerbsfälle von all
gemeiner Bedeutung die Grundsätze festzulegen, die 
als gute kaufmännische Sitte gelten. Eine Reihe 
solcher Grundsätze, in  Form von Gutachten ge
kleidet, liegt bereits vor.

Ich habe in  meinem Wettbewerbskommentar 
(IX  3) D m it allem Nachdruck den Satz verfochten, 
daß für die Frage, ob e ine  W e ttb e w e rb s h a n d 
lu n g  s it te n w id r ig  is t  oder nicht (und § 1 UnlWG. 
w ird ja leider überall herangezogen), das Anstands- 
gefühl des verständigen Durchschnittskaufmanns ganz 
allein entscheidet und daß es auf die Auffassung 
anderer Kreise durchaus nicht ankommt. Insbe
sondere ist es eine zwar häufige, aber ebenso be
dauerliche Erscheinung, daß die Gerichte aus eigener, 
angeblicher Sachkunde über Dinge urteilen, die sie 
nicht kennen und nicht kennen können, eben weil 
ihnen die Sittlichkeit „an sich“ als helle Sonne das 
ganze irdische Getriebe zu beleuchten scheint. Ein 
verfehlter Gedanke, der den Richter, nicht den 
Menschen, zum Maß aller Dinge macht, eine Hyper
trophie richterlichen Selbstgefühls.

Freilich zeigt sich auch hier, daß es leichter ist, 
Regeln aufzustellen als sie durchzuführen. „Hart 
im  Raume stoßen sich die Dinge.“ Wer soll dem 
Richter die nötige Aufklärung geben? Zeugen? Wie 
wählt man sie aus und wie prüft man ihre Un
parteilichkeit und Sachkunde? Sachverständige? Wo 
gibt es Sachverständige, die w irk lich  etwas verstehen, 
und die nicht Interessenten sind? Müssen doch selbst 
die Handelskammern letzten Endes meist die Kon
kurrenz des einen oder andern Beteiligten befragen, 
oder wenigstens Personen, die an einer bestimmten 
Beantwortung der Frage ein mittelbares Interesse 
haben. Der Wille, objektiv zu sein, gibt noch nicht 
die Fähigkeit zum objektiven Urteil. Die Beweis
erhebung, der springende Punkt der Rechtspflege, 
ist hier schwieriger als irgendwo; weniger als 
irgendwo darf der Richter hier getrost nach Hause 
tragen, was er als Sachverständigengutachten schwarz 
auf weiß besitzt. * 23

' i)  B a u m b a c h ,  Kom m entar zum W ettbewerbsrecht (W ett- 
bewerbsgesetz und wettbewerbsrecbtl. Vorschriften des W dren- 
bezeichnungsgesetzes, BGB. und HGB.) unter besond.  ̂Berück- 
sichtignng des ausländischen Rechts. 1929. B erlin , Liebmann. 
597 S. 26 M ., geb. 29 M. Vorzugspreis fü r  Abonnenten der DJZ. nur
23 M ., geb. 26 M.

Je umfassender die Organisation, die sich zu 
einer Wettbewerbsfrage äußert, je abstrakter die 
Aeußerung, desto größer regelmäßig die.Wahrschein
lichkeit der Ausschaltung nichtsachlicher Gesichts
punkte. Darum ist es zu begrüßen, daß ein weit
spannender Verband bestimmte, häufig auftretende 
Fragen gutachtlich zu klären unternimmt. Diese 
Gutachten sind für den Richter wertvolles Material 
in  den Fragen, in  denen es auf die Auffassung des 
Einzelhandels — und nicht etwa der Abnehmer 
oder des Großhandels — ankommt. Freilich ist 
nicht zu übersehen, daß ein scharfer Gegensatz 
zwischen Warenhäusern und Spezialgeschäften be
steht. Aber K ritik  ist allem Menschlichen gegen
über geboten.

Einige der Gutachten mögen besonders erwähnt 
werden, um ein Bild der Tätigkeit zu geben.

1. Das erste Gutachten lautet: „D ie A n
kündigung eines Warenhauses in Inseraten“ : „„Jede 
Abteilung ein Spezialgeschäft“ “ „is t in  dieser all
gemeinen Form unrichtig und deshalb unzulässig. 
Sollte sich eine solche Ankündigung auf einzelne 
Abteilungen beziehen, so würde die Beurteilung der 
Zulässigkeit Tatfrage des Einzelfalls sein“ .

Das scheint m ir eine unzulässige Verall
gemeinerung. Die Begründung überzeugt nicht. 
Unter „Spezialgeschäft“ w ird der Abnehmer, auf 
dessen Auffassung es allein ankommt (B a u m 
bach  X II 13 C), in  diesem Inserat nicht ein „Spezial
haus“ verstehen, d. h. ein Geschäft, das eine 
Spezialität besonders pflegt, sondern einfach ein 
Sondergeschäft im  Gegensatz zum allgemeinen 
Geschäft, dem Warenhaus. Das Inserat besagt: 
„H ie r kaufen Sie ebenso vorteilhaft wie in  einem 
Sondergeschäft“ . Diese Reklame verstößt gegen 
§ 3 UnlWG., sofern diese Zusage auch nur für e ine 
Abteilung nicht zutrifft. Das w ird  regelmäßig der 
Fall sein. Warum es aber n ie  zutreffen soll, das 
macht die Begründung des Gutachtens nicht durch 
die Worte klar: „D ie Warenhausorganisation m it 
dem Ineinandergreifen des Betriebs und Vertriebs 
aller Abteilungen weist gegenüber der isolierten 
Behandlung des einzelnen Geschäftszweigs im Spezial
geschäft Eigentümlichkeiten auf, die die Gleich
stellung des Warenhauses m it der Summe von 
Spezialgeschäften der einzelnen darin vertriebenen 
Waren hindert.“ Auch „Spezialgeschäfte“ vertreiben 
Waren in  sehr verschiedenem Umfang; in  kleineren 
Orten führt jedes Spezialgeschäft eine Fülle von 
Waren, die in  Großstädten unter verschiedene Ge
schäfte verteilt sind. Wo ist da die Grenze? 
Weisen nicht Betrieb und Vertrieb von Michels 
oder Herzog Eigentümlichkeiten auf gegenüber denen 
eines kleinen Händlers?

2. „E in  Firmeninhaber darf nach Beendigung 
eines Ausverkaufs wegen Aufgabe des Geschäfts 
unter einer andern Firma m it anderen Waren in  
den gleichen Räumen ein neues Geschäft eröffnen“ 
(Gutachten 4).

Die Begründung zu diesem Gutachten sagt 
zutreffend, daß zu den Folgen eines unzu
lässigen Ausverkaufs nicht die Untersagung eines 
Gewerbebetriebs gehört. W ird das „neue“ Geschäft 
unter derselben Firma betrieben, so lag in  Wahrheit 
keine Geschäftsaufgabe vor; der angegebene Grund 
war falsch; es ist gegen §§ 7, 10 UnlWG. ver
stoßen. Selbst bei Firmenänderung kann das zü- 
treffen. Denn „Aufgabe des Geschäfts“ bedeutet

2
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nach der Verkehrsauffassung Einstellung dieses Ge
werbebetriebs; wer ihn unter neuer Firma fortsetzt, 
der hat nicht eingestellt. Aber, wie gesagt, m it der 
Zulässigkeit der Fortsetzung hat der Verstoß gegen 
das Wettbewerbsrecht nichts zu tun.

3. „Wenn eine Firma leicht lösbare Preisaus
schreiben veranstaltet und dabei ankündigt, daß die 
an der Lösung des Preisausschreibens beteiligten 
Personen zu der Preisverteilung in  die Geschäfts
räume der Firma unter Bewirtung m it Kaffee und 
Kuchen eingeladen seien, so ist das m it der Auf
fassung eines ehrbaren Kaufmanns nicht zu verein
baren“ (Gutachten 7, ohne Begründung).

P re is a u s s c h re ib e n  erfreuen sich im  Wett
bewerb immer größerer Beliebtheit. Sie sind ohne 
weiteres sittenwidrig, wettbewerbsfremd, wenn die 
Beteiligung vom Kauf einer größeren Menge von 
Waren abhängig gemacht wird, die die Mehrheit der 
Abnehmer unter normalen Umständen nicht kaufen 
würde (Celle, GRUR. 29. 363, B aum bach  L V  5 B); 
denn damit w ird die Spielleidenschaft des Publikums, 
seine Neigung zu mühelosem Gewinn m it dem 
Wettbewerb verknüpft. Man w ird dasselbe sagen 
müssen, wo überhaupt die Abnahme von Ware, 
wenn auch in  ganz kleiner Menge, zur Bedingung 
gemacht wird. Anders, wo jeder Beliebige sich be
teiligen kann. — Die kostenfreie B e w ir tu n g  ist da 
bestimmt sittenwidrig und wettbewerbsfremd, wo 
sie in  den Preis der gekauften Ware einge
rechnet wird. Sie ist dann eine verbotene Zu
gabe. Auch wo sie nicht eingerechnet wird, 
ist sie überall dort bedenklich, wo sie von einem 
Einkauf abhängig gemacht ist. Denn das Urteil 
des Abnehmers w ird da bewußt durch das 
Versprechen von Vorteilen getrübt, die m it der 
Vergleichung der Waren und ihres Preises, wie sie 
der Kaufliebhaber vornimmt, nichts zu schaffen hat. 
W ird schlechthin jeder Kaufliebhaber bewirtet, ohne 
Rücksicht auf einen Einkauf, so ist das an sich 
nicht unzulässig. — Kann nun die V e rb in d u n g  
d ie se r zw e i zulässigen M it te l ,  des Preisaus
schreibens und der Bewirtung, unzulässig sein? Dem 
steht die Log ik nicht entgegen. Sauerstoff und 
Wasserstoff sind zwei Gase; in  ihrer Verbindung 
geben sie Wasser, etwas Grundverschiedenes. Ich 
trete dem Gutachten bei. Preisausschreiben und 
Bewirtung sind M ittel der Reklame, die, selbst wo 
sie zulässig sind, an der Grenze des Erlaubten 
stehen. Ihre Verbindung überschreitet, wo mit 
vielen Lösungen zu rechnen ist, das Maß; sie ist 
einfach Anreißen. Sie steht vollkommen dem Ver
fahren gleich, das Publikum durch Bearbeitung auf 
der Straße in  das Geschäft hineinzuziehen. Ja, ich 
halte es sogar für unerlaubtes Anreißen, wenn in 
Inseraten jedem Besucher allein kostenlose Be
wirtung versprochen wird. A lle solchen Mittel er
schweren dem anständigen Mitbewerber den Wett
bewerb zugunsten dessen, dem jedes M ittel recht 
ist, m it dem er seine Ware abzusetzen hofft. Legte 
die Praxis hier einen schärferen Maßstab an, so 
würde das ewige Geschrei nach — übrigens nutz
losen ■— Sondergesetzen zurückgedämmt.

4. „Es widerspricht den Gebräuchen des Handels
verkehrs, Kunden heranzuziehen durch Verteilung 
von Gewinnen auf Lose, die ohne Kaufzwang im 
Geschäft ausgegeben oder ins Haus jgesandt werden“ 
(Gutachten Nr. 10).

Das ist richtig; der Begründung kann ich nicht I

vo ll zustimmen. Es kommt nicht darauf an, daß 
ein Mitbewerber eine verbotene Ausspielung ver
anstaltet; es genügt, daß seine Reklame auf die 
Erregung der Spielleidenschaft berechnet ist, um sie 
sittenwidrig zu machen (B aum bach  L V  5 B). Es 
kann dabei gar keinen Unterschied machen, ob 
diese Reklame im Geschäft oder außerhalb statt
findet, ob ein Kaufzwang ausgeübt w ird oder nicht. 
A  propos: was heißt überhaupt Kaufzwang? Das 
kann doch nur den moralischen Druck bedeuten, 
etwas^ zu kaufen; denn keine Seele ist zum Kauf 
rechtlich verpflichtet, auch nicht, wenn sich der Ver
käufer stundenlang m it dem Kaufliebhaber abgegeben 
hat. Es entscheidet ganz allein, daß das Publikum 
angelockt w ird durch Mittel, die nicht die Ver
gleichung von Ware und Preis betreffen, sondern, 
dunkle Triebe dem Wettbewerb dienstbar machen. 
Was das Gutachten über die Unerlaubtheit neuer 
Wettbewerbsmittel sagt, ist reichlich unklar. Es 
meint, das Neue, auch wenn es an sich erlaubt sei, 
dürfe nicht den Anstand verletzen, der den M it
bewerbern gegenüber zu beachten sei; es dürfe 
nicht, wenn allgemein angewandt, zu einer Ver
rohung und Vergröberung der Wettbewerbsregeln 
führen. Damit läßt sich nichts anfangen. Jede 
intensive Reklame verroht und vergröbert in  ge
wissem Maß die Wettbewerbsregeln. Es kommt 
allein darauf an, ob das angewandte M ittel an sich 
oder wegen des ungewöhnlichen Grades der A n 
wendung den geschäftlichen Anstand verletzt.

5. „D ie  Verwendung ungebräuchlicher Packungen 
oder das Feilhalten von Waren in ungebräuchlichen 
Mengen, Gewichten oder Größen ist dann zulässig, 
wenn die Abweichung von der Handelsgepflogenheit 
in  einer jeden Zweifel ausschließenden Weise für den 
Abnehmer ersichtlich is t“ (Gutachten 11).

_ Richtig. Jedermann kann jede Ware in  be
liebigen Packungen oder Größenverhältnissen feil
halten, soweit keine gesetzlichen Einschränkungen 
bestehen oder Rechte D ritter verletzt werden. 
Anders, wo der Verkehr m it bestimmten Maßen zu 
rechnen pflegt und diese ohne weiteres voraussetzt. 
Da liegt eine Irreführung, ein Verstoß gegen § 1 
UnlWG. vor, wenn der Verkäufer nicht einwandfrei 
auf die Abweichung hinweist. Sogar ein aufklären
der Anschlag im Laden w ird regelmäßig nicht ge
nügen. Ganz richtig sagt das Gutachten, die A b 
weichung müsse an der Packung deutlich ersichtlich 
gemacht werden.

Ich glaube schon durch diese Beispiele gezeigt 
zu haben, daß die Gutachten des Sonderausschusses 
schätzbares Material für Richter und Verwaltungs
behörden darstellen. Sie wirken aber darüber hinaus 
erzieherisch auf die Angehörigen des Verbandes, 
denn die wissen nunmehr, welchen Standpunkt ihre 
Organisation, auch im Streitfall, einnimmt. 
S e lb s te rz ie h u n g  aber is t  auch h ie r  d ie  
H a u p tsa ch e !

Zu dem Leipziger Prozeß gegen die Ulmer 
Reiehswehroffiziere.

V om  Geh. K riegsra t F u h s e , M in is teria lra t im  Reichs- 
w ehrm in isterium , B erlin .

In den Zeitungsberichten über den Prozeß gegen 
die Ulmer Reichswehroffiziere zeigt sich vielfach eine 
erstaunliche Unkenntnis der fundamentalsten Grund
sätze des Militärstrafrechts und der prozessualen
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Pflichten der militärischen Vorgesetzten. So ist z. B. 
dem Reichswehrminister der Vorwurf gemacht worden, 
daß er die Angelegenheit dem Oberreichsanwalt über
geben und nicht disziplinarisch erledigt habe. Nun 
vergegenwärtige man sich folgenden -— kurz zu
sammengefaßten — Tatbestand:

Es war festgestellt worden, daß zwei junge 
Offiziere aus Ulm an demselben Tage, der eine in 
Eisenach, der andere in  Berlin, versucht hatten, auf 
Kameraden i. S. der Ideen der nationalsozialistischen 
Partei politisch einzuwirken und sie zu veranlassen, 
ihrerseits weiter unter Kameraden in  diesem Sinn 
zu werben. Die darauf vom Reichswehrministerium 
oder in  seinem Aufträge angestellten Ermittlungen 
ergaben mindestens den dringenden Verdacht, daß 
die Offiziere auch versucht hatten, ihre Kameraden 
zu bewegen, dafür zu sorgen, daß im  Fall eines 
Putsches nicht auf Nationalsozialisten gechossen werde. 
Danach kamen neben anderen militärischen Straf
taten, die hier nicht erörtert werden sollen (z. B. 
§§99, 100,102MilStrGB.), in Betracht: 1, Ungehorsam 
gegen einen Befehl in  Dienstsachen m it Gefahr für 
die Schlagfertigkeit der Truppe oder die Sicherheit 
des Reichs (§ 92 MilStrGB. in der Fassung der Bek. 
v. 16. Juni 1926, RGBl. I  S. 275), 2. Vorbereitung zu 
einem hochverräterischen Unternehmen (§ 86 StrGB.).

Zu 1. Der mißachtete Befehl war auf Grund 
des § 36 Wehrges. vom Reichswehrminister am 
31. März 1923 erlassen; er verbietet dem Soldaten 
jede Betätigung einer Gesinnung, die auf die — nicht 
nur gewaltsame •— Aenderung verfassungsmäßiger 
Zustände oder gesetzlicher Einrichtungen ausgeht. 
Daß durch das Verbreiten nationalsozialistischer Ideen 
eine Gesinnung betätigt w ird, die auf die Aenderung 
verfassungsmäßiger Zustände oder gesetzlicher E in
richtungen ausgeht, w ird wohl niemand bestreiten. 
Ebensowenig aber kann es zweifelhaft sein, daß durch 
eine Politisierung der Reichswehr — denn darauf 
kam doch das Unternehmen der Offiziere hinaus — 
eine Gefahr für die Schlagfertigkeit der Truppe und 
auch für die Sicherheit des Reichs hervorgerufen 
wird, namentlich, wenn auf die Politisierung im 
Interesse einer bestimmten Partei — gleichviel, ob 
der nationalsozialistischen oder irgendeiner anderen, 
z. B. der kommunistischen — ausgegangen und sogar 
versucht wird, für den Fall des Einsatzes der Reichs
wehr bei inneren Unruhen Kameraden zur schwersten 
Pflichtwidrigkeit, nämlich zur Gehorsamsverweigerung 
gegenüber dem Befehl zu schießen, anzustiften. Ver
fehlungen gegen § 92 MilStrGB., der jetzt nur noch 
schwerere Fälle des Ungehorsams bedroht, können 
seit der Novelle v. 30. A p ril 1926 (RGBl. I  S. 197) 
nurnoch g e r ic h t l ic h ,  n ic h t  mehr d is z ip lin a r is c h  
geahndet werden. Abgesehen von dieser Gesetzes
lage würde auch eine disziplinäre Bestrafung, die 
auf höchstens vier Wochen Stubenarrest hätte lauten 
können, bei der großen Gefährlichkeit der Tat und 
ihrer sehr ernsten Bedeutung für Geist und Disziplin 
im  Heer bei weitem nicht ausgereicht haben!

Zu 2. Nach dem z. Zt. der Abgabe an den 
Oberreichsanwalt vorhandenen Ermittlungsergebnis 
lag für den Reichswehrminister mindestens der 
dringende Verdacht vor, daß die Offiziere auch das 
Verbrechen der Vorbereitung zu einem h o c h 
v e rrä te r is c h e n  U n te rn e h m e n  begangen hatten. 
Denn wenn Offiziere herumreisen und Kameraden 
zu bewegen suchen, bei inneren Unruhen m it Gewehr 
bei Fuß zu stehen und auch andere Soldaten hierzu

zu veranlassen, so müssen sie sich doch ein in  naher 
Aussicht stehendes gewaltsames Unternehmen zur 
Aenderung der Verfassung vorgestellt haben. Anderen
falls wäre doch ihr Verhalten ganz sinnlos gewesen !

Lag danach der dringende Verdacht strafbarer 
Handlungen von Untergebenen vor, so war der Reichs
wehrminister g e s e tz lic h  verpflichtet, die Sache an 
die zuständige Staatsanwaltschaft (im vorliegenden 
Fall also den Oberreichsanwalt) abzugeben, und zwar 
auch dann, wenn nicht noch die Beschuldigung gegen 
den inzwischen aus der Reichswehr entlassenen Ober
leutnant Wendt hinzugekommen wäre. Denn nach 
§ 443 StrPO. hat er als militärischer Vorgesetzter 
die gleichen Rechte und Pflichten wie die Polizei- 
und Sicherheitsbeamten, die als Hilfsbeamte der 
Staatsanwaltschaft derenAnordnungenFolge zu leisten 
haben, also auch die Pflicht zur Strafanzeige bei 
Verdacht strafbarer Handlungen Untergebener (vgl. 
§ 163, auch § 444 StrPO.). Der Reichswehrminister 
hätte sich beim Unterlassen der Anzeige daher eines 
schweren Dienstvergehens schuldig gemacht. Für 
militärische Vorgesetzte, die S o ld a te n  sind, wie 
z. B. der Chef der Heeresleitung, g ilt sogar § 147 a 
MilStrGB., der lautet:

„W e r die ihm  obliegende M eldung oder V e rfo lgung  
strafbarer Handlungen seiner Untergebenen vorsätzlich 
unterläßt, w ird  m it Freiheitsstrafe bis zu sechs (6 ) Monaten 
bestra ft; gegen O ffiz iere kann zugleich auf Dienstentlassung 
erkannt werden.“

Die Angriffe der Presse gegen den Reichswehr
minister wegen der Anzeige an den Oberreichsanwalt 
sind daher unverständlich.

Wenn endlich hier und da behauptet wird, die 
früheren Militärgerichte hätten nicht ein so scharfes 
U rte il gefällt wie das Reichsgericht, so möchte ich 
aus langjähriger Erfahrung dem entgegenhalten, daß 
wohl eher das Gegenteil der Fall gewesen wäre. 
Denn in  einem verstanden die früheren Kriegsgerichte 
keinen Spaß: bei Verfehlungen gegen die Grundlage 
der Disziplin, die Gehorsamspflicht!

Ausdehnung- der Pensionskürzung-.
y  V o n  M in is teria lra t S e e l,  B erlin .

Rascher als man dachte, ist die Frage der 
Pensionskürzung in  ein akutes Stadium eingetreten. 
Der Entwurf der Reichsregierung hat bereits den 
Reichsrat passiert, und zwar nicht nur unangefochten, 
sondern m it starker Mehrheit. Der Reichsrat ist 
damit in  einen ausgesprochenen Gegensatz zu der 
Haltung getreten, die er stets in  der Frage der 
Pensionskürzung eingenommen hat. Denn bisher 
hatte er — der vorliegende Entw. eines Pensions
kürzungsgesetzes ist ja nicht der erste — alle Ver
suche, weitere Pensionskürzungen einzuführen, ent
schieden abgelehnt. Wie das Reichsfinanzministerium 
stellte er sich auf den Standpunkt, daß das Ruhe
gehalt begrifflich nur ein zeitlich hinausgeschobener 
Teil des aktiven Gehalts und seine Kürzung schon 
deshalb unzulässig sei. Wenn sich jetzt der Reichsrat 
über seine grundsätzlichen Bedenken hinweggesetzt 
hat, so wächst die Gefahr^daß der Entw. vielleicht 
doch die Billigung dSsTSnchstags findet, wozu aller
dings, da es sich zweifellos um einen E ingriff in 
wohlerworbene Rechte der Beamten i. S. des A rt. 129 
RVerf. handelt, die Zweidrittelmehrheit erforderlich 
wäre.

Wenn sich bei dem gegenwärtigen Stande der
2*
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parlamentarischen Verhandlungen das Schicksal der 
Vorlage auch noch nicht übersehen läßt, so ist es 
doch angebracht, sich wenigstens m it den Grund
zügen des Entw. zu befassen. Neu bringt er in  der 
Hauptsache1}die K ü rz u n g  vo n  P e ns io ne n  neben 
dem  Bezug e ines P r iv a te in k o m m e n s  und die 

■*.i F e s ts e tz u n g  e in e r  H ö c h s tp e n s io n .
'  Künftig soll Einkommen, das ein Pensionär 

nebenher erwirbt, auf die Pension in  der Weise an
gerechnet werden, daß die Pension um die Hälfte 
des Betrags, um den das Nebeneinkommen 6000 M. 
übersteigt, gekürzt wird. Soweit Pension und Privat
einkommen zusammen nicht mehr als 9000 M. im 
Jahr ausmachen, soll keine Kürzung eintreten.

Um die Tragweite dieser Bestimmung richtig 
würdigen zu können, sei darauf hingewiesen, daß 
nicht nur die P e n s io n , sondern auch das W a rte 
g e ld  der Kürzung unterliegen soll. Die Gründe, 
die gegen eine solche Kürzung der Pension sprechen, 
sind bereits angedeutet und wiederholt eingehend 
dargelegt worden. Fast noch mehr spricht gegen 
die Kürzung der Wartegelder. Denn während der 
Pensionär immerhin in  der Regel seine Zeit im  Dienst 
erfüllt hat, dann die Höchstpension bezieht und vor
zeitig nur wegen Dienstunfähigkeit ausgeschieden ist, 
mußten die Wartegeldempfänger meistens in  der 
Vo llkra ft ih re r Jahre dem aktiven Dienst entsagen 
und waren gezwungen, einenNebenverdienstzu suchen, 
wenn sie sich und ihre Familie einigermaßen auf 
der sozialen Stufe erhalten wollten, auf die sie nach 
ihrem Beruf Anspruch hatten. Sie waren. dazu um 
so mehr genötigt, als im  Gegensätze zu früher die 
im  Wartestand verbrachte Zeit nicht mehr auf das 
Pensionsdienstalter angerechnet wurde, ihre Pension 
somit nicht mehr stieg und sie für ih r A lte r nur eine 
geringe Pension zu erwarten hatten.

Von den Kürzungsvorschriften werden auch die 
H in te rb lie b e n e n  erfaßt, ebenso die K r ie g s 
b e s c h ä d ig te n . Dagegen unterliegen a k tiv e  B e 
am te  nicht der Kürzung, wenn sie — was ohnehin 
selten genug ist und außerdem von der dienstlichen 
Genehmigung abhängt — Einnahmen aus einerNeben- 
beschäftigung haben.

Nach dem Entwürfe soll angerechnet werden 
das Einkommen aus selbständigem E rw e rb  und aus 
unselbständiger A rb e it .  Wenigstens in  dieser Be
ziehung unterscheidet sich der Entw. vorteilhaft von 
der PAV., deren A rt. 10 die Pensionskürzung neben 
einem steuerbaren Privateinkommen schlechthin zu
gelassen hatte. Eine Kürzung trat daher damals 
selbst dann ein, wenn jemand ein Einkommen aus 
Zinsen, aus Liegenschaften, also aus V e rm ö ge n  hatte.

Im  einzelnen soll alles angerechnet werden, was 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1—4 des EinkStG. v. 10. Aug. 
1925 als Einkommen g ilt: Einkünfte, die aus L a n d -  
u n d  F o rs tw ir ts c h a f t ,  aus G e w e rb e tr ie b , aus 
sonstiger s e lb s tä n d ig e r  B e ru fs tä t ig k e it  und aus 
n ic h ts e lb s tä n d ig e r  A r b e it  erzielt werden. Dazu 
gehören u. a. auch Tantiemen, Gebühren für Bei
sitzer eines Gerichts oder Schiedsgerichts, Gutachter
honorare. Ausgenommen ist nur das Entgelt für 
eine Tätigkeit, die auch ein aktiver Beamter ohne 
Genehmigung seiner Vorgesetzten Behörde ausüben 
darf, wie wissenschaftliche oder literarische Tätigkeit. 
Ueber die Höhe der anzurechnenden Einkünfte hat 
die Steuerbehörde auf Verlangen der Regelungs
behörde Auskunft zu geben.

Abgesehen von der Neueinführung der Pensions

kürzung neben dem Bezug e in e sP riva te in ko m m e n s  
w ill der Entw. auch dem gegenwärtigen Zwiespalt 
in  der Pensionskürzung bei einem E in k o m m e n  
aus ö f fe n t l ic h e n  M it te ln  ein Ende machen. Zu 
welch unhaltbaren Verhältnissen die entgegengesetzte 
Rechtsprechung des RG. und des RVersG. geführt 
hat, habe ich bereits früher auseinandergesetzt1). 
Nach dem Entw. sollen Pensionäre usw., die im 
öffentlichen Dienst wiederangestellt oder beschäftigt 
werden, ihre Pension nur insoweit erhalten, als das 
neue Diensteinkommen hinter dem alten Dienstein
kommen zurückbleibt. Ob dadurch alle Schwierigkeiten 
beseitigt würden, soll hier nicht untersucht werden. 
Offenbar denkt man daran, die Rechtsprechung des 
Reichsversorgungsgerichts auf diesem Gebiet — im 
Gegensatz zu der den Pensionären günstigen des 
Reichsgerichts — zu sanktionieren, zumal künftig die 
Entsch. der Verwaltungsbehörde über die Frage, ob), 
ein Einkommen i. S. der bisherigen Vorschriften aus! 
öffentlichen Mitteln fließt, die Gerichte binden soll! f

Knüpft der Entw. in  seinen Vorschlägen einer 
erweiterten Pensionskürzung noch an Vorschriften 
an, die noch nicht allzulang außer Kraft sind, so hatf 
die Festsetzung einer Höchstpension im neuen Be
soldungsrecht überhaupt keinen; Vorgang. Allerdings! 
soll der vorgesehene Höchstsatz von 12 000 M. nicht 
durchweg maßgebend sein, sondern eine Kürzung 
beim Ueberschreiten dieses Betrages nur dann ein
treten, wenn der Pensionär der letzten Besoldungs
gruppe, aus der sein Ruhegehalt berechnet wird, 
weniger als 5 Jahre angehört hat. Die Kürzung soll 
dann 10 bis 50 %  des Mehrbetrages umfassen, je nach
dem dieser Zeitraum 4, 3, 2, 1 oder weniger als 
1 Jahr betragen hat.

Zwischen dieser Höchstpension von 12 000 RM. 
und dem kürzungsfreien Einkommen von 6000 bzw. 
9000 RM. dürfte indessen eine gewisse Unstimmig
keit bestehen. Denn wenn der Entw. einem Pensionär, 
also einem Manne, der meist seine Kinder versorgt 
hat, eine Pension in  dieser Höhe beläßt, so müßte 
er doch wohl einem Pensionär oder Wartestands- 
beamten, den die Not treibt, etwas hinzu zu ver
dienen, ebenfalls ein Einkommen von mindestens 
dieser Höhe zubilligen und eine Kürzung erst dann 
vorsehen, wenn Pension und Einkommen zusammen 
den Betrag von 12 000 RM. übersteigen.

Schon aus diesen Andeutungen w ird zu ent
nehmen sein, daß die A rt und Weise, wie der Entw. 
die vielumstrittene Frage der Pensionskürzung zu 
lösen sucht, noch auf starken Widerstand nicht nur 
in  den unmittelbar beteiligten Kreisen, sondern auch 
in  der aktiven Beamtenschaft und im Parlament 
stoßen wird. Daß der finanzielle Erfolg des seiner
zeit unter viel schwererem Druck geschaffenen Art. 10 . 
der PAV. weit hinter den Erwartungen zurück
geblieben ist, ist bekannt, ebenso, daß die von der 
Pensions- und Rentenkürzung getroffenen Kreise 
sich damit nie abgefunden haben^ bis ihre Aufhebung 
erfolgte. Darum werden auch in  der Ablehnung 
des neuen Entw. Beamte, Pensionäre, Wartegeld
empfänger, Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen 
heute ebenso einig sein. M it erschütternden Worten 
weistdienachfolgendeEnt S ch lie ß un g  d e sB u n de s- 
p rä s id iu m s  des D e u ts c h e n  R ic h te rb u n d e s  
v. 28. Sept. 1930 auf die schw e re  G e fä h rd u n g  
der k u ltu re l le n  B e lange  der d e u tsch e n  B e 
a m te n s c h a ft d u rc h  das N o to p fe r  hin:

*) V g l. „Pensionskürzung", 1930 S. 944 d. B l.



1373 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heft 21. 1374

„D ie  V erordnung über das Reichsnotopfer und die 
neuerlich geplanten Gehaltskürzungen machen es den 
deutschen R ichtern  als dem Stande, der Recht und Ge
rech tigke it in  täglicher Berufsausübung zu verw irk lichen  
hat, zur dringenden P flich t, auf die U n b illig ke ite n  und 
Gefahren hinzuweisen, die durch eine einseitige Inanspruch
nahme des Beamtentums zur Deckung von Fehlbeträgen 
im  Staatshaushalt notwendigerweise entstehen müssen.

A lle  Beamten ohne Ausnahme sind sich darin einig, 
daß sie genau w ie jeder Staatsbürger zur Behebung der 
w irtschaftlichen N o t des gemeinen Wesens beitragen müssen. 
Auch gegen die notwendigen Einsparungen im  Personal
wesen— namentlich durch Aufhebung entbehrlicherste llen  —  
■wird niemand etwas einwenden können. M it allem Nach
druck muß aber S tellung dagegen genommen werden, daß 
die Beamten —  w e il ih r  D iensteinkomm en steuerlich einfach 
gre ifbar is t —- einseitig  und schematisch durch prozentuale 
Herabsetzung ihres Gehalts zur Deckung der uferlos 
steigenden Staatsausgaben in  im m er wachsendem Maße he r
angezogen werden. D er finanzpolitische Grundsatz: E rhöhung 
der Steuern und Senkung der Ausgaben fü h rt bei gle ich
zeitiger Anwendung in  Ansehen der Beamten und ih re r 
Gehälter zu n ich t tragbaren Verhältnissen. Zw ar is t in  
der weiten O effentlichke it die M einung verbre ite t, die 
Beamten bezögen ausreichende, ja im  Verg le ich  zu den 
Angestellten der W irtscha ft m ehr als ausreichende D ienst
einkommen. D ieser vo llkom m en unzutreffenden und 
von gewissen Kre isen le ider geflissentlich verbreiteten 
Annahme muß m it Entschiedenheit entgegengetreten 
werden. Gerade die deutschen R ich te r sind gehaltlich 
so knapp gestellt, daß sie n ich t nu r die fü r ih re  
Berufsausübung nötige Anteilnahm e an den K u ltu rgü te rn  
schon je tz t so gut w ie ganz entbehren müssen, sondern 
auch vie lfach unm itte lbar N o t le iden. Sie haben w ie die 
anderen Staatsbürger ih r  Verm ögen ebenfalls in  der In 
fla tion  verloren. D er Gedanke des Ausgleichs m it der N ot 
anderer Volksgenossen ist daher v ö llig  abwegig. Es handelt 
sich bei dem Gehalt um einen L ohn  fü r  die dem Staate 
geleisteten D ienste, der schon b isher karg bemessen und 
durch den H inw e is auf das künftige  Ruhegehalt beschnitten 
war. K ü rz t man diesen L ohn  ohne Rücksicht auf die 
dringend notwendigen Lebensbedürfnisse —  so muß das 
zur V erstim m ung und V e rb itte rung  führen, um so mehr, 
als keine A bw ehrm itte l und Ausgleichsm öglichkeiten dagegen 
bestehen. E in  staatstreues, arbeitsfreudiges und arbeits
fähiges Beamtentum b ilde t die Grundlage des Staatswesens. 
Es dürfen ih m  die dringend notwendigen Dienstbezüge 
n ich t geschmälert werden.

M it a lle r O ffenhe it is t zu sagen, daß durch die gegen 
die Beamten gerichteten Maßnahmen und A n g riffe  in  ih ren  
Reihen eine tiefgehende Beunruhigung eingetreten ist. Das 
zwischen dem Staat und den Beamten erforderliche T reu 
verhältn is und das Staatswohl erheischen, daß sich die 
Staatsregierung schützend vo r die Beamten und ihre  
Interessen s te llt.“

M it kaum minderer Besorgnis stehen die be
drohten Kreise dem Entw. des P e n s io n s k ü rz u n g s 
gesetzes gegenüber.

Juristische Rundschau.
E in e  V e rfü g u n g  des preuß. J u s t iz m in is te rs  

an die Staatsanwaltschaft weist auf die sich mehrende 
A b le h n u n g  vo n  R ic h te rn  als b e fa n g e n  infolge 
ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei oder 
ihrer Abstammung hin. Generell lasse sich eine 
solche Ablehnung nicht begründen. Es bedürfe der 
Anführung besonderer, aus der Lage des Einzelfalls

geschöpfter Mißtrauensgründe. Auch diese müssen 
glaubhaft gemacht werden. Die Beamten der Staats
anwaltschaft werden angewiesen, diesen Gesichts
punkt nachdrücklich geltend zu machen. Die in  diesem | 
Erlaß niedergelegten Gesichtspunkte sind zweifellos 
zutreffend. Es ist ein Zeichen unserer Zeit, daß die 
politische Kampfweise sich bis in  die Ablehnung 
der Richter hinein erstreckt. Angeklagte, die an
geblich auf Grund ihrer politischen Einstellung oder 
Ueberzeugung gehandelt haben wollen, verlangen 
schließlich, daß sie nur von den Angehörigen der 
eigenen Partei abgeurteilt werden. Denn jeder andere 
Richter ist dann vermutlich politischer Gegner. Auf 
diesen Boden darf ihnen die Rechtsprechung nicht 
folgen. Der Richter hat unabhängig von seiner 
eigenen Parteizugehörigkeit objektiv zu urteilen. Das 
muß bis zum Vorliegen besonderer Momente unter
stellt werden. Wie weit dann bei der Beachtung 
solcher zu gehen ist, darüber lassen sich keine 
allgemeinen Vorschriften geben. Unvorsichtige Aeuße- 
rungen der Richter können leicht Ablehnungsgründe 
bilden. Es muß daher auch wieder vom Richter 
verlangt werden, daß er, eingedenk seiner Stellung, 
sich vor Gesprächen hütet, aus denen eine Vor-*- 
eingenommenheit geschlossen werden könnte.

D e r sä chs ische  J u s t iz m in is te r  hat die ihm 
unterstehenden Gerichte zur besonderen Vorsicht bei 
der B e w il l ig u n g  des A rm e n re c h ts  ermahnt. 
„Im  H inblick auf die ohnehin sehr ernste Finanz
lage w ird die Belastung der Staatskasse immer 
drückender, sofern nicht die Gerichte Mittel und Wege 
finden, um einer unangemessenen Ausnutzung des 
Armenrechts wirksam entgegenzutreten.“ Von der 
Beschränkung des Armenrechts auf einen Bruchteil 
werde nach den gemachten Erfahrungen noch nicht 
überall in  dem wünschenswerten Umfange Gebrauch 
gemacht. Diese Anpassung des Armenrechts an die 
Einkommen- und Vermögensverhältnisse der Be
teiligten diene aber auch dem Interesse des Staates 
an der Verminderung einer ungerechtfertigten Be
lastung desselben. Der Gedanke, sowohl des Gesetzes 
als der Erinnerung des Justizministers an diesen, ist 
sicher wohl begründet. Nur w ird  die Aufgabe des 
Gerichts nicht immer leicht sein. Die Erwägung, 
von welchem Kostenteil man die Armenpartei befreit 
und welchen sie selbst tragen soll, muß im Einzelfall 
unter Berücksichtigung aller Umstände erfolgen. 
Dabei sind nicht nur das Einkommen und das Ver
mögen in  Betracht zu ziehen. Es muß auch be
rücksichtigt werden, welche Ausgaben hiervon zu 
bestreiten sind, namentlich welche Personen und wie. 
viele in  ihrer Existenz von dem Ernährer abhängen, und 
anderes mehr. Machen nun die Gerichte von dieser 
Möglichkeit des Gesetzes Gebrauch, so muß der 
Kläger für den auf ihm verbleibenden Teile den 
Gerichtskostenvorschuß entrichten. Sofort werden 
dann die Beschwerden über die Rechtsverweigerung 
und das plutokratische Verfahren einsetzen. Die 
allgemeine Verarmung der Länder und des Volkes 
macht sich auf dem Gebiete des Armenrechts in  
aller Kraßheit bemerkbar. Die Zahl der im  Arm en
weg Prozessierenden wächst, und die Staatskasse 
w ird ihrerseits immer ärmer. Wie waren doch die 
Zeiten schön, in  denen die Rechtsanwaltschaft die 
unentgeltliche Vertretung der armen Partei als Ehren
pflicht ansah und die Gerichte ohne Zaudern und 
Aengstlichkeit das Armenrecht bewilligten. Aber 
auch die Anwaltschaft ist unter die Räder gekommen.
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Der amtliche preuß. Pressedienst hat das zweit
instanzliche U rteil m it Begründung gegen den Berliner 
O b e rb ü rg e rm e is te r  Böß in  einem ausführlichen 
Auszug mitgeteilt. M it diesem Erkenntnis des Ober
verwaltungsgerichts ist der Fall Böß rechtlich er
ledigt. Es ist aber auch notwendig, daß dies menschlich 
geschieht. Liest man den Auszug aus den Urteils- 
giünden, so ist man etwas überrascht über die in  
der Anklage behaupteten Dienstvergehen, die zum 
weitaus größten Teil als unbegründet zurückgewiesen 
werden. Mußte w irklich daraus, daß der Ober
bürgermeister das dienstälteste Magistratsmitglied 
zum Stellvertreter des beurlaubten Bürgermeisters „in  
seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter des Ober
bürgermeisters“ , bestellt hat, ein Vorwurf abgeleitet 
werden? Berührt es nicht eigenartig, wenn der Richter 
zweiter Instanz erklären muß, daß „diese Regelung bei 
dem Umfange der Dienstgeschäfte der Berliner Stadt
verwaltung einem praktischen Bedürfnis entsprechen 
mochte, seit Jahren bei dem Magistrat geübt und 
auch von der Aufsichtsbehörde nicht beanstandet 

i worden ist?“ Es blieb schließlich nichts übrig als 
j der vielbesprochene Pelzkauf und das Telegramm 
: aus San Francisco. Der erkennende Senat hat bei 

der Behandlung eines von ihm nicht als Dienst
vergehen bezeichneten Vorganges richtig bemerkt, 
daß dieser nicht nach der heutigen Kenntnis, sondern 
„nach dem damaligen Stand der Dinge“ beurteilt 
werden muß. Man w ird dies auch für die zur 
Verurteilung führenden Vergehen gelten lassen 
müssen. Damit soll nicht an der Richtigkeit des 
Urteils gerüttelt werden. Der erkennende Senat 
des OVG. betonte, daß aus der Stellung des Ober
bürgermeisters die Pflicht entspringt, m it äußerster 
Vorsicht auch den Schein einer persönlichen Ver
bindung m it einer Firma wie S k la re k  zu vermeiden. 
Rein menschlich aber w ird man dem Betroffenen 
das Mitgefühl nicht versagen können, daß er in  einem 
Momente nicht sofort das Richtige getan hat und 
den Brüdern Sklarek den Pelz samt Rechnung zu
rückschickte. Das Urteil stellt fest, daß der vom 
Oberbürgermeister Böß geschriebene scharfe Brief 
an Sklarek durch Frau Böß zurückgehalten wurde. 
Ih r lag offenbar am Behalten des Pelzes. H ier dürfte 
auch der Schlüssel zu dem ganzen Verhalten ihres 
Ehemannes liegen. Man braucht nicht in  die Familien
verhältnisse einzudringen. Trotzdem w ird man aus 
den Gründen des Urteils herauslesen können, worin 
die Quelle des ganzen Unglücks liegt. Versteht 
man dies, so w ird man wohl menschlich milder 
bleiben, als dies das Disziplinargericht tut.

Das J u s t iz m in is te r iu m  d e r T s c h e c h o 
s lo w a k e i  weist die A d v o k a te n k a m m e rn  darauf 
hin, daß nach der Prüfungsordnung die Kandidaten 
auch im  Verwaitungs- und Finanzrecht geprüft 
weiden sollen.  ̂ Die aus den Advokaten gewählten 
Prüfungskommissäre müssen daher auch Finanz- 
und Verwaltungsrecht beherrschen. Das System 
der Zulassung zur Anwaltschaft und die Prüfung 
hierbei ist ein von dem deutschen verschiedenes. 
Daher läßt sich eine Nachahmung dieses Schrittes 
des tschechoslowakischen Justizministers bei uns 
nicht befürworten. Sie würde sich schlecht in  die 
für Richter und Rechtsanwälte gemeinsame Prüfung 
einfügen. Eher w ird  man daran denken können, 
in  den deutschen Staaten, in  denen auch die 
künftigen Verwaltungsbeamten den gleichen Werde
gang und die gleichen Prüfungen wie die Richter

und Rechtsanwälte durchleben müssen, auch das 
Steuerrecht einzubeziehen. Wobei man allerdings 
wieder bedenken muß, daß dessen Kenntnis in  der 
Praxis nur von einer relativ kleinen Zahl verwertet 
werden wird. Von Bedeutung ist aber der Erlaß 
des tschechoslowakischen Justizministers deshalb, 
weil er die Tätigkeit der dortigen Advokaten in 
Verwaitungs- und Steuersachen zur Voraussetzung 
hat. Die deutsche Anwaltschaft sucht eine E r
weiterung ihres Arbeitsgebietes. Während sie auf 
Z iv il- und Strafrecht ein Monopol besitzt, stößt sie 
beim Verwaitungs- und namentlich beim Steuer
recht auf eine freie Konkurrenz. Das muß zur 
besonderen Ausbildung anspornen. Zahlreiche Ver
suche auf diesem Wege sind schon gemacht. Das 
deutsche Publikum verlangt aber eine amtliche Be
stätigung. Mindestens muß sich nach außen hin 
die Anerkenntnis der Tätigkeit des Rechtsanwalts 
auch auf dem Steuergebiete von Gesetzes wegen 
zeigen. Insoweit könnte das Vorgehen in der 
Tschechoslowakei doch wieder von Wert sein. Man 
käme zu einer Sonderprüfung des Rechtsanwalts, 
der sich m it Verwaltung und Steuerangelegenheiten 
betätigen will. Ob diese von den Anwaltskammern 
oder vom Staat oder von einer gemischten Kom 
mission vorgenommen wird, wäre von untergeord
neter Bedeutung.

Der New-Yorker K o n g re ß  der  In te r n a t io n a l  
L a w  A s s o c ia t io n ,  der vom 1.— 10. Sept. tagte, 
hat sicher den Teilnehmern viel Interessantes geboten. 
Auch Deutschland war durch führende Köpfe ver
treten. Es war sicher gut, daß auf dem Boden des 
internationalen Rechts eine solche Zusammenkunft 
stattgefunden hat. Bei den Beschlüssen kann man 
aber immer noch konstatieren, daß den Vertretern 
der einzelnen Nationen ihre Zugehörigkeit zu deren 
Recht noch allzu stark im Blute liegt. Bei der 
Regelung der Auflösung von Verträgen zwischen 
Parteien, die sich in  gegeneinander kriegführenden 
Staaten aufhalten, wurde der deutsche, von Georg 
W u n d e r l ic h  vertretene Antrag der Unantastbarkeit 
der Privatverträge trotz des Krieges abgelehnt. A n 
genommen wurde der gegenteilige Standpunkt. M it 
Ausbruch der Feindseligkeiten gelten die Verträge 
in  der Regel als aufgelöst. Ausnahmen können be
sonders bestimmt werden. H ier w irft also doch noch 
der Krieg seine Schatten. Der holländische Zusatz
antrag, daß während eines Krieges in  jedem krieg- 
führenden Lande amtliche Stellen für die Annahme 
und Aufbewahrung von Geldern errichtet werden 
sollten, welche von dessen Angehörigen an Gläubiger 
in  kriegführenden Ländern geschuldet werden, w ird 
praktisch kaum eine sehr große Bedeutung bekommen. 
Eine Verpflichtung zur Benutzung dieser Stellen w ird 
sich nicht durchführen lassen. Wer sollte denn die 
Klage gegen die Schuldner auf Hinterlegung er
heben? Man w ird darin wesentlich eine Erleichterung 
für diese letzteren finden. Schließlich wurde der 
deutsche Antrag, den Grundsatz der Unverletzlichkeit 
des Privateigentums von Ausländem auch für die 
Kriegszeiten auszusprechen, dem Ausschuß zum Be
rich t für den nächsten Kongreß überwiesen. Man 
kann sich sein Schicksal nach den vorhergehenden 
Beschlüssen ungefähr denken. Und wenn selbst auch 
die IL A . diesen alten Satz des Völkerrechts, den 
England im Weltkrieg nicht anerkannt hat, aus
sprechen sollte, so ist es noch sehr weit bis zu 
seiner Verwirklichung. Die Hoffnung auf Aechtung
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des Krieges durch den Kellogg-Pakt bekommt eine 
eigentümliche Beleuchtung, wenn man nicht einmal 
die mittelalterliche Kriegsmethode, das Privateigen
tum der Angehörigen des feindlichen Staates zu 
konfiszieren, aufgeben w ill.

In  einem Strafverfahren vor dem LG. I I I  Berlin 
behauptete der an sich geständige Angeklagte, se in 
R e c h ts a n w a l t  habe ihm zu der ihm vorgeworfenen 
Erpressung geraten, ihm also hierdurch B e ih i l f e  
g e le is te t .  Er berief sich auf das Zeugnis des 
Rechtsanwalts. Das Gericht lehnte dessen Verneh
mung als Zeuge ab. Es unterstellte die behauptete 
Teilnahme des Rechtsanwalts als wahr. Es ist be
greiflich, daß dieses Verfahren in  der Oeffentlichkeit 
Aufsehen erregte. Der von dieser Beschuldigung 
betroffene Rechtsanwalt bestritt sie auf das ent
schiedenste. Er beschwerte sich darüber, daß man, 
ohne ihn gehört zu haben, den Angaben des A n 
geklagten Glauben schenkte. Es entspricht nun nicht 
dem Gesetze, wohl aber der bisher nicht beanstandeten 
Uebung der Gerichte, Tatsachen, die der Angeklagte 
zu seiner Entlastung vorträgt, zur Vermeidung einer 
Beweisaufnahme und namentlich einer Verzögerung 
des Verfahrens als „wahr zu unterstellen“ . Das hat 
in  den meisten Fällen keine bedenklichen Folgen. 
Als entscheidendes Urteilsmoment kommen diese 
Punkte nicht in  Betracht. Das U rteil würde so oder 
so in gleicherweise ausfallen. Der Sinn des Satzes: 
„Es w ird als wahr unterstellt“ kann nur der sein, 
daß das Moment zwar nicht ausschlaggebend ist. 
Man w ill aber den Angeklagten bei der Verurteilung 
so behandeln, als habe sich auch dieses entlastende 
Moment erwiesen. N icht beabsichtigt ist aber, daß 
zuungunsten eines Dritten hierdurch eine Feststellung 
erfolgt. Man w ill zugunsten des Angeklagten ihm 
die von ihm aufgestellte Behauptung glauben. Nicht 
aber dürfen seine Angaben schlechthin als glaub
würdig angesehen werden. Es ist doch eine be
kannte Tatsache, daß der Angeklagte die Schuld 
durch Belastung anderer von sich abzuwälzen sucht. 
Es ist auch gar nicht selten, daß er den von ihm 
zu Rate gezogenen Rechtsanwalt als die Ursache 
seines Vergehens hinstellen w ill. H ier hätte das 
Gericht, namentlich in  Kenntnis der Person des 
Rechtsanwalts, nicht die übliche Formel wählen 
dürfen. Es konnte dem Angeklagten erklären, man 
werde ihn so behandeln, als sei die Behauptung 
wahr. Noch besser hätte man ihm gesagt, daß die 
Verurteilung seines Vergehens nicht von der an
geblichen Mittäterschaft oder Beihilfe des Rechts
anwalts abhängig sei. Man hätte den Antrag als 
unerheblich ablehnen sollen. Die Versuchung einer 
Erörterung der Erheblichkeit des Beweisantrags durch 
das Unterstellen der behaupteten Tatsache als wahr 
ist groß genug. Der berichtete Vorfall w ird jetzt zu 
einem Maßhalten mahnen. Die Gerichte werden vor 
den Interessen dritter Personen, die sich nicht ver
teidigen können, Halt machen müssen.

Rechtsanwalt Dr. Dr. H a c h e n b u rg ,  Mannheim.

V e r m i s c h t e s .
E in e  w e ite re  A end eru ng  des G eschäftsverte ilungs=  

Plans des R e ic h s g eric h ts 1). Das Präsid ium  des RG. 
hat am 14. Okt. 1930 auf G rund der §§ 63, 64 und 131 
G VG . m it so fo rtiger W irku n g  beschlossen:

D ie  b isher zur Zuständigkeit des V I .  Z ivilsenats des 
RG. gehörenden Rechtsstreitigkeiten über 

0  V g l. DJZ. 1930 S. 546 u. 1019.

a) Nachbarrecht nebst dessen Verletzung (§§ 903 bis 910 
BG B., § 26 GewO.), D ienstbarkeiten (einschl. von  N o r
wegen), Reallasten und sonstige, in  demGeschäftsverteilungs- 
plane n ich t besonders genannte dingliche Rechte an fremden 
Grundstücken nebst Rechtsgeschäften h ierüber (vg l. I X  
N r. 2 a),

b ) Schadensersatzansprüche auf Grund von § 12 G rund- 
buchO., einschl. der Rückgriffsansprüche gegen die Beamten 
—  V I  2 a, b des v. 1. A p r il 1930 ab geltenden Geschäfts
verteilungsplans —  werden w ieder dem V . Z iv ilsenat zu
gewiesen.

D ie  Rückläufer und Sachen, in  denen bereits Term in 
zur mündlichen Verhandlung ansteht, b le iben m it Ausnahme 
der Sachen V I  225, 227, 231, 233, 234, 285/1930 bei dem 
bisher zuständigen Senat.

E in schrän kun g  d er Ausgaben d er Justiz . Das
Preuß. JMB1. N r. 40 v. 17. Okt. 1930 verö ffen tlich t eine 
w ichtige A llg .V e rf. des preuß. Justizm inisters v. 13. O k t.1930. 
Es w ird  allen Behörden und Beamten der preuß. Justiz
verw altung zur ernsten P flich t gemacht, dem Gebot streng
ster Sparsamkeit bei allen Maßnahmen Rechnung zu tragen, 
und betont, daß Beamte, die gegen diese Anordnungen 
verstoßen, sich, w orau f auf W unsch des Finanzm inisters 
besonders hingewiesen w ird , sogar der Gefahr aussetzen, 
„ p e r s ö n l ic h  haftbar gemacht zu werden“ !

Zugle ich w ird  in  einer A llg . V e rf. des preuß. Justiz
m inisters v. 15. Okt. 1930 wegen der Beschaffung von 
„ S e i f e “ zum Dienstgebrauch und von „ M e t a l lp u t z 
m i t t e l n “ auf frühere V orschriften  verw iesen, aber er
freulicherweise darauf aufmerksam gemacht, daß wenigstens 
das V erbo t der Beschaffung von „ K lo s e t t p a p ie r “ (!) auf
gehoben worden is t —- dies also keine Ersparn is!

Aus dem  preuß ischen  Lan dtag . Z u r  F ra g e  d e r  
L a n d ta g s a u f lö s u n g .  D e r Landtag hat zu Beginn seiner 
Herbsttagung auch die Anträge der W irtschaftspartei und 
Kom m unisten auf A uflösung des Landtags durch eigenen 
Beschluß behandelt. O bw ohl die in  O pposition zur Regierung 
stehenden Parteien ohne Ausnahme sich fü r  die Anträge aus
gesprochen haben, kann es auf diesem W ege n ich t zu der A u f
lösung kommen, da nach A rt. 14 Abs. 2 der Preuß. V e rf. die 
A u flösung des Landtags durch eigenen Beschluß der Zustim 
m ung von  m ehr als der Hälfte  der gesetzlichen M itgliederzahl 
(d. h. der Zahl der gewählten A bg .) bedarf. Bei 450 Abg. 
müßten also 2 2 6 fü r  die A uflösung stimmen. D ie  gesamte 
O pposition  verfügt aber nu r über 220 Stimmen, so daß die noch 
ausstehende Abstim m ung Ueberraschungen n ich t bringen 
kann. Auch die M öglichke it, daß durch Beschluß des aus dem 
M inPräs., dem Landtags- und dem Staatsratspräsidenten 
bestehenden Ausschusses die A uflösung herbe igeführt w ird  
(A rt. 14 Abs. 1), scheidet aus. So b le ib t nu r der 3. W eg, 
der ebenfalls in  A rt. 14 Abs. 1 der V e rf. zugelassen is t: 
der W eg  des Volksentscheids. Das Verfahren h ierbe i rich te t 
sich nach A rt. 6 der V e rf. und nach dem auf G rund des 
A rt. 6 Abs. 7 erlassenen Gesetz über das V e rf. be i V o lks 
begehren und Volksentscheiden v. 8. Jan. 1926 (GesS. S. 21).

Nach § 2 Abs. 1 dieses Gesetzes bedarf zunächst der 
A n trag  auf Zulassung der Listenauslegung fü r  das V o lks 
begehren der U nte rsch rift von  mindestens 20 000 Stim m 
berechtigten, w obei das Stim m recht der Unterzeichner des 
Antrags durch eine Bestätigung der Gemeindebehörde ihres 
W ohnorts  nachzuweisen ist. Ob der M in . d. I .  von  dieser 
Voraussetzung nach § 2 Abs. 2 absehen w ird , is t ohne 
Bedeutung, da die B e ib ringung  der 20 000 Stimmberech
tig ten  nu r eine zeitliche Verzögerung der Listenauslegung 
b e w irk t; die B e ib ringung is t ohne Zw eife l m öglich. W ird  
dem A ntrag stattgegeben, so is t es Sache derjenigen, 
die das Volksbegehren verfo lgen, die E intragungslisten zu 
beschaffen und an die Gemeindebehörden zu versenden, 
die ve rp flich te t sind, ordnungsmäßige Eintragungslisten 
innerhalb von 6 W ochen nach der Verö ffen tlichung der 
Zulassung im  Staatsanzeiger entgegenzunehmen und während 
der 5. und 6. W oche zur Unterzeichnung auszulegen. E in 
tragungsberechtigt ist, w er am Tage der E in tragung s tim m 
berechtig t zum Landtag ist. Das Volksbegehren is t w irksam,



1379 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heit 21. 1330

wenn es von  einem Fünfte l der Stimmberechtigten gestellt 
worden is t (A rt. 6 Abs. 2). A ls  Zahl a ller Stimmberechtigten 
is t die' be i der letzten allg. W ah l oder Abstim m ung im  
Lande amtlich erm itte lte  Zahl maßgebend (§14A bs.3d .G es.), 
vorliegend also die der Stimmber. der Reichstagswahl. Da 
etwa 28 M illionen  Stimmberechtigte in  Frage kommen, 
müssen sich etwa 5,6 M illio n e n  einzeichnen. Diese Zahl 
is t durchaus erreichbar, so daß m it der Annahme eines 
Volksbegehrens zu rechnen ist. Nach § 15 des Ges. hat 
das Staatsm inisterium unverzüglich nach Feststellung der 
Rechtswirksam keit des Volksbegehrens dieses dem Landtag 
zu unterbreiten. Im  Landtag is t dann erneut die Lage ge
geben, w ie  je tz t bei den Anträgen der W P . und der K . 
Es is t also w iederum  eine M ehrheit von  226 St. e rforderlich . 
Auch in  dieser Lage kom m t theoretisch noch die M ög lich 
ke it eines Beschlusses des 3-Männerausschusses in  Frage. 
E ntsprich t weder der Landtag noch der 3-Männerausschuß 
innerhalb eines Monats nach der U nterbre itung dem rechts
w irksamen Volksbegehren, so komm t es zum Volksentscheid, 
den das Staatsm inisterium unverzüglich einzuleiten und 
durchzuführen hat. D ie  Stimmzettel fü r  den vom  Staats
m in isterium  festzusetzenden Abstim mungstag werden amtlich 
hergestellt. Das Abstimmungsergebnis w ird  durch den 
Landeswahlausschuß festgestellt und vom  W ahlprü fungs
gerich t beim  Landtag geprüft. Nach Abschluß des Prüfungs
verfahrens verö ffen tlich t der M in is ter des Innern  das E r 
gebnis unverzüglich im  Staatsanzeiger. W enn die Zahl 
der abgegebenen Stimmen ausreicht, g ilt  der Landtag m it 
dieser V e rö ffen tlichung als aufgelöst (§§ 23-— 25 d. Ges.). 
Berücksichtig t man alle notwendigen F risten und Zeiträume, 
so w ird , fa lls noch im  November die 6W ochenfris t des 
Volksbegehrens in  L au f gesetzt w ird , v o r Ende März m it 
einem Ergebnis des Volksentscheids kaum zu rechnen sein. 
Nach A rt. 6 Abs. 6 is t Voraussetzung fü r  einen E rfo lg , 
daß d ie M e h r h e i t  d e r  S t im m b  e re c h  t i g t  ender Auflösung 
zugestimmt hat. D ie  Zahl der „Ja “ -Stim men muß also etwa 
14 M illionen  betragen. Sie sind nu r zu erreichen, wenn 
auch die Kom m unisten m it Ja stimmen. Diese haben sich 
bisher ablehnend verhalten. W enn ih re  W ählerschaft dieser 
Parole fo lg t, w ird  auch durch Volksentscheid eine A u f
lösung des Landtags n ich t erreicht werden können.

Landgerichtspräsident E ic h h o f f ,  M . d. L „  Neuruppin.

V e r tre te rv e rs a m m lu n g  des P reuß . R ic h te r
vere ins  a m  11. und 12. O k t. 1930 in  K oblenz. Die
preuß. R ichter und Staatsanwälte und die höheren Beamten 
des Strafvollzuges hatten sich zu ih re r diesjährigen Tagung 
am Deutschen Eck versammelt, um dem Rheinlande und 
bes. den rheinischen Kollegen  Dank auszusprechen fü r  das 
Durchhalten in  den schweren Zeiten der Besatzung. W egen 
der N o t der Z e it und der ungünstigen w irtschaftlichen Lage 
war von  festlichen Veranstaltungen Abstand genommen 
worden, es fand eine reine Arbeitstagung statt. Led ig lich  
am Abend vo r der Vertretervers. hatten sich die ungefähr 
150 V ertre te r m it ih ren  Damen auf W unsch der Stadt
verw altung Koblenz zu einem Beisammensein in  der Stadt
halle eingefunden. Oberbürgerm eister D r. R u s s e l l  hob 
in  seiner Begrüßungsansprache hervor, daß die Stadt der 
K ob lenzer R ichterschaft fü r  die kameradschaftliche Zu
sammenarbeit in  der vergangenen schweren Z e it zu be
sonderem Danke verp flich te t sei. D ie  R ich te r seien ebenso 
w ie  andere Beamte in  Gefängnisse geworfen worden, hätten 
aber m it der gesamten Bevölkerung zusammengestanden, 
um die deutsche A r t im  Rheinlande aufrecht zu erhalten. 
D er Vorsitzende des PR V ., L G D ir. D r. A lb e r t  S c h m id t ,  
B e rlin , dankte fü r  den Empfang und machte sich zum 
Dolm etscher der im  P R V . zusammengeschlossenen 7700 
höheren Justizbeamten Preußens, um die Sympathie den 
Bewohnern der Stadt Koblenz und dem Rheinlande fü r den 
he iligen K am pf um  Recht und Gerechtigkeit zum Ausdruck 
zu bringen. D ie  Verhandlungen am ersten Versamm lungs
tage waren ö ffentlich . D e r Vorsitzende D r. S c h m id t  
fand W orte  herzlichster Begrüßung fü r  die Teilnehm er und 
die zahlreich erschienenen Gäste. E r hob hervor, daß der 
P R V . und seine Vertre terversam m lung eine eiserne N o t
w endigke it sei, um  den Ausgle ich zwischen den m iteinander

streitenden Meinungen seiner M itg liede r herbeizuführen 
und die von den K o llegen  in  K önigsberg gemachten E r
fahrungen m it den in  T r ie r  gewonnenen auszutauschen.

Im  Namen desPreuß. Justizm inisteriums und der anderen 
Gäste dankte Staatssekretär H ö ls c h e r ,  B erlin , in  warmen 
W orten  fü r  die E in ladung. E r wies darauf h in, daß das 
Z ie l der Justizverwaltung, das sie gemeinsam m it dem 
Richterstande erstrebe, sei: Gerechtigkeit auf Erden, eine 
vorurte ils lose Justiz, ein gleiches Maß fü r alle.

H ieran schloß sich der fast zweistündige Geschäfts
berich t des Vors. D r. S c h m id t  über alles, was i.  J. 1930 
der P R V . geleistet und erstrebt habe und was im  kommenden 
Vereinsjahre zum Nutzen der Kollegenschaft und des Vo lkes 
getan werden müsse. D r. S c h m id t  hob hervor, daß der 
P R V . keine Gewerkschaft sei, w e il er in  erster L in ie  n ich t 
w irtschaftliche, sondern ideelle Z iele v e rfo lg e ; auch lehne 
er sich, w ie seine Spitzenverbände, n ich t an politische 
Parteien an, sondern wahre strikte  politische N eutra litä t. 
Neben den ideellen Interessen verfo lge der V e re in  auch 
das Z ie l, die Verhältnisse der R ichter und der anderen 
höheren Justizbeamten in  w irtschaftlicher und sozialer H in 
sicht zu bessern und A ng riffe  von  ihnen abzuwehren. D e r 
Geschäftsbericht befaßte sich u. a. m it den Erlassen der 
Reichsregierung und der preuß. Staatsregierung über die 
Bete iligung von  Beamten am Volksbegehren, über das 
Beamtenvertretungsgesetz, das V erhä ltn is  von Justiz und 
Presse, die Zusammenarbeit m it dem deutschen R ich te r
bund, die in  V orbe re itung  befindliche große Justizreform , 
die R eform  des Strafvollzuges. Selbstverständlich erörterte 
er auch die Frage der R e ic h s h i l f e  und der G e h a l ts 
k ü r z u n g ,  wobei er zutreffend erklärte, daß die R ich te r
schaft sich durchaus n ich t der Teilnahme an den Opfern 
entziehen w olle , die die N o t des Reiches erfordere, daß 
sie sich aber dagegen wehren müsse, daß von  allen Staats
bürgern alle in  die Beamten durch eine Sonderbelastung 
betro ffen würden, und daß entgegen der ursprünglichen 
Absicht der Reichsregierung die durchweg w e it besser 
besoldeten Angestellten der fre ien W irtschaft n ich t heran
gezogen würden, obw ohl sie sich z. T . in  ähnlich gesicherter 
S tellung w ie die Beamten befinden. Den anscheinend be
stehenden Plänen einer weitgehenden Gehaltskürzung müsse 
widersprochen werden, w e il nu r U nkenntnis oder In te r
essenpolitik die Gehälter der Beamten (auch nach der Be
soldungsreform  von  1927) als zu hoch bezeichnen könne.

Im  Laufe der Sitzung wurde eine dahingehende E n t 
s c h l ie ß u n g  von  der Versam m lung angenommen und die 
Ausarbeitung einer D enkschrift gemeinsam m it dem Reichs
bund der höheren Beamten angeregt, die in  weitesten 
Kre isen verbre ite t werden soll, um K la rhe it über die w irk 
liche Höhe der Gehälter zu verschaffen und die Augen 
über die Notlage in  so vie len Kre isen der höheren Beamten 
zu öffnen.

Dem  Geschäftsbericht fo lg ten  fesselnde Ausführungen 
des LG Präs. D r. E r n s t ,  A llenste in, über den notw end ig  
einzuführenden n u m e ru s  c la u s u s ,  um  das Verflachen 
der akademischen B ildung  und die U eberfü llung  der 
akademischen Berufe, besonders des juristischen, zu ve r
h indern. D e r M itberich tersta tter Ger Ass. D r. S c h a b ro -  
n a th ,  B e rlin , sprach sich gleichfalls fü r  den numerus 
clausus aus und beleuchtete die Frage vom  Gesichtspunkte 
des juristischen Nachwuchses. Schließlich wurden ein
gehende R ich tlin ien  über die A r t des numerus clausus fast 
e instim m ig beschlossen.

D ie  Sitzung fand ih ren  Abschluß in  einem eingehenden, 
fachwissenschaftlich bedeutsamen B erich t von  L G D ir . 
B u re  z e c k , B erlin , über die sog. „ k le in e  J u s t iz r e f  o rm “ , 
die die Entlastung des R ichters und Staatsanwalts von 
allen Geschäften erstrebt, die eine rich te rliche  V o rb ild u n g  
n ich t erfordern. Z ie l einer solchen Reform  müsse V e r
einfachung, Beschleunigung und V e rb illig u n g  der Rechts
pflege sein. Ohne Aussprache wurde e instim m ig eine E n t
schließung angenommen, die zum Ausdruck b ring t, daß 
gewisse Geschäfte der R ich te r und Staatsanwälte ohne 
weiteres zur W ahrnehm ung durch den Rechtspfleger geeignet 
seien. E in  Kata log über diese Geschäfte w ar von  einem 
Ausschuß des P R V . aufgestellt worden. D ie  R eform -
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Vorschläge des Bundes D t. Justizamtmänner, soweit sie 
über diesen Kata log hinausgehen, wurden von der Vers, 
abgelehnt. Sie erklärte eine grundsätzliche Uebertragung 
der gesamten fre iw . Gerichtsbarkeit auf den Rechtspfleger 
fü r  n ich t tragbar. F ü r die Zukunft sei die vö llig e  Aus
sonderung der dem Rechtspfeger obliegenden Geschäfte 
aus der Zuständigkeit des R ichters oder Staatsanwaltes zu 
erstreben. D ie  im  Entw . vorliegende RechtspflegeV. wurde 
nu r als eine einstweilige Zwischenlösung angesehen. Soweit 
der Entw . über jenen Kata log hinausgehe, könne dem nicht 
zugestimmt werden. D ie  sog. komplexweise U ebertragung 
von Geschäften durch Anordnung einer Justizverwaltungs
stelle sei n ich t zuzulassen, eine Rückübertragung einmal 
übertragener Geschäfte n ich t statthaft.

D er zweite Tag der Verhandlungen, die n ich t ö ffent
lich  waren, wurde m it der Beratung von  Organisations
fragen, Kassenangelegenheiten, Anträgen der einzelnen 
Bezirksverbände und m it der E rörte rung  von  Sparmaß
nahmen ausgefüllt, denen auch der PR V . sich in  heutiger 
Z e it n ich t entziehen kann, zumal schließlich m it einer geringen 
M ehrheit in  Anbetracht der fortgesetzten Verschärfung der 
Notlage der Beamten die B e i t r ä g e  zum  P R V . vom  
1. Jan. 1931 ab um 1 0 %  h e r a b g e s e tz t  wurden.

A u f der diesjährigen Herbsttagung is t v ie le  und 
schwere A rb e it geleistet worden, die ho ffen tlich  zum W oh le  
a lle r R ichter und Staatsanwälte und zum Gesamtwohl der 
Volksgenossen ausschlagen w ird . D ie wenigen fre ien 
Stunden, die den Teilnehm ern an der Vertreterversam m lung 
verblieben, wurden durch die bekannte L iebensw ürd igke it 
der rheinischen K o llegen  verschönt, und da schließlich 
auch die Sonne hervorbrach, um den deutschen R hein und 
seine U fe r in  herrlicher Herbstespracht erscheinen zu lassen, 
endete die Tagung gleichsam symbolisch m it einem lich t
vo llen  Ausb lick in  die Zukunft.

Landgerich tsd irektor D r. D a f f is ,  B erlin .

D e r 3. In te rn a tio n a le  P o lize iko ng reß , der in
A n tw e r p e n  v. 24.— 30. Sept. tagte, hatte n ich t nu r die 
le itenden Polizeibeamten von 23 europäischen sowie 
3 außereuropäischen Staaten zusammengeführt; auch zahl
reiche Juristen nahmen daran te il. D ie  hauptsächlichste 
Aufgabe solcher Polizeikongresse w ird  im m er die Aus
gestaltung gegenseitiger, weitgehender po lize ilicher Am ts
h ilfe  sein müssen, sowie die Beratung des A u f- und Aus
baues solcher E inrichtungen, die geeignet sind, den Kam pf 
gegen das internationale Verbrechertum  erfo lgre ich zu 
gestalten. Eingehende Referate und Aussprachen fanden 
statt über die auch fü r die S trafverfolgungsbehörden w ichtige 
„Ausgestaltung des Po lize ifunkverkehrs“ , über „d ie  V e r
wendung des Flugzeugs im  Kampfe gegen das Verbrecher
tum “ , den „In te rnationa len  Erkennungsdienst“ , die „Schutz
maßnahmen gegen A ng riffe  auf die S icherheit des Betriebes 
der G e ld institu te“ , den wirksamsten „K am pf gegen Rausch
g ift und A lkoho lschm uggel“ .

D ie  enge Verbundenheit von Po lize i und Strafjustiz 
b rin g t es m it sich, daß auf solcher Tagung auch w ichtige 
Rechtsfragen e rö rte rt werden. M ehr als in  den Kongressen 
1923 in  W ien, 1926 in  B e rlin  beanspruchten diesmal die 
juristischen Themata einen großen T e il der Tagung. Es 
mag Z u fa ll gewesen sein, aber schon re in  äußerlich trat 
das D om in ieren des Juristischen hervor: den V ors itz  führte  
Staatsminister J. S e rv a is ,  Generalprokurator am Appella 
tionsgerich t Brüssel. Aus den juristischen Themen, die 
behandelt wrnrden, seien hervorgehoben:

D e r V ö lkerbund p rü ft z. Zt. die Frage, inw iew e it es 
m öglich  ist, die „In te rnationa le  Uebere inkunft zur Be
kämpfung der F a ls c h m ü n z e re i v. 20. A p r il 1929“ (1930 
S. 268 d. B l.)  auch auf andere W ertpapiere und Stempel
marken, die zu Zahlungszwecken verwendet werden, aus
zudehnen. D ie  Nationalbanken von  25 Staaten haben zu 
dieser Frage, m eist bejahend, Stellung genommen, ebenso 
die „Associa tion internationale de d ro it penal“ und oie 
„ IK V . “ Nach eingehendem Referate und gründlicher K o m 
m issionsberatung nahm die aus den ersten Polizeifachleuten 
Europas bestehende Konferenz e instim m ig eine Entschließung 
an, die, übereinstimmend m it dem Gutachten der IK V .  und

im  Gegensatz zu dem Gutachten der Association, eine Aus
dehnung der Bestimmungen der Uebere inkunft v. „20. A p r il 
1929“  auf die Papiere empfiehlt, die im  deutschen StrGB. 
heute schon dem Gelde gleichgestellt sind. (§ 149 RStrGB.,
§ 214a des E ntw .)

D ie  Frage über die Schaffung eines „ W e l ta u s 
l ie f e r u n g s v e r t r a g e s “ wurde auch diesmal w ieder be
raten. Es is t selbstverständlich, daß eine in ternat. Po lize i
organisation, die die wirksame Bekäm pfung des in ternat. 
Verbrechertum s als w ichtigste Aufgabe ansieht, dieser 
Frage ihre  besondere Aufm erksam keit schenken muß. D er 
belgische V ertre te r hatte den Entw . einer ausgearbeiteten 
internat. U ebere inkunft zur W e ite rle itung  an den V ö lke r
bund vorgelegt, und der französische V ertre te r erstattete 
dazu ein erschöpfendes Referat. Da aber auch andere 
in ternat. Vere in igungen sich schon m it dieser Frage be
schäftigthaben, so die „3. Konferenz fü r die Vere inheitlichung 
des Strafrechts“ im  Jun i in  Brüssel unter Aufste llung  von  
Leitsätzen und die „In te rna tiona l L aw  Association“ , die am 
15. Aug. einen Entw . fü r eine U ebere inkunft in  W arschau 
fe rtiggeste llt hat, beschloß der Polizeikongreß, daß eine K o m 
m ission, bestehend aus einem belgischen, deutschen, eng
lischen, italienischen, österreichischen und ungarischen V e r
treter, die Arbe iten auf Schaffung eines W eltauslie ferungs
rechts durch den Vö lke rbund  im  Benehmen m it den in ternat. 
V ere in igungen weiterführen solle. Besonders erfreu lich  
fü r  uns Deutsche w ar es, daß unser im  Dez. 1929 ge
schaffenes Auslieferungsrecht allgemein als m ustergültige 
Grundlage fü r eine in ternat. Abmachung angesehen wurde.

F ür unsere kommende Strafgesetzgebung beachtlich 
war das Referat des norwegischen Vertre ters über die 
„V o rsch rifte n  der norwegischen Strafgesetznovelle vom  
22. Febr. 1929 bez. der Behandlung der g e m e in g e fä h r 
l ic h e n  V e r b re c h e r  u n d  G e w o h n h e i t s v e r b r e c h e r “ . 
§ 39a behandelt die Frage der Anwendung von  Sicherungs
m itte ln  gegen diese und ordnet an, daß das Gericht, wenn 
es zu der Annahme G rund findet, daß ein solcher V e r
brecher aufs neue ein schweres Verbrechen begehen w ird , 
den Beschluß fassen s o l l ,  daß der V e ru rte ilte  nach ganzer 
oder te ilw e iser Abbüßung der Strafe, solange es fü r er
fo rde rlich  erachtet w ird , in  V erw ahrung gehalten w ird . Das 
G ericht muß aber eine Höchstzeit feststellen. V o n  dem 
Ref. wurde zahlenmäßig dargelegt, daß die neuen Bestim 
mungen schnell und sicher w irken würden.

F ü r jeden Polizeibeamten und Juristen brachten die 
V orträge  der P ro ff. O t t o le n g h i ,  Rom, und L e n z ,  Graz, 
interessantes M ateria l über die im m er w ich tiger werdende 
„ K r im in a lb i o l o g ie “ . V o r  allem die Ita liener legen der 
genauen Feststellung des biologischen Determ inism us der 
k rim ine llen  Erscheinung besonderen W e rt be i; sie haben 
den „anthropologisch-b iographischen D ienst“ systematisch 
ausgebildet und in  der „C arte lla  b iograph ica“ die N o t
w endigke it einer anthropologischen, psychologischen und 
biographischen P rü fung  des einzelnen Verbrechers erreicht. 
Oesterreich is t m it seinem „krim ina lb io log ischen  E r
hebungsblatt“ dieselben W ege gewandert.

E rw ähnt seien noch die Referate des österreichischen 
Vertre ters über „M ä d c h e n h a n d e l“ und des hamburgischen 
Vertre ters über „R e is e n d e  A r t i s t i n n e n  in s  A u s la n d  
als besondere F orm  des Mädchenhandels“ . Bei der Debatte 
und Abstim m ung über die Anträge zeigte sich, daß Polize i
beamte selbst solcher Staaten, die die Bordelle  abgeschafft 
haben, diese Maßnahme als keine g lückliche im  Kampfe 
gegen die U ns ittlichke it ansehen.

D er Kongreß hat seine Aufgabe, den K am pf gegen 
das internationale Verbrechertum  auch in ternational zu 
organisieren, v o ll e rfü llt und Pölizeibeamten w ie Juristen 
Be lehrung und vielfache Anregung gegeben.

Reic.hskommissar z. D . K u e n z e r ,  B erlin .

D ie K rim in a lb io lo g is c h e  G esellschaft h ie lt vom  
29. Sept. b is 2. Okt. in  M ü n c h e n  ihre  dritte  Tagung ab. 
D er Präsident P ro f. A . L e n z ,  Graz, konnte außer zahl
reichen V ertre te rn  der W issenschaft die D elegierten des 
Reichsjustizm inisterium s, fast sämtlicher deutschen Justiz
verw altungen und des österreichischen Justizm inisterium s,
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v ie le r Gerichtsbehörden (darunter Reichsgerichtspräsident 
D r. B u m k e ), Staatsanwaltschaften, Innenm inisterien und 
P o lize id irektionen begrüßen. D er erste Verhandlungs
tag w ar der b a y e r is c h e n  M e th o d e  d e r  k r im in a l 
b io lo g is c h e n  U n te r s u c h u n g  der Strafgefangenen 
gewidmet. In  zwei Korre fera ten gaben ObRegRat K a h l,  
N ürnberg, und ObMedRat V ie r n s t e in ,  München, eine 
D arste llung über Stand und Ziele der Untersuchungen. 
E ine Führung durch die Deutsche Forschungsanstalt fü r 
Psychiatrie, an die nunm ehr die krim ina lb io log ische Sammel
stelle angegliedert wurde, gab den Teilnehm ern ein anschau
liches B ild  der Arbeitsweise. Darauf wurde der strafrecht
liche W e rt der krim ina lb io log ischen Gutachten, die von  der 
Sammelstelle erstattet werden, behandelt von  ObStA. L  e r  s c h , 
München, der die W ich tigke it solcher E rm ittlungen vom  
Standpunkte der staatsanwaltschaftlichen Praxis betonte, 
und P ro f. R o s e n fe ld ,  Münster, der zeigte, w ie  durch 
eine Abwägung der Anlage- und M ilieu fakto ren  aus den 
Gutachten Ind ika tionen  fü r  die Behandlung der K rim ine llen  
gewonnen werden können. A m  zweiten Tage erörterte 
P ro f. L e n z ,  Graz, die s t r a fp r o z e s s u a le n  A u s w i r 
k u n g e n ,  die sich aus der E ing liederung  der Persönlichkeits
erhebung in  den Strafprozeß ergeben; er betonte, daß eine 
Annäherung an den englischen Parteiprozeß einer wissen
schaftlichen Persönlichkeitserfassung nu r abträglich wäre. 
W e ite r wurde die Beziehung zwischen P e r s ö n l ic h k e i t  
u n d  A u s s a g e  behandelt; P ro f. M a rb e ,  W ürzburg, be
leuchtete das Thema unter v ie lfacher Heranziehung experi
m ental-psychologischer Ergebnisse, P ro f. S e e l ig ,  Graz, 
brachte eine systematische D arste llungder E inzeldispositionen 
und Strukturzusammenhänge, die fü r den Ausfa ll der Aus
sagen von  Zeugen und Beschuldigten maßgebend sind. 
D e r d ritte  Tag war V o r t r ä g e n  gew idm et: P rivD oz. 
v. H e n t ig ,  Gießen, sprach über V e rb re c h e n s u rs a c h e n  
und arbeitete die W echse lw irkung zwischen biologischen 
Grundlagen und sozialer Auslösung heraus. P ro f. R ü d in ,  
München, erörterte vom  Standpunkt exakter m edizinischer 
M ethod ik die W e g e  u n d  Z ie le  d e r  b io lo g is c h e n  E r 
f o r s c h u n g  der K rim ine llen . M in is te r ia lra tM a ie r , Dresden, 
zeigte, w ie auch die W o h l f a h r t s p f le g e  k rim in a lb io lo - 
gische E inrich tungen verw erten muß, wie dies bereits in  
Sachsen durch die Fe  t sch  e r  sehe K a rte i der M inderw ertigen 
geschieht. Referendar B e r n h a r d t ,  Z ittau, berichtete über 
die Ergebnisse, die er aus e r b b io lo g is c h e n  U n t e r 
s u c h u n g e n  an Verm ögensverbrechern m it H ilfe  der gen. 
K a rte i gewonnen hat. D ie  Versamm lung faßte mehrere 
R e s o lu t io n e n ,  die die größere Beachtung der Probleme 
der Persönlichkeitserfassung bei der Strafrechtsreform  und 
ih re  prozessuale E ing liederung fo rd e rn ; insbes. so ll auf 
Sicherungsverwahrung n u r nach Persönlichkeitserhebung 
erkannt werden können. Bei der Vorstandswahl wurden 
P ro f. L e n z ,  ObMedRat V ie r n s t e in ,  P ro f. F e ts c h e r  
und Prof. S e e l ig  w iedergewählt; P ro f. M e z g e r ,  M arburg, 
P ro f. R o s e n fe ld ,  Münster, und P ro f. R ü d in ,  München, 
treten neu in  den Vorstand ein. A m  Abend des 1. Okt. 
fo lg ten  die Tagungsteilnehm er der gastfreundlichen E in 
ladung des bayer. Justizm inisterium s und des O berbürger
meisters von  München zu einem Em pfang im  alten Rathaus.

Professor D r. L e n z ,  Graz.

P erson alien . Ernannt wurden zum Senatspräsidenten 
beim  RG. Reichsgerichtsrat C I äsen , der an Stelle des aus
geschiedenen D r. Struckmann den V ors itz  des V . ZivSen. 
übern im m t, und zum RGR. O LG R . R a e s t ru p ,  Ham m. -  
ORegRat S c h e u r le n ,  b isher H ilfsa rbe ite r im  Reichsjustiz
m in is terium , is t als H ilfsa rbe ite r bei der Reichsanwaltschaft 
des RG. eingetreten. A m  15. N ov. w ird  der sächsische 
Justizm inister und OLGPräs. D r. M a n n s fe ld ,  Dresden, 
65 Jahre alt. E r  wurde 1906 als Rat an das O LG . Dresden 
berufen, kam 1908 als vo rtr . Rat in  das sächs. Justiz
m in isterium , wurde 1920 M in D ir. und 1922 Chefpräsident 
des sächs. O LG . Im  Jahre 1929 wurde er außerdem Justiz
m in is ter. E r hat seine gleichzeitige Tätigke it als solcher 
und als höchster R ich te r in  vo rb ild liche r W eise ausgeübt 
und gezeigt, w ie  w e rtvo ll es is t, wenn der Chef eines 
O LG . g le ichzeitig  auch Chef der Justizverwaltung ist.

M it Mannsfeld wurde unzweife lhaft der beste Sach- und 
Fachkenner Sachsens an die rich tige Stelle gesetzt. E r 
is t ein ausgezeichneter Jurist, der sich w e it über Sachsens 
Grenzen durch seine unermüdliche M ita rbe it am neuen 
StrGB. und an dessen Beratungen verd ient gemacht hat, 
zugleich ein Mann von  ungew öhnlicher A rbe itskra ft, 
ein hochgeschätzter Vorgesetzter, den n ich t nu r die 
M itg liede r des M in isterium s und des O LG ., sondern 
ebenso auch die R ich te r und Staatsanwälte, die Beamten
schaft und die jungen Juristen hoch verehren. -— D er 
frühere preuß. F inanzm inister D r. L e n tz e ,  B e rlin , wurde 
am 21. Okt. 70 Jahre alt. E r  g ing  aus der Justiz hervor, 
w ar Oberbürgerm eister in  Gera, Mühlhausen, dann in  
Barmen und Magdeburg. A ls  sehr angesehenes M itg lie d  
des preuß. Herrenhauses wurde er 1910 preuß. F inanz
m in is ter (b is 1917). E r hat sich wrährend dieser Z e it um 
die preuß. Finanzen besonders verd ient gemacht. Seit 
1923 is t er Präsident des Verwaltungsrats der Deutschen 
Rentenbank, der dieser hervorragende und kenntnisreiche 
Mann hoffentlich  noch lange w ird  vorstehen können. A ls  
Vorsitzender des Berufsvereins höherer Verwaltungsbeam ter 
in  Preußen und seit G ründung des Reichsverbandes der 
höheren Verwaltungsbeamten als dessen Vorsitzender hat 
er sich besonders auch um die Standesfragen der Beamten
schaft verd ient gemacht. —  Ernannt w urden: M in is teria lra t 
im  w ü rtt. JustM in. H e in t z e le r ,  Stuttgart, zum General
staatsanwalt, O LG R . H ä r le ,  z. Z t. b. StaatsMin., z. M inRat 
i. w ü rtt. Ju s tM in .; KommerzRat S c h u s te r ,  F re ibu rg  i.  B r „  
von  der rechts- und staatswissenschaftl. Fakultä t der U n iv . 
F re ibu rg  zum Ehrendoktor der Staatswissenschaften. —  
P ro f. D r. W a lth e r  S c h ü c k in g ,  K ie l, der bekannte V ö lk e r
rechtslehrer, wurde zum R ich te r am W eltgerich tsho f im  
Haag berufen. —  Justizrat V le u g e ls ,  K ö ln , beging seinen 
75. Geburtstag. E r is t 1. Vorsitzender des Rheinischen 
und 2. Vorsitzender des Deutschen Notarvereins. —  In  
Rostock verstarb p lö tz lich  der Präsident des m ecklenburg. 
O LG . K r ü g e r .  E rbek le ide te  erst kurze Zeit das A m t als 
Chefpräsident und erreichte nu r ein A lte r von 62 Jahren.

J u s t i z s t a t i s t i k .
Berichterstatter: D r. R o e s n e r ,  Referent im  Statistischen 

Reichsamt, B e rlin .
P rüfung  fü r  den h öh eren  V e rw a ltu n g sd ie n s t  

(R egierungsassessorenprüfung) in  P reußen  i. J. 1928.
Nach Angaben des preuß. M in isterium s des Innern, die im  
26. Band des „S tatist. Jahrbuchs fü r den Freistaat Preußen“ 
1930 ve rö ffen tlich t werden, haben i. J. 1928 in  Preußen 
77 Referendare sich der Regierungsassessorenprüfung unter
zogen gegen 35 i.  J. 1927, 93 i. J. 1926 und 63 im  letzten 
V orkriegs jahr. Es haben i. J. 1928 im  ganzen 66 P rü flinge  
die P rü fung  bestanden gegen 31 im  V o rja h r und 57 i. J. 1913. 
D ie  P rü fung  n ich t bestanden haben m ith in  1928: 14,3 °/0, 
1927: 11,4 °/0, 1926: 12,9 %  und 1913: 9 ,5 % . D ie  Quote 
der nichtbestandenen Exam ina zeigt som it eine ständige 
Steigerung. W as das Zeugnis der bestandenen Prüfungen 
anbetrifft, so konnte in  keinem der 4 h ie r besprochenen 
Jahre das Prädikat „m it  Auszeichnung“ verliehen werden. 
M it „G u t“ haben i. J. 1928: 1 P rü flin g , 1927: 2, 1926: 4 und 
1913: 7 P rü flinge  bestanden. Das Zeugnis „vo llkom m en 
be fried igend“ erh ie lten 1928: 26 P rü flinge , 1927: 6,
1926: 21 und 1913: 12 P rü flinge . M it dem Prädikat „aus
re ichend“ haben die P rü fung  1928: 39 Ref., 1927: 23, 
1926: 21 und im  letzten Jahr vo r dem K riege 12 Ref. 
bestanden. U n te r den 81 P rü flingen, die i. J. 1926 be
standen haben, befanden sich 2 w eib l. Referendare.

S p r e  e h s a a l .
W ah le rg e b n is  und W a h lre fo rm v o rs ch lä g e . D er

K r it ik e r  des W ahlrechtsverfahrens muß es als Juris t kennen, 
als W ah ltechniker erp rob t und als Bewerber am eigenen 
Le ibe  durchgekostet haben. E r w ird  dann das W ahlrecht 
der alten R V erf. sicherlich verw erfen, be i dem Zufa lls
m ehrheiten große Stimmenmengen untergehen lassen konnten. 
A ber auch das d ’H ondt-System  der Verhä ltn isw ahl w ird  er, 
w ie  K a is e n b e r g  (S. 1153 d. B l.)  zutreffend erkennt,
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n ich t als der W eishe it letzten Schluß ansehen, w e il es sich 
als v o llw e rtig  nu r in  einem kle inen W ah lkö rpe r erwiesen 
hat. S icherlich is t im  neuen Reform plan des Reichsm. d. 
In n e rn  vom  Standpunkte der Parteien (und der bisherigen 
Verbandsw ahlle ite r) als praktisch zu begrüßen, wenn die 
L is tenverb indung sog. Bewerbergruppen (id  est: Parteien) 
nunm ehr im  Verbände zu einer automatischen w ird . Diese 
V o rsch rift erspart den synonymen Bewerbergruppen der 
einzelnen W ahlkreise Aerger, Eifersüchteleien und K o rre 
spondenzen, welche der Fristablauf zu beendigen droht. 
Sie würde auch bei Beibehaltung der sonstigen V orschriften  
des heutigen Verfahrens unter allen Umständen zu empfehlen 
sein. E in  Beispiel der letzten W a h l b ieten die W a h l
kreise 7, 8 und 9 (Schlesien), in  denen zwar eine V e r
b indungserklärung zwischen 7 und 8, n ich t aber eine solche 
m it 9 vorlag , m it dem Ergebnisse, daß der Bewerber der 
D t. Vo lkspartei, v o n  R h e in b a b e n ,  ausfiel, da n u r m it der 
H inzurechnung der 9451 Stimmen des W ahlkreises 9 die 
Zahl 60 000 erreicht worden wäre, so daß sämtliche 
28 740 - f-  23 670 - j-  9451 Stimmen jener dre i Bezirke, die 
auf die D t. Vo lksparte i entfielen, deren R e ic h s w a h lv o r-  
schlage zugute kamen. D ie  vielfach angegriffenen Reichs
wahlvorschläge w il l  der E ntw . beseitigen. Soweit er in  
ihnen  einen Verstoß gegen das E rfo rdern is  der U nm itte l
barke it der W ah l (A rt. 22 R V e rf.) sieht, leuchtet die Be
gründung n ich t v ö llig  ein, da sie ebensosehr m it S tichhaltig
ke it gegen die Verbandswahl ins Feld zu führen wäre. 
Ih re  Funktion , Männern von  Form at einen Platz im  Reichs
tage zu sichern, haben sie h ie r und da gewiß e rfü llt; dem 
Mißbrauche, V ertre te r von  Interessentengruppen in  den 
Reichstag zu entsenden, konnten sie n ich t steuern. Indem  
man an ih re r Stelle eine Verrechnung der Reststimmen 
auf „Ländergruppen“ vorsieht, e ilt man m it der Vorrege lung  
des W ah lve rf. der w ichtigeren Aufgabe anderweiter Gliede
run g  des Reichs in  Länder n ich t g lücklich voraus. Daß unnötig  
kleine Parte isp litte r auftraten und, wenn sie n ich t v ö llig  aus- 
fa llen, eine M ehrheitsb ildung erschweren, hat die letzte W ah l 
w ie die von 1928 erwiesen. Im  neuen Reichstage traten 
m it 6 bezw. 3 Stimmen D t. Bauernpartei und Landbund auf; 
absolut ve rloren  gegangen sind 424 196 Stimmen auf 
e lf mandatlos gebliebene Reichswahlvorschläge, ein E r 
gebnis, fü r  das man in  dem Reformvorschlage m it Recht 
die durch den amtlichen D ruck noch ve rb illig te  H erste llung  
des Einheitsstimmzettels veran tw ortlich  macht. Uebrigens 
wurden b isher die K re isw ah lle ite r w eniger durch die N o t
w endigke it e iner prom pten H erste llung  der Stimmzettel, 
als durch die V e rte ilung  auf die unterverteilenden Instanzen 
in  Anspruch genommen, und wenn man H erste llung und 
V e rte ilung  der Stimmzettel den Parteien überließe, so würde 
man n ich t nu r amtliche Kosten und Mühe ersparen, sondern 
auch —  Parteien. W ie  m it am tlicher Gestattung im  Bezirk 8 
(L ieg n itz ) eine Serbska ludowa strona (V o lksparte i der 
Lausitzer Serben) auftreten konnte, obw ohl dort bestenfalls 
ein Sorbenstamm existiert, die Amtssprache aber die deutsche 
ist, is t schwer verständlich.

D e r Reform plan hat manchen Schönheitsfehler. So, 
wenn er dem durch den Vers. V e rtrag  von dem Verbände 
m it dem Reiche getrennten W ahlkreise I ,  Ostpreußen, dieses 
Ergebnis noch dadurch verdeutlicht, daß er ihn  w e ite rh in  
als „V e rb a n d “ fü r  sich alle in  seinem Schicksale überläßt 
und ih n  nu r einer „Ländergruppe“  Ostpreußen-Pommern 
zu fü h rt; vergeblich wies ich  als K re isw ah lle ite r darauf h in, 
daß die Psyche des abgetrennten Ostens diese A b te ilung  
schmerzlich empfinde. So, wenn die Begründung in  den 
langen L is ten  der W ahlvorschläge eine „Mechanisierung 
und Entpersön lichung“ des V e rf. e rb lickt. In  Parteien, 
die sich ihres W erts bewußt waren und n ich t der Massen
psychose das O pfer der „gesicherten S te lle“ brachten, galt 
es im m er als nob ile  offic ium , daß jeder auf den W ahlvorschlag 
Gesetzte sich der staatsbürgerlichen Aufgabe unterzog, fü r 
seine Ueberzeugung zu sprechen und diese T ä tigke it n ich t 
bloß 'dem  prom inenten Spitzenkandidaten und P arte i
sekretären zu überlassen.

Oberlandesgerichtspräsident i. R. K r ü g e r ,  B e rlin .

S p a re x p e rlm e n te  in  der Ju s tiz . D er schon im  
Frieden stie fm ütterlich  behandelte preuß. Justizhaushalt w ird  
je tz t weiteren Sparexperimenten unterworfen, obschon die

m ehr oder weniger segensreichen Reform en der letzten 
Jahre bereits hart an die Grenze des Tragbaren führten 
und sich in  den übrigen Zweigen der Staatswirtschaft, z. B. 
bei den Parlamenten, der F inanzverwaltung, der Regierung 
und den Kom m unen ungleich ergiebigere Sparmögiichkeiten 
zeigen. D e r Versuch, die kle inen Am tsgerichte aufzuheben, 
scheiterte v o r etwa zwei Jahren an dem geschlossenen W id e r
stand a lle r W irtschaftskre ise; auch die D JZ. (1928 S. 1467) 
führte gewichtige Bedenken unter eingehender Begründung 
ins Feld. Seitdem beginnt ein „kaltes Abbrennen“ der 
AG ., denen man nach und nach ih re  R entabilität n im mt. 
W arschon dieEntziehung des Schöffengerichts im  Zusammen
hang m it der Schaffung des „Gem einschaftlichen Schöffen
gerichts“ ein harter Schlag, so fo lg te  bald das große 
A rbeitsgericht, wodurch den kle inen AG . die arbeitsrecht
lichen Z ivilprozesse verloren  gingen —  obschon gerade h ier 
die O rts- und Personenkenntnis des judex lo c i segensreich 
gewesen wäre — . Schließlich scheiterte die allgemein er
wartete, auch vom  Rechtsausschuß des Deutschen Industrie - 
und Handelstages geforderte E rhöhung ih re r Zuständigkeit 
im  Z ivilprozeß, die tro tz  des gesunkenen Geldwerts unter 
dem Friedensniveau liegt.

Neuerdings versetzte man ihnen einen weiteren Stoß 
durch Schließung von  Hunderten von Gefängnissen (zum 
1. Okt. 1930); a lle in  in  der P rovinz H annover sind über 
30 endgültig  und weitere 20 zunächst probeweise auf ein 
Jahr geschlossen, und zwar auch in  Städten w ie  Herzberg, 
Elze, Soltau, Buxtehude und W alsrode. D ie  kün ftig  im  
Bereich der betroffenen Gerichte Festgenommenen (B e ttle r!) 
müssen also eine Reise zu dem Gefängnis machen, das an 
Stelle der geschlossenen Ansta lt getreten ist, z. B. von  
Herzberg nach Osterode, von  Soltau nach Uelzen, von 
W alsrode nach R otenburg usw. Dieses Spazierenfahren 
der Gefangenen verursacht Eisenbahnkosten, und der Land
jäger bekomm t Reisediäten, v o r allem  w ird  er seinem 
sonstigen D ienst fü r die oft erhebliche Dauer der H in -  und 
Rückreise entzogen. W o  so ll da eine Ersparnis liegen? 
D er einzige Justizwachtmeister des kle inen AG . bekommt 
keine Sondervergütung fü r die Betreuung der wenigen 
Gefangenen; fü r den R ichter w ar die Vernehm ung und 
A burte ilung  keine nennenswerte Belastung, während jetzt 
bei der Konzentrie rung  am großen, ohnehin überlasteten 
G ericht eine fühlbare M ehrarbe it erwachsen ist. D ie  V e r
pflegungssätze fü r die Gefangenen sind bei den kle inen 
Gerichten sogar etwas n ied rige r als in  den Städten. Eine 
Verw endungsm öglickeit fü r  die Gefängniszellen is t n ich t 
vorhanden, abgesehen von  vereinzelten Fällen, wo die 
O rtspolize i Bedarf hat. Da das Gefängnis (m eist nu r 
3— 5 Zellen) nu r einen T e il des Gerichtsgebäudes zu 
b ilden  p flegt, muß die bauliche U nterha ltung fortgesetzt 
werden, damit n ich t der ganze Bau in  M itle idenschaft ge
zogen w ird . Ueberdies wäre es angesichts der A rbe its 
los igke it ra tione lle r, den Bauhandwerkern Verd ienstm ög
lichke it zu geben, anstatt das Geld fü r T ransporte und 
Reisediäten auszugeben. D ie  Zellen selbst der kleinsten 
Gerichte sind aber gerade in  den letzten Jahren, den 
humanitären Grundsätzen des heutigen Strafvollzuges ent
sprechend, unter erheblichem Kostenaufwand in  einen so 
guten Zustand versetzt, daß in  absehbarer Z e it keine großen 
Ausgaben zu erwarten gewesen wären.

N un w ird  man einwenden, den kle inen A G . sei die 
A bu rte ilung  im  „beschleunigten V e rfah ren “ ausdrücklich 
Vorbehalten. Daß dieses Verfahren fü r  e in G ericht ohne 
Gefängnis v ö llig  unbrauchbar ist, läßt sich nu r durch ein 
praktisches Beispiel e rläutern ; Gegen Abend n im m t der 
Landjäger einen B e ttle r auf der Landstraße fest und schafft 
ih n  etliche K ilom e te r fo r t  zum Polizeigewahrsam (meist 
p rim itiv )  der Heidestadt W alsrode. A m  nächsten M orgen 
erhält der R ichter die Anzeige und setzt im  beschleunigten 
Verfahren Verhandlungsterm in auf 12 U h r an, dehn vorher 
muß er durch telegraphische Anfrage beim  Strafregister er
m itte ln , welche V orstra fen  vorliegen  und ob es sich um 
einen anderweit gesuchten Verbrecher handelt. Z u rT erm in s - 
stunde schafft der Landjäger den H ä ftlin g  in  das Gerichts
gebäude, und es ergeht ein U rte il auf 3 Tage Haft. In  
dem geschlossenen Gefängnis W alsrode darf die Strafe 
n ich t vo lls treckt werden, sondern nun fo lg t der Transport 
nach R otenburg. Da dorth in  täglich nu r v ie r Züge fahren,
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muß der Landjäger den A bgeurte ilten  w ieder zum P o lize i
gewahrsam bringen, um  ih n  do rt nach einigen Stunden 
abzuholen und zum Bahnhof zu schaffen, wo 17 42 U h r der 
nächste Zug nach R otenburg abgeht (A nkun ft 18 56 U h r). 
D o rt transportiert er den B e ttle r zum Gerichtsgefängnis 
und t r i f f t  m it dem nächsten Zuge 22 52 U h r w ieder in  
W alsrode ein. Bestünde das W alsroder Gefängnis noch, 
so wäre fü r  die Landjägere i der F a ll schon am Abend 
vorher m it der E in lie fe rung  erled igt gewesen und dem 
H ä ftlin g  wäre die T o rtu r  mehrerer Transporte erspart.

So w irk t sich in  der Praxis das, was auf dem Papier 
als Ersparnis gedacht war, aus als Verzögerung, V e r
teuerung und unw irtschaftlich  konzentrierte M ehrarbeit, 
und es drängt sich die Befürchtung auf, daß h ie r unter 
dem Drucke des F inanzm inisters, u t a liqu id  fia t, Spar
experimente gemacht werden, die eine Verschlechterung 
des bisherigen Zustandes und keine finanzie lle  Erle ichterung 
bedeuten. W äre es da n ich t ratsamer gewesen, lieber die 
Strafvollzugsämter aufzuheben, deren E ntbehrlichke it kürz
lic h  in  einem Presseartikel eines Oberlandesgerichts
präsidenten dargelegt wurde? D ie  N o t der Z e it erfordert, 
daß Reform en n ich t vom 'g rünen  T isch, sondern nach den 
Vorschlägen der Praxis gemacht und daß unw irtschaftliche 
„Sparmaßnahmen“ der h ie r erörterten A r t  schleunigst w ieder 
beseitigt werden.

Am tsgerichtsrat D r. H a a s e , Coppenbrügge.

Klage d er R ech ts a n w a lts c h a ft gegen das Land  
P reußen  i. S. des p reuß . G ew erb esteuergesetzes .
D ie  Vertre tungen der Rechtsanwälte und der Notare und 
einer Reihe anwaltlicher M itg liede r des preuß. Landtags 
haben be i dem Staatsgerichtshof fü r  das Deutsche Reich 
eine Klage anhängig gemacht, in  der sie ein U rte il dahin 
begehren, daß die N ove lle  zum preuß. Gewerbesteuergesetz 
v. 17. A p r il 1930 der R V erf. und der preuß. V e rf. w ide r
spreche, ih rem  ganzen In h a lt nach oder doch wenigstens 
insoweit, als sie die Rechtsanwälte und Notare in  die 
GewSteuerpflicht einbezieht.

Z ur Begründung des Antrags w ird  vorgetragen: die 
RA.schaft sei ein von  der Reichsgesetzgebung eingesetztes 
O rgan der Rechtspflege, diese O rganstellung sei in  der 
R V e rf. verankert; es sei daher ein unzulässiger A n g r iff  
der preuß. Gesetzgebung in  die verfassungsmäßig verankerte 
und geschützte Rechtspflege, wenn sie Organe der Rechts
pflege den Gewerbetreibenden gleichstelle.

Daß der R A . als Organ der Rechtspflege anzusehen 
ist, daß seine Stellung öffentlich-rechtlichen Charakter hat 
und er notwendiges G lied der Gerichtsverf. ist, w ird  an 
Hand der staatsrechtlichen L ite ra tu r nachgewiesen. W e ite r 
w ird  der Nachweis geführt, daß auch der R A . zwar „G eld  
verd ienen“ w ill,  daß aber der K äufer dem Verkäufer, der 
M ieter dem V erm iete r gegenüber den e ig e n e n  Interessen
standpunkt, der R A . den Standpunkt s e in e s  A u f t r a g 
g e b e rs  v e rtr itt, ein Umstand, der v ie lle ich t unscheinbar 
und selbstverständlich erscheinen mag, aber in  der Tat 
beweist, daß der RA. m it „ganz anderem G e ltungsw illen “ 
und m it „ganz anderen beschränkten M öglichke iten des 
Vorwärtskom mens im  w irtschaftlichen Leben“ h e rv o rtr itt 
als der Gewerbetreibende. Dazu komm t, daß der R A. 
zwar ein Büro, aber keinen Geschäftsbetrieb hat, seine 
Praxis n ich t verkaufen, seinen Betrieb n ich t in  eine A k tie n 
gesellschaft verwandeln und vo r allem „n ich t werben“ kann.

D e r 7. A bschn itt der R V erf. s te llt die Rechtspflege 
unter den Schutz der V e rf.; d. h .: „D ie  Rechtspflegemäßig
ke it is t durch die V e rf. gewährle istet“ und fe rne r: die 
Rechtspflege, w ie sie sich entw ickelt hat, w ird  als ku ltu re ll 
w ichtiges Staatselement —  von der V e rf. geschützt. Dies 
bedeutet zwar n ich t, daß jegliche Aenderung der Ge
rich tsverf. eine Verfassungsänderung sei, w oh l aber, daß 
„d ie  wesentlichen Elemente der Gerichtsverf. dann und 
insow e it geschützt sind, als die Gesetzesänderung zu 
einer R echtspflegew idrigke it führen w ürde“ . E ine solche 
Gefahr aber droht, wenn durch ein Landesgesetz der R A . 
den Gewerbetreibenden gleichgestellt w ird . Dann würde 
er n ich t m ehr fü r  die „Idee  des Rechts“ , sondern um des 
„eigenen V o rte ils  w ille n “ arbeiten; ein solcher R A . könnte

dann aber n ich t m ehr Organ der Rechtspflege, ke in G ehilfe  
des R ichters bei der Rechtsfindung sein. W enn also ein 
preuß. Gesetz in  die ethischen Standesgrundlagen des 
Anwaltsstandes e ingre ift, g re ift es in  einen wesentlichen 
Bestandteil des verfassungsmäßig geschützten Ins titu ts  der 
Rechtspflege ein.

Bez. der Notare w ird  ausgeführt, daß ih r  sachlicher 
W irkungskre is  ein Ausschnitt aus dem W irkungskre is  der 
Gerichte ist, d. h. sie üben gleich ihnen obrigke itliche 
Funktionen aus; ih re  Einbeziehung in  die G ewSteuerpflicht 
is t hiernach genau so unzulässig, w ie die der R ichter.

W ährend die Frage der Verfassungsmäßigkeit des 
Gesetzes nu r v o r dem Staatsgerichtshof zum Austrag ge
bracht w ird , w ird  v o r den Steuergerichten auch noch die 
Frage erörtert, ob die Ausdehnung der GewSteuer auf die 
fre ien Berufe im  E inklang m it dem Finanzausgleichsgesetz 
steht. D er Streitstand is t h ie r fo lgender:

§§ 8, 9 enthalten eine Erm ächtigung der Länder und 
Gemeinden, Gewerbe und Grundbesitz zu besteuern; soweit 
die Länder und Gemeinden im  Rahmen dieser Befugnisse 
bleiben, verstoßen sie n ich t gegen das Reichsrecht, auch 
insow e it die GewSteuem (oder Grundsteuern) einem Reichs
gesetz g le ichartig  sind. D ie  Länder sind auch befugt, das 
Gewerbe „ i.  S. des Landessteuergesetzes“  zu definieren. 
Das bedeutet aber noch n icht, daß sie einen Berufsstand 
als Gewerbe bezeichnen dürfen, der ganz zweife llos n ich t 
zu den Gewerben gehört, ebenso w ie ein Landesgesetz als 
„Led ige  i. S. des Gesetzes“ n ich t auch die Verheirateten 
bezeichnen darf. Soweit daher, so w ird  a rgum entiert1), 
die GewSteuer n ich t m ehr unter die Erm ächtigung der 
§§ 8 u. 9 fä llt, [ist die GewSteuer vom  Ertrage unzulässig, 
w e il sie der Reichseinkommensteuer gle ichartig  ist, ebenso 
w ie die Gewerbesteuer vom  Gewerbekapital eine partie lle  
Vermögenssteuer sein würde. Da ferner mangels eines 
Betriebskapitals der fre ien  Berufe ein Unterschied zwischen 
E rtrag  und E inkom m en überhaupt n ich t bestehen kann, 
is t die Steuer vom  Gewerbeertrag n ich t n u r der Reichs
einkommensteuer g le ichartig , sondern in  der Tat eine zweite 
Einkommensteuer.

Rechtsanwalt D r. P a u l M a rc u s e , B erlin .

N ochm als B e s e it ig u n g  des E rö ffn u n g sb e 
schlusses“ . Zu dem A rtik e l des OStA. S c h r e ib e r  
S. 1115 d. B l. is t es v ie lle ich t von Interesse, daß w ir  im  
S a a rg e b ie t  bereits seit August 1921 ohne E rö ffnungs
beschluß —  m it einer E inschränkung —■ auskommen.

D ie  Regierungskomm ission, die nach § 23 der Anlage 
zu A rt. 50 des V ersV ertr. Gesetzesänderungen —  nach 
Aeußerung der gewählten V ertre te r der Bevölkerung — 
vornehm en kann, hat durch die Justiznovelle v. Aug. 1921 
u. a. auch GVG . und StrPO. abgeändert. D ie alte 
Gerichtsgliederung wurde im  wesentlichen beibehalten m it 
der Maßgabe, daß an Stelle des RG. und des O LG . der 
oberste Gerichtshof in  Saarlouis trat. W ir  haben auch 
heute noch das alte Schwurgericht m it 12 Geschworenen 
und m it getrennter Beratung über Schuld- und Straffrage. 
D ie  Strafkammern sind nu r m ehr m it d re i R ich te rn  besetzt, 
gegen ih re  U rte ile  is t Berufung an den obersten Gerichts
ho f gegeben, der also die U rte ile  auch in  tatsächlicher 
R ichtung nachprüft. D ie  N ovelle, die uns diese Neuerungen 
gebracht hat, hat den Eröffnungsbeschluß abgeschafft, n u r 
fü r  Schwurgerichtssachen is t er noch beibehalten. A lso  
auch in  Sachen, in  denen gerichtliche Voruntersuchung 
geführt worden ist, ste llt, wenn es n ich t Schwurgerichts
sachen sind, die StA.schaft das Verfahren ein oder erhebt 
unm itte lbar Anklage zur Strafkammer oder zum Schöffen
gericht, ohne daß ein Beschluß des Gerichts über Außer
verfolgsetzung oder E rö ffnung  des Hauptverf. ergeht. D ie 
Interessen des Angeklagten sind dadurch gewahrt, daß ihm  
spätestens m it der Ladung in  allen Fällen eine Anklage
schrift zugestellt werden muß. E in  Erm ittlungsergebnis 
is t nach der N ove lle  zwar nu r fü r Schwurgerichtsanklagen 
vorgeschrieben; w ir  nehmen aber trotzdem  in  allen Straf

l)  V g l. M a r c u s e ,  D ie  Gewerbesteuer der fre ien Bem fe in  
Preußen, K om m entar zur GewStV. in  der Fassung v. 17. A p r il  1930. 
B e rlin , Liebmann, S. 36ff.
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kammeranklagen und in  w ichtigeren Schöffengerichtssachen 
ein Erm ittlungsergebnis auf. D er Angeklagte erhält .dem
nach spätestens m it der Ladung Kenntn is von der A n 
klage, in  allen w ichtigen Sachen m it E rm ittlungsergebnis, 
und kann dann seine Anträge be i G ericht oder StA.schaft 
stellen. E ine weitere Bestimmung besagt, daß außer in  
■den Fällen, in  denen noch ein Eröffnungsbeschluß er
gangen ist, also außer in  Schwurgerichtssachen, die ö ffent
liche K lage bis zum Beginn der Hauptverhandlung zurück- 
.genommen werden kann. D ie  berechtigten Einwendungen 
des Angeklagten können also von der StA.schaft ohne 
weiteres berücksichtig t werden, und auch wenn eine A n 
klage einmal nach Ansicht des Gerichts aus irgendeinem  
G runde ve rfeh lt ist, kann der Vorsitzende, dem die Akten 
zur Term inbestim m ung vorliegen, vo r dem T erm in  darauf 
hinweisen und die StA.schalt die Anklage abändern oder 
zurücknehmen, wenn sie die Bedenken anerkennt.

W ir  haben m it dieser Neuerung nu r gute Erfahrungen 
gem acht; das Verfahren w ird  beschleunigt, ohne daß der 
Angeklagte oder die Sache selbst geschädigt w ird . Auch 
A rbe itskra ft w ird  gespart. Gewiß is t die V eran tw ortung  
des StA. größer geworden, aber da eine Stärkung des 
Verantw ortungsgefühls nu r durch Uebernabme von  V erant
w ortung  erre icht w ird , so is t auch diese Folge zu be
grüßen. Schließlich w ird  auch Ansehen und Bedeutung 
der StA.schaft gehoben, wenn das G ericht n ich t jede A n 
klage in  einem besonderen Verfahren nachprüft.

Oberstaatsanwalt K e l l e r ,  Saarbrücken.

R eich sg erich t co n tra  O b e rv erw a ltu n g s g e ric h t
Bez. der Bedeutung der Anstellungsurkunde von  Kom m unal
beamten legen RG. und O VG . ih re r Rechtsprechung zwei 
Auffassungen zugrunde, die sich diagonal gegenüberstehen. 
W ährend das RG. der in  § 1 Abs. 2 Kommunalbeamtenges. 
zu r Anste llung  eines Kommunalbeamten erforderlichen Aus
händigung einer Anstellungsurkunde n u r deklaratorische Be
deutung be im ißt (R G . 89, 297 ; 90, 260), e rk lärt das preuß. 
O V G . die Anstellungsurkunde fü r  eine wesentliche Voraus
setzung der Beamteneigenschaft (O V G . 42, 68; 69, 215; 
73, 257; 74, 269). W e lche r von beiden Auffassungen im  
Interesse des Rechts der V o rzug  zu geben ist, sei h ie r 
n ich t entschieden. H ingew iesen sei nu r auf folgendes 
Dilemma, das diese diverg ierende Auffassung he rbe ifüh rt:

A  is t von  der preuß. Stadt X  als L e ite r der städtischen 
W oh lfahrtsp flege  angestellt. E ine Anstellungsurkunde wurde 
ihm  n ich t ausgehändigt. Nach e in iger Ze it macht A  sich 
einer H andlung schuldig, die es der Stadt X  geraten er
scheinen läßt, A  von  seinem Posten zu entfernen. W ie  
kann sie das tun?

A . versah als L e ite r der W ohlfahrtspflege D ienst
obliegenheiten, die kra ft innerer N otw endigkeit ob rigke it
liche waren. Nach Auffassung des RG. w ar A  also Beamter 
(R G . 90, 260). Daß die Anstellungsurkunde n ich t ausge
händigt wurde, is t bedeutungslos. Da A  Beamter ist, 
kann er wegen einer von ihm  begangenen strafbaren 
H and lung  d isz ip lin ie rt werden. Das D iszip linarverfahren 
rich te t sich nach §§ 20 ff. Zuständigkeitsgesetz in  V e rb in 
dung m it SS 18ff. Ges. betr. die Dienstvergehen der n ich t- 
r ich te rl. Beamten v. 21. Ju li 1852. Nach § 20^Ziff. 1 3 ZG.
endet aber jedes D isz ip lina rve rf. m it e iner K lage v o r dem 
OVG . Das O VG . aber w ird  —  in  Konsequenz s e in e s  
Standpunktes -— diese K lage abweisen m it der Begründung, 
daß A , da ihm  eine Anstellungsurkunde n ich t ausgehändigt 
ist, kein Beamter und fo lg lich  ein D isz ip lina rverf. gegen ih n  
unzulässig war. B le ib t n u r die M ög lichke it der Kündigung. 
D er S tre it um die K ünd igung  aber w ird  v o r den o r d e n t 
l ic h e n  Gerichten ausgetragen. U nd  diese werden, dem 
Standpunkt des RG. fo lgend —  sofern sie es n ich t tun, 
w ird  das RG. ih r  U rte il umstoßen — , ihrerseits die K lage 
auf K ünd igung  abweisen; denn nach Auffassung des RG. 
w ar A  Beamter, und als solcher is t er gemäß § 8 Abs 1 
KomGes. auf Lebenszeit angestellt, eine K ünd igung also 
unzulässig. Demnach kann die Stadt X  den A  weder durch 
D isz ip lin ie rung  noch auf demWege der K ünd igung entfernen.

A ls  Ausweg aus diesem circulus v itiosus erscheint m ir 
■allein die nachträgliche Aushändigung der A nste llungs

urkunde. Denn nachdem diese e rfo lg t ist, is t A  auch in  
den Augen des O VG . Kommunalbeamter, ein D isz ip linä r- 
ve rf. also gegen ih n  zulässig. H ie rbe i w ird  fre ilich  zu 
beachten sein, daß A  dann wegen eines Vergehens d isz ip li
n ie rt werden würde, das er v o r  seiner A nste llung begangen 
hat. Grundsätzlich können Vergehen, die der Beamte vo r 
seiner A nste llung  begangen hat, n ich t Gegenstand eines 
D isz ip lina rverf. sein. Jedoch da A  auch zur Z e it der 
Begehung seiner Tat bereits im  D ienste der Stadt X  stand, 
ein Wechsel des D ienstherrn  also n ich t vorlag, w ird  man 
auch h ie r die M ög lichke it eines D isz ip lina rve rf. bejahen 
müssen. K on tinu itä t der Tat is t als vorliegend anzusehen.

Nach Aushändigung der Anstellungsurkunde an A  is t 
also ein D isz ip lina rverf. m öglich, und das O VG. rv ird  einer 
darauf gerichteten K lage stattgeben.

cand. ju r. C a r l  H i l l e r ,  Breslau.

K irc h e n a u s tr itts e rk lä ru n g  M in d e rjä h rig e r. Nach 
§ 5 des Reichsgesetzes über die relig iöse K indererziehung 
v. 15. Ju li 1921 (R elK indErzG es.) steht dem K inde vom 
14. Lebensjahr die Entsch. darüber zu, zu welchem relig iösen 
Bekenntnis es sich halten w ill.  G ib t diese Bestimmung 
dem K inde, solange es noch m inderjäh rig  ist, auch das 
Recht, selbständig, also ohne oder gegen den W ille n  des 
gesetzlichen Vertreters, seinen A u s tritt aus der K irche  gemäß 
§ 1 des preuß. Gesetzes betr. den A u s tr itt aus den R e lig ions
gesellschaften öffentlichen Rechts v. 30. Nov. 1920 (K irch .- 
AustrGes.) und den entsprechenden V orschriften der anderen 
gliedstaatlichen Gesetze zu erklären?

Diese Frage, der be i der steigenden K irchenaustritts- 
bewegung erhöhte Bedeutung zukommt, und die in  der 
Praxis der AG. v ie lfach bejaht w ird , is t m. E. zu verneinen. 
D e r Sinn des § 5 RelKindErzGes. is t der, daß jedes K in d  
m it V o llendung des 14. Lebensjahres re lig ionsm ündig  w ird  
und von nun ab die durch A rt. 135 R V erf. allen Bewohnern 
des Reiches gewährleistete Bekenntn isfre iheit genießt. D er 
U m fang der Bekenntn isfre iheit e rg ib t sich aus A rt. 135 R Verf. 
W ährend Satz 1 die innere G laubensfreiheit garantiert, 
schützt Satz 2 die äußere Betätigung des Glaubens, gewähr
le istet also die sog. K u ltus fre ihe it. Zu le tzterer gehört das 
Recht, e iner bestimmten Religionsgesellschaft anzugehöreh 
und aus ih r  auszuscheiden. Daraus fo lg t, daß ein K in d  
nach V o llendung des 14. Lebensjahres berechtigt ist, selb
ständig aus der K irche  auszutreten, ohne daß es daran 
durch w eltliche Maßnahmen gehindert werden dürfte. Soweit 
aber der A u s tritt auch m it bürgerlichen W irkungen  ve r
bunden sein so ll, hat der Staat es in  der Hand, den E in tr it t  
dieser W irkungen  von  der W ahrung bestim m ter Form en 
abhängig zu machen. Demgemäß hat der Staat schon seit 
langem den A u s tr itt aus den Religionsgesellschaften ge
setzlich geregelt und bestimmt, daß ein A u s tr itt fü r  den 
staatlichen Bereich nu r dann w irksam  ist, wenn er in  der 
staatlich vorgeschriebenen F orm  e rk lä rt w ird . F ü r Preußen 
(Ges. v. 30. Nov. 1920) is t eine E rk lä rung  v o r dem AG . 
erforderlich . Daß es sich dabei um  eine rechtsgeschäft
liche W illenserk lä rung  handelt, kann keinem Z w e ife l unter
liegen. F ü r sie gelten die allgemeinen V orsch riften  des 
BGB. D ie  A ustrittse ik lä rung  eines M inderjährigen als 
einseitige W illenserk lä rung  is t daher n ich tig  (§ 107 BGB.). 
W enn ein M inderjäh rige r m it bürge rliche r W irku n g  aus 
der K irche austreten w ill,  muß er die Zustim m ung des 
gesetzlichen Vertre ters nachweisen.

Diese Fo lgerung  bedeutet keine Durchbrechung des 
A rt. 135 R V erf. Diese Bestim m ung gewährleistet den 
staatlichen Schutz der ungestörten Religionsausübung, be
deutet also fü r  den Ausgetretenen, daß er zu k irch lichen 
Handlungen n ich t m ehr durch Maßnahmen außerkirchlicher 
A r t angehalten werden kann. D e r § 1 K irchAustrG es. 
b e tr if f t  dagegen n u r die bürgerlichen W irkungen  einer 
K irchenaustrittserklärung. W enn der M inderjährige bei 
Abgabe solcher E rk lä rung  denselben Beschränkungen un ter
lieg t, w ie bei bürgerlichen Rechtsgeschäften allgemein, so 
lieg t darin  keine Beeinträchtigung der reichsrechtlich ge
währleisteten Bekenntnisfre iheit.

R efe rend ar J u n k e r ,  D o rtm u n d .
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Reichsgericht
1. Z iv i ls a c h e n .

M itg e te ilt von Rechtsanwalt b. RG. C. G. R u la n d ,  Leipzig.

Pflichtteilsergänzungsrecht an Lebensversicherungs
präm ien. § 2325 BG B. D ie  K l. als die W itw e  2. Ehe 
des M . verlangt von  der Bekl., dessen erstehelicher Tochter, 
E in w illig u n g  in  Auszahlung eines Betrages, den M . auf 
seinen T od  zugunsten der K l. versichert hatte. D ie  Bekl. 
beansprucht m it W iderklage aus Pflichtteilsergänzungsrecht 
nach § 2325 BGB. einen T e il der Versicherungssumme. 
D ie  Vorinstanzen haben die W iderklage abgewiesen. A u f 
R evis ion der Bekl. wurde aufgehoben und zurückverwiesen. 
Das Pflichtte ilsergänzungsrecht erscheine zwar n ich t in  
Ansehung der gesamten Versicherungssumme, w o h l aber der 
vom  verstorbenen M . gezahlten Prämie begründet. W enn 
§ 2325 BGB. eine Schenkung des Erblassers voraussetze, 
so könne damit nach dem Sprachgebrauch des BGB. nur 
solche nach § 516 Abs. 1 BGB. gemeint sein, dagegen 
n ich t allgemein schon jede unentgeltliche Zuwendung. Es 
sei daher E rfo rdern is  sowohl, daß der Zuwendende und 
der Zuwendungsempfänger darüber e in ig  seien, daß die 
Zuwendung unentgeltlich erfolge, als auch, daß der letztere 
aus dem Verm ögen des ersteren bereichert werde. Schließe 
jemand unter Bezeichnung eines D ritten  als Bezugsberech
tig ten einen Lebensversicherungsvertrag ab, so w o lle  er 
ihm  damit —  fa lls der D ritte  dafür kein Entge lt gewähre —  
eine unentgeltliche Zuwendung machen, indem  nach seinem 
T od  dem D ritten  ohne Aufwendungen von dessen Seite 
die Versicherungssumme ausgezahlt werden solle. Gemäß 
§§ 328, 330, 331 BGB. handele es sich dabei um einen 
V ertrag  zugunsten eines D ritten , aus dem dieser unm itte l
bar das Recht erwerben solle, die Le is tung  zn fordern, 
und zwar trete dieser E rw erb  im  Z w eife l erst m it dem 
Tode des Versicherungsnehmers ein. D ie  fü r  die Schenkung 
erforderliche E in ig u n g  über die U nentge ltlichke it der 
Zuwendung liege darin, daß der Versicherungsnehmer m it 
dem Abschluß des Vertrages zugunsten des D ritten  zugleich 
diesem das Angebot mache, er solle nach dem Tode des 
Versicherungsnehmers die ihm  aus dem V ertrag  zuge
dachten unentgeltlichen V o rte ile  ziehen, daß dem D ritten  
dieses Angebot m it seiner Kenntnisnahme von der Bezugs
berechtigung zugehe, gleichviel, w ie es im  einzelnen Falle 
zu seiner K enntn is  komme, und daß er dann entsprechend 
dem W ille n  des Versicherungsnehmers die Versicherungs
summe nach dessen Tode in  Anspruch nehme. Eine 
A n n a h m e e rk lä ru n g  des Bezugsberechtigten dem V e r
sicherungsnehmer selbst noch zu dessen Lebzeiten oder 
seinenErben gegenüber werde dagegen nach der allgemeinen 
Lebenserfahrung vom  Versicherungsnehmer n ich t erwartet 
und sei daher fü r  das Zustandekommen der E in igung n ich t 
zu verlangen (§ 151 BG B .). Da den Gegenstand der Zu
wendung der Anspruch auf die Versicherungssumme bilde 
und dieser Anspruch von  dem Bezugsberechtigten, w ie schon 
erwähnt, m it dem Tode des Versicherungsnehmers un
m itte lbar gegen den Versicherer erworben werde, so sei 
damit die dem D ritten  zugedachte Le istung bereits bew irk t 
und dadurch nach § 518 Abs. 2 BGB. ein etwa vorhandener 
Form m angel des Schenkungsversprechens geheilt. Es könne 
also dahingestellt bleiben, ob das E rfo rdern is  des § 518 
Abs. 1 BGB. auch fü r Lebensversicherungsverträge, die zu
gunsten eines D ritten  in  Schenkungsabsicht geschlossen 
würden, gelte. Dem stehe auch n ich t entgegen, daß gemäß 
§ 333 BG B. das Recht auf die Versicherungssumme als 
n ich t erw orben gelte, wenn der Bezugsberechtigte aus 
irgendeinem  Grunde die Entgegennahme der Versicherungs
summe ablehnen würde. Ebensowenig, daß der Versiche
rungsnehmer im  Zw eife l, näm lich wenn nicht die Versicherung 
nachweislich unw ide rru flich  zugunsten des D ritten  genommen 
und deshalb eine V erfügung  des Versicherungsnehmers 
über den Anspruch auf die Versicherungssumme nu r noch 
m it Zustim m ung des D ritte n  zulässig sei, zu Lebzeiten über 
den Anspruch anderweit verfügen dürfe, insbesondere ihn  
abtreten oder verpfänden oder das Bezugsrecht w iderrufen

könne. Denn im  Falle der W ide rru flichke it des Bezugs
rechts bestehe fü r  den D ritten  bis zum Tode des Versiche
rungsnehmers nu r eine H offnung  oder Anwartschaft, und 
das Schenkungsangebot des zudem bedingten und be
fristeten Anspruchs auf die Versicherungssumme müsse 
schon als m it jenen Beschränkungen gemacht angesehen 
werden und könne auch nu r so, w ie es sich z. Z t. des 
Todes des Versicherungsnehmers darstelle, angenommen 
werden. Das weitere E rfordern is der Schenkung, daß durch 
die Zuwendung die Bereicherung des Bezugsberechtigten 
aus dem Verm ögen des Versicherungsnehmers erfo lgen 
müsse, sei aber n ich t h ins ich tlich  der Versicherungssumme 
als solcher, sondern nu r betreffs der bezahlten Prämien 
e rfü llt. D e r Versicherungsnehmer w o lle  allerdings dem 
Bezugsberechtigten durch seine Aufwendungen an Präm ien
zahlungen die Versicherungssumme verschaffen, und so 
b ilde  den Gegenstand der Schenkung der Anspruch des 
Versicherungsnehmers auf die Gegenleistung desVersicherers 
aus dem Versicherungsverträge, also auf Zahlung der V e r
sicherungssumme. A ber diese selbst habe gemäß §§ 330, 331 
BGB. niemals zum Vermögen des Versicherungsnehmers ge
h ö rt; sie fa lle m it dessen Tode dem Bezugsberechtigten un
m itte lbar aus dem Verm ögen desVersicherers zu. Dagegensei 
in fo lge  der Zahlung der Prämienbeträge aus M itte ln  des V e r
sicherungsnehmers der Bezugsberechtigte, wenn es zur Aus
zahlung der Versicherungssumme an ih n  komme, um die 
aufgewendeten Prämienbeträge, und zwar eben deshalb, 
w e il der Anspruch auf die Gegenleistung des Versicherers 
den Gegenstand der Schenkung bilde, um den gesamten 
Betrag der gezahlten Prämien, n ich t nu r um das Deckungs
kapital des Versicherers, m itte lbar aus dem Verm ögen des 
Versicherungsnehmers bereichert, fre ilich  nach oben be
grenzt durch den Betrag der Versicherungssumme. Daß 
den Prämienzahlungen im  V erhä ltn is  zum Versicherer die 
Bedeutung der E rfü llu n g  eines gegenseitigen entgeltlichen 
Vertrages zukomme, stehe ih re r gleichzeitigen Eigenschaft 
als einer unentgeltlichen Zuwendung im  V erhä ltn is  zum 
Bezugsberechtigten n icht entgegen. D ie  Berücksichtigung 
nu r der bezahlten Prämienbeträge fü r  den P flich tte ils 
ergänzungsanspruch, n ich t dagegen der Versicherungssumme, 
entspreche auch dem § 2325 BGB. insofern, als danach 
der P flichtte ilsberechtig te n u r so gestellt werden solle, w ie 
wenn die aus dem Verm ögen des Erblassers herausge
gangenen W erte  noch zum Nachlaß gehörten. Anderer
seits stehe die h ier vertretene Ansicht, daß wenigstens die 
gezahlten Prämienbeträge aus dem Verm ögen des V e r
sicherungsnehmers m itte lba r in  das des Bezugsberechtigten 
geflossen seien, im  E inklang m it RGZ. 61, 217, und sie 
werde auch dem dringenden Bedürfn is gerecht, zu ve r
h indern, daß durch Abschluß von  Lebensversicherungs
verträgen auf hohe Versicherungssummen, und demgemäß 
m it entsprechend hohen Prämien, zugunsten D r it te r  die 
Rechte der P flich tte ilsberechtig ten ganz w illk ü r lic h  ge
schm älertwerdenkönnten. (U rt. V I I .  440/29 v. 25. März 1930.)

Voraussetzungen der Feststellungsklage. § 256 Z P O -  
D ie K l.  hatte zufolge eines im  Sept. 1922 geschlossenen 
Vertrages ein W ohnungs- und Nutzungsrecht und fü r  den Fall 
der Aufgabe dieser Rechte Anspruch auf eine Entschädigung 
von  1 000 000 PM . Da sich die Parteien über den fü r 
den F a ll der Aufgabe des Rechts zu zahlenden Aufw B etrag 
n ich t e inigten, klagte K l.  auf Feststellung des AufwBetrages 
fü r  den F a ll ihres innerhalb einer festzusetzenden F ris t 
abzugebenden Rechtsverzichts. LG . wies die K lage ab,, 
das BerGer. bejahte das Feststellungsinteresse und wies an 
das L G . zurück, auf Rev. der Bekl. wurde aufgehoben und 
zurückverwiesen. Nach den Anträgen der K l.  solle fü r 
die A u fw . der Stand der letzten mündlichen Verhandlung 
v o r dem T atrich te r maßgebend sein zuzüglich einer F ris t, 
innerhalb deren K l.  nach Rechtskraft des U rt. die V e r 
zichtserklärung abgeben müsse, und zwar solle diese F ris t 
einen Zeitraum  umfassen, innerhalb dessen sich voraus
sichtlich die z. Z t. der U rte ils fä llung  herrschenden V e r- 

I hältnisse n ich t erheblich ändern w ürden oder fü r die sich 
' die voraussichtliche E ntw ick lung  der in  Betracht kommenden
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Verhältnisse m it einer gewissen Zuverlässigkeit überblicken 
ließe. Ob eine solche Feststellung m öglich  wäre, könne 
dahingestellt b le iben; das etwaige rechtliche Interesse der 
K l. an solcher Feststellung würde alle in  noch n ich t die 
Voraussetzungen des § 256 ZPO. e rfü llen ; es sei dazu 
erforderlich, daß das Rechtsverhältnis alsbald festgestellt 
werde. Das angef. U rt. halte dieses E rfo rdern is  deshalb 
fü r e rfü llt, w e il auch das nu r w irtschaftliche Interesse einer 
Partei genüge, zu wissen, woran sie in  Ansehung einer 
gewissen rechtlichen Beziehung zu der anderen Partei 
sei, um ih r  Verhalten danach einzurichten. Dem  könne 
n ich t beigetreten werden. Nach der Feststellung desBerGer. 
habe K l.  ih r  Interesse an der _ alsbaldigen Feststellung 
nu r darauf gestützt, daß sie „b e i der Bestim mung einer 
angemessenen AufwSumme von  ihrem  Verzichtsrecht so 
bald als m öglich  Gebrauch mache“ . Sie w o lle  sich also 
vo rläu fig  zu einem Verz ich t noch n icht entschließen, sondern 
erst einmal vom  G ericht Auskunft haben, w iev ie l sie fü r  den 
V erzicht zu bekommen habe. Dam it werde dem E rfordern is 
des Interesses an einer alsbaldigen Feststellung i.  S. des 
§ 256 ZPO. n ich t Rechnung getragen. Es sei vo r allem 
zu prüfen, ob n ich t durch die M öglichke it, auf dem W ege 
der Leistungsklage zu demselben Z ie l zu gelangen, das 
Interesse an der Erhebung der Feststellungsklage aus
geschlossen werde. Eine P rüfung in  den vorerwähnten 
R ichtungen lasse das angef. U rt. vermissen. Sie wäre um 
so nö tiger gewesen, als K l.  selbst vorgebracht habe, daß 
sie be i V erne inung der Zulässigkeit der Feststellungsklage 
ih r  Verzichtsrecht ausübe und Zug um Zug gegen ih ren  
Verzicht die Zahlung einer AufwSumme von mindestens 
150 000 RM . verlange. Danach scheine sie also selbst der 
Ansicht zu sein, daß besondere Umstände, welche die 
Besorgnis einer Gefährdung ihres G läubigerrechts recht- 
fe rtigen  könnten, n ich t vorlägen und sie schon je tzt im  
W ege der Leistungsklage dasselbe erreichen könne, was 
sie m it der erhobenen Feststellungsklage erst fü r die Zukunft 
festgestellt wissen w olle . Ueberdies sei sie, w ie ih r  zweit
instanzlicher H ilfsan trag  zeige, von der Feststellungsklage 
zur Leistungsklage übergegangen. Sei das aber der Fall, 
so wäre fü r die Feststellungsklage kein Raum. Auch hierauf 
gehe das angef. U rt. n ich t ein. Ohne eine E rörte rung  der 
bezeichneten Punkte durch den Tatrich te r sei das RevGer. zu 
einer erschöpfenden rechtlichenNachprüfung des Streitstoffes 
n ich t in  der Lage. (U rt. V I .  437/29 v. 28. A p r il 1930.)

W ie  haftet der V erkäu fer der gesamten Geschäfts
anteile einer G. m. b. H .? D ie  K l.  verkauften und über
trugen durch notarie llen  V ertrag  an die Bekl. die ihnen 
gehörigen sämtlichen Geschäftsanteile einer G. m. b. H ., 
zu deren Verm ögen eine Schwerspatgrube gehörte, die sie 
betrieb. W e il die Bekl. einen Kaufpreisrest n ich t 
zahlten, erklärten K l.  den vertrag lich  vorgesehenen Rück
t r i t t  und klagen, da die Bekl. das R ücktrittsrecht bestritten, 
auf Rückübertragung der Geschäftsanteile. D ie  Vorinstanzen 
wiesen die K lage ab. D ie Bekl. wenden ein, daß der 
Abbau der Grube erheblich w e ite r fortgeschritten gewesen 
sei, als be i Vertragsabschluß angenommen und von  den K l. 
zugesichert gewesen sei. W egen Sachmangels, auch 
Fehlens einer zugesicherten oder a rg lis tig  vorgespiegelten 
Eigenschaft und eines M inderwerts der Grube, der den 
Restkaufpreis überstieg, machen sie ein Zurückbehaltungs
recht gegenüber dem Anspruch auf Zahlung des Rest
kaufpreises und Uebertragung der Geschäftsanteile geltend. 
A u f Rev. der K l.  wurde aufgehoben und zurückverwiesen. 
D ie Auffassung des BerGer., das den Einwand des Sach
mangels fü r  unerheblich h ie lt, w e il die Veräußerung der 
Geschäftsanteile n ich t ein K au f von  Sachen, sondern von 
Rechten darstelle, sei fü r  die Fälle zutreffend, in  denen ein
zelne Geschäftsanteile einer G. m. b. H . veräußert seien. 
D er Geschäftsanteil einer G. m. b. H . sei ein „sonstiges 
R echt“ i. S. des § 437 BGB. Seine Veräußerung sei nu r 
die Veräußerung des Rechts an der M itgliedschaft der 
G. m. b- H ., n ich t eines Ante ils  an deren Erwerbsgeschäft 
selbst; es werde nu r aus § 437 BGB. gehaftet, n ich t aber 
aus §§ 459 ff. wegen Mangels des Unternehmens selbst 
D ie  frühere Auffassung, daß das auch beim  Verkau f sämtlicher 
Geschäftsanteile einer G. m. b. H . gelte, sei in  der Rechtspr. 
aufgegeben worden. D e r w irtschaftliche Zweck des Verkaufs 
der sämtlichen Geschäftsanteile werde nach der Verkehrs

auffassung regelmäßig als eine Veräußerung des von  dieser 
betriebenen Unternehmens selbst angesehen; dem Erw erber 
solle tatsächlich die gleiche Stellung eingeräumt werden, w ie 
wenn er das Unternehm en selbst gekauft hätte. Dann 
aber könne der Verkäufer der Geschäftsanteile auch bez. 
der H aftung fü r  Rechts- und Sachmängel n ich t anders 
gestellt werden, w ie be i einem Verkauf des Unternehmens 
selbst. Voraussetzung sei a llerdings, daß es sich um einen 
Mangel handle, der einen Mangel des Kaufgegenstandes 
dargestellt hätte, wenn das Unternehmen unm itte lbar V e r
tragsgegenstand gewesen wäre. D ie  Uebertragung der 
Ante ile  gegen E ntge lt stelle nu r die äußere Rechtsform  
dar. W o llte  man sie a lle in  in  Betracht ziehen, so würde 
das eine Ueberspannung des Unterschieds zwischen recht
licher Gestalt und w irtschaftlichem  Gehalt bedeuten, die 
sich in  W iderspruch setze m it den w irtschaftlichen V e r
kehrsbedürfnissen und den Grundsätzen der §§ 133, 157, 
242 BGB. Bei Uebertragung sämtlicher A n te ile  einer 
G. m. b. H ., die E igentüm erin  eines geschäftlichen U n te r
nehmens sei, sei auch n icht maßgebend, ob der W ille  
beim  Vertragsschluß noch ausdrücklich in  der R ichtung 
auf den Verkauf und E rw erb des Unternehmens selbst 
e rk lärt sei, auch ohnedies würde die dargelegte Beur
te ilung  Platz gre ifen müssen. Es müßten also die E in 
wendungen der Bekl. tatsächlich k largeste llt werden. (U rt.  
I I .  532/29 v. 23. M ai 1930.)

2. S tra fs a c h e n .
M itg e te ilt von Reichsanwalt D r. S c h n e id e w in ,  Leipzig.

§ 7 des Gesetzes zur Bekäm pfung der Geschlechts
krankheiten . Behandlung von K rankheiten oder Leiden  
der Geschlechtsorgane. Das SchwurGer. finde t das V e r
gehen detr Angekl. gegen § 7 des GeschlKrGes. in  einer 
Reihe von Handlungen, die es als Behandlung von  K rank
heiten oder Le iden der Geschlechtsorgane ansieht. Es 
n im m t h ierbe i aus die Prüfung, ob die T . schwanger ge
wesen sei. Schwangerschaft is t w ie  Geburt keine K rank
he it oder ke in Le iden  eines Geschlechtsorganes. Bedenklich 
erscheint es, wenn das SchwurGer. als verbotene Be
handlung ansieht, daß die Angekl. die Gebärmutter der T . 
auf die R ich tigke it ih re r Lage untersuchte. Diese U n te r
suchung diente dazu, festzustellen, ob die D arm tätigke it 
der T . durch die Lage der Gebärmutter ungünstig beein
fluß t war. H ie rbe i is t erkennbar der W ille  der Angekl. 
n ich t auf Behandlung oder auch nu r Untersuchung einer 
K rankhe it oder eines Leidens eines Geschlechtsorganes 
gerichtet gewesen. In  dieser Behandlung lag daher noch 
kein strafbares Tun. (U rt. I .  448/30 v. 20. M ai 1930 g. S.)

Reichsarbeitsgericht.
M itg e te ilt von Reichsgerichtsrat L in z ,  Leipzig.

Vergeltungsm aßnahmen gegen Feiern  der Beleg
schaft. D ie Belegschaft beschloß, am 1. M ai zu fe iern. 
D er Arbe itgeber ließ darauf nach vorhergegangener Bek. 
die A rb e it am 2. M ai ruhen. D en A rbe ite rn  wurde der 
L o h n  fü r diesen Tag zugesprochen. Das Feiern der A rb e ite r 
is t ob jektiv  und sub jektiv eine V ertragsverle tzung; eine 
Entlassung is t daraufhin n ich t ausgesprochen worden. In  
der Aussperrung lie g t auch n ich t die Ausübung eines m inderen 
Rechtes. K ünd igung und Aussperrung sind verschiedene 
Maßnahmen. D ie  K ünd igung  w il l  das Vertragsverhältn is 
beenden, die Aussperrung so ll im  vo rl. Falle  gewissermaßen 
eine D isziplinarmaßregel innerhalb des fortlaufenden V e r
tragsverhältnisses sein. Daraus e rg ib t sich der verschiedene 
Charakter beider Maßnahmen. D ie  K ünd igung  war das 
Recht des Arbeitgebers, das ihm  die Rechtsordnung u. U. 
wegen des Vertragsbruchs der anderen Seite einräumte. 
D ie  eintägige Aussperrung war eine einseitige Strafmaßnahme, 
die, als Vergeltungsmaßnahme gegenüber den A rbe ite rn  
gedacht, weder nach Gesetz noch nach V ertrag  gerecht
fe rtig t, im  Gegenteil ve rtragsw id rig  war. Das rechtsw idrige 
Verhalten der K l., ih r  Vertragsbruch gewährte der Bekl. 
gegebenenfalls das Recht zur Vertragsauflösung, n ich t aber 
die M ög lichke it, ihrerseits Vergeltungsmaßregeln irgend
w elcher A r t innerhalb des Vertragsrahmens zu verhängen, 
die in  die Rechte des anderen Teiles e ingriffen. D ie 
einzige M öglichke it, sich gegen eine R echtsw idrigke it durch 
E in g r iff  in  einen frem den Rechtskreis zu wehren, gewährt

A
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das Notwehrrecht des BGB. in  § 227, aber unter den dort 
aufgeführten engen Voraussetzungen. Diese sind n icht 
gegeben. (R AG . 36/30 v. 4. Jun i 1930.)

Reichsfinanzhof.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten beim  RFH. D r. K lo ß ,  München.

=  Unterschied des Steuerstreits vom  bürgerlichen  
Rechtsstreit. M aßgeblichkeit typischer Verhältnisse für 
die steuerliche Beurteilung. Kein Arbeitsverhältnis der 
im  gewerblichen Betriebe des Mannes tätigen F ra u  auch 
bei dahingehenden Abmachungen der Eheleute. Es so ll 
n ich t bestritten werden, daß nach bürgerl. Rechte ein 
Angestelltenverhältn is auch zwischen Ehegatten unter ge
wissen Voraussetzungen anerkannt werden kann. Beim  
bü rgerl. Rechte handelt es sich aber nu r um die p riva t
rechtlichen Beziehungen unter den Ehegatten und gegenüber 
D ritten . Schon daraus e rg ib t sich, daß das Bestehen oder 
Nichtbestehen eines Angestelltenverhältnisses i. S. des BGB. 
n ich t fü r  die Entsch. der steuerrechtlichen Frage maßgebend 
sein kann. Diese b e tr if f t  die steuerlichen Beziehungen der 
Ehegatten zum Reich als T räger der öffentl. Steuergewalt. 
Dabei handelt es sich n ich t um das steuerl. Verhältn is der 
gerade im  Streite befind lichen Ehegatten. In  gleicher Lage 
befinden sich unzählige andere Eheleute. Es is t dem 
Steuerstreit eigen, daß in  der Mehrzahl der Fälle eine 
endgültige Entsch. sich in  ih ren  W irkungen  n ich t gegen
über der einzelnen S tre itparte i erschöpft, v ie lm ehr die 
Ergebnisse darüber hinaus meist ganze Bevölkerungsgruppen 
oder Gesellschafts- und W irtschaftsschichten treffen. Man 
denke z. B. an die Lohnsteuer oder an Bilanzfragen. W il l  
man das B ild  vom  Parte istre it des bürgerl. Rechts über
haupt fü r das steuerl. Verfahren verwenden, so kann man 
v ie lle ich t sagen, daß m eist dem e in e n  T räger der Steuer
gewalt eine durch die G leichheit der Lage verbundene 
V ie lh e it von Gegnern gegenübersteht, fü r die eine höchst- 
gerichtl. Entsch. bedeutsam werden kann. Solche grund
sätzlichen W irkungen  fü r die A llgem einheit können auch 
bei der Rechtsfindung n ich t unbeachtet bleiben. Sie legen 
es nahe, die Entsch. m öglichst und wesentlich n ich t davon 
abhängig zu machen, was die Bete ilig ten gerade in  diesem 
oder jenem Falle besonders ausgemacht haben. In  den 
V orde rg rund  t r i t t  die F rage: was is t nach Auffassung der 
A llgem einheit als typische Gestaltung anzusehen, die nach 
S inn und Zweck der gesetzlichen V orsch riften  auch bei 
abweichender Regelung der Bete ilig ten fü r die steuerliche 
Beurte ilung  maßgebend sein kann und soll? E ine solche 
Betrachtungsweise, die den E inze lfa ll auch und sogar v o r
w iegend nach seiner allg. Bedeutung w ürd ig t, erscheint 
auch fü r  den vo rl. F a ll geboten. F ü r die Sozialversicherung 
is t vorgeschrieben, daß die Beschäftigung des einen Ehe
gatten durch den anderen grundsätzlich eine Versieherungs- 
p flich t n ich t begründen kann, § 159 RVersO . Es würde 
den Verhältnissen der W irk lic h k e it und Bevölkerungs
auffassung widersprechen, wenn man die nach ih re r na tür
lichen Stellung als G eh ilfin  des Mannes zur M itarbe it berufene 
Frau als im  A rbe itsverhä ltn is und in  einem anderen als 
dem ehelichen Abhängigkeitsverhältn is zum Manne stehend 
auffassen w o llte . Schon aus diesen allg. Erwägungen könnte 
die Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses zwischen Mann 
und Frau auch fü r die E inkSt. ve rne in t werden. D ie  V e r
ne inung e rg ib t sich aber auch aus Sinn und Zweck von 
§§ 22 und 23 EinkStGes. Das EinkStGes. geht aus von 
dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfäh ig
keit. Daher knüpfen §§ 22 und 23 an den Gedanken der 
Haushaltungsbesteuerung an. S teuerpflichtiger is t der Mann 
oder Haushaltungsvorstand, dem die E inkünfte  der F rau 
und der K in d e r hinzugerechnet werden, §§ 22 Abs. 1 und 
23 Abs. 1 EinkStGes. Zu der in  § 22 ve rw irk lich ten  ein
he itlichen Zusammenfassung des E ink. der Ehegatten würde 
es schlecht passen, wenn fü r die im  gewerbl. Betriebe 
des Mannes tätige F rau A rbe its lohn  vom  E ink. des Mannes 
zunächst abgezogen werden könnte, der dann w ieder dem 
E in k  des Mannes hinzugerechnet werden müßte. D ie  
Abspaltung eines Teiles des E ink. des Mannes als A rbe its 
lohn  der F rau  würde der Auffassung des w irk lichen  Lebens 
n ich t entsprechen. D ie  Anerkennung von abzuziehendem 
und dann w ieder hinzuzurechnendem A rbe its lohn  der Frau 
würde aber auch dem Grundsatz widersprechen, daß die

steuerliche Behandlung in  Rücksicht auf die Bete ilig ten 
w ie auf die Verw altung einfach und k la r gestaltet werden 
soll. Es leuchtet ein, daß der Abzug und dann n ie d e r 
die H inzurechnung von A rbe its lohn  der Frau m  Rücksicht 
auf das Endergebnis einen U m weg bedeutet, der n u r dann 
vertreten werden könnte, wenn es eben nach den gesetz 
liehen Vorschriften  n ich t anders ginge. Bez. der G e w e rb e 
s te u e r  komm t noch h inzu: D ie  Anerkennung eines A rbe its 
verhältnisses zwischen Mann und Frau würde^ einen starken 
A nre iz  auslösen, im  W iderspruche m it der w irk lichen  Lage 
unter den Ehegatten künstlich nu r deshalb Arbeitsverhältnisse 
zu schaffen, um  die Gewerbesteuer zu drücken. Den V o rte il 
davon hätten die m ehr geschäftskundigen als gewissen
haften Leute, den N achteil die A llgem einheit. Dies zu 
fördern, kann n ich t i. S. e iner gesunden Rechtsentw icklung 
liegen. Es würde so die G leichmäßigkeit der Besteuerung 
und Steuergerechtigkeit gefährdet. Daher kann, selbst wenn 
die Ehegatten w irk lic h  ih re  Beziehungen nach A r t  eines 
Angestelltenverhältnisses gestalten und auch so handhaben, 
die EinkSteuerbehörde ein A rbeitsverhältn is aus den sidion 
erörterten Gründen n ich t anerkennen. (U rt. V I .  A . 67/30 
v. 7. M ai 1930.)

Reichsdisziplinarhof.
M itg e te ilt von Reichsgeriohtsrat D r. S c h w a lb ,  Leipzig.
Achtungsunwürdiges geschäftliches Verhalten außer 

Dienst. §§ 10, 76 RB G . E in  Oberpostsekretär, der sich 
von  seinem Schuldner mehrfach fü r  die Stundung einer 
hypothekarischen Forderung wucherliche Verm ögensvorteile 
unter Ausbeutung einer Notlage hat gewähren oder v e r
sprechen lassen und sich dadurch zu seinem  ̂fü r  seine 
Fam ilienverhältnisse auskömmlichen Gehalt ein weiteres, ve r
gleichsweise erhebliches Einkom men verschafft^ hat, is t m n 
Dienstentlassung zu bestrafen. (U rt. F. 21/30 v. 27. Mai 1930.)

Reichswirtschaftsgericht.
M itg e te ilt vom  Senatspräsidenten des R W G . D r. K o p p e l ,  B erlin .

Reichsangehörigkeit (R A .) als Anspruchsvoraus
setzung nach dem Liquidationsschädengesetz und der 
GewaltschädenV. Nach beiden Gesetzen is t Anspruchs
voraussetzung der Besitz der R A . F ü r den Anspruch auf 
L iquEntsch. fo rde rt § 13 Abs. 1 LSG . daß der Geschädigte 
z Zt. des Inkra fttre tens des V ersV ., also am 10. Jan. 1920, 
die R A . besessen haben muß. Späterer V e rlus t der R A . 
fü h rt n ich t zum V erlus t des EntschAnspr., sondern be
e inträchtig t diesen nach § 13 Abs. 3 LSchG. n u r be i Be
rechnung der Endentsch. insofern, als einem Geschädigten, 
der die RA. z. Zt. der Entsch. n ich t m ehr besitzt, weder 
der Entwurzelungszuschuß noch eine Sonderentsch. gewährt 
werden darf. Nach der GewaltschV. werden gemäß § 2 
Abs 1 VerdrSchäden nu r dem ersetzt, der e in aus einem 
abgetretenen Gebiete verdrängter Reichsangehöriger ist. 
E ine ausdrückliche Angabe des Zeitpunkts, in  dem die R A . 
vorhanden gewesen sein muß, feh lt h ie r. Aus S inn und 
Zweck des Ges. fo lg t aber, daß das Reich eine E rsatzpflich t 
nu r fü r solche Geschädigte übernehmen w o llte , die im  
Zeitpunkte des Schadeneintritts Reichsangehörige waren, 
da nu r solche Anspruch auf Schutz des Reichs haben. Das 
e rg ib t sich auch aus § 6 Abs. 4 GSV., der eine besondere 
Zulassung zum Festsetzungsverf. be i Kriegsschäden im  
Ausland vorsieht, wenn der Geschädigte z. Z t. des E in tr itts  
des Schadens die R A . n ich t besaß. A ber auch z. Z t. der 
Entsch. über den A ntrag  muß der Geschädigte die R A . 
besitzen, wenn ein EntschAnspr. bestehen s o ll; die §§ 4 
und 20 Abs. 2 GSV. erwähnen diesen Ze itpunkt ausdrück
lich . Dagegen is t dem Ges. n ich t zu entnehmen, daß es 
fü r  die Anspruchsberechtigung erheblich sein solle, ob die 
R A. in  der zwischen diesen beiden Zeitpunkten liegenden 
Z e it ununterbrochen bestanden hat, daß eine fre iw illig e  
Aufgabe der R A . den V e rlus t des EntschAnspr. fü r Gewalt
schäden zur Folge habe, so daß ein W iedererw erb der 
R A . bis zum Zeitpunkt der Entsch. über den A ntrag  ein 
W iederaufleben des Anspruchs n ich t herbeifuhren könne. 
D er Senat fand daher keinen Anlaß, von  seiner Rechtspr. 
abzugehen, daß es i. S. der GewaltschV. genüge wenn 
der Geschädigte im  Ze itpunkt des Schadenemtntts die R A . 
besessen hat und sie ebenfalls z. Zt. der Entsch. besitzt. 
E ine Untersuchung der Gründe, die zum V erlus t der R A .
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geführt haben, finde t m it Ausnahme des Falles in  § 2 
Abs. 2 GSV. n ich t statt. (U rt. 6. S. X X Ib .  10/30 v. 
29. J u li 1930.)

Reichsversorgungsgericht.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten D r. B e h re n d ,  B erlin .

Keinen Anspruch auf Beamtenschein hat derjenige, 
der eine Dienstbeschädigung nach dem R VG . e rlitten  hat, 
aber erst in fo lge eines Kriegspersonenschadens oder T um u lt
schadens Schwerbeschädigter w ird  (§ 9 Abs. 2 K riegs- 
personenschadenges.). (U rt. des 12. Senats v. 4. Jun i 1930. 
Grunds. 481.)

Rechtsgültigkeit derNotverordnung. D ie  V orschriften  
des I I I .  T ite ls  des 4. Abschnitts der N o tV . des Reichspräs. 
v . 26. Ju li 1930 (R G B l. I  S. 311) sind rechtsgültig . Das 
rich terliche Prüfungsrecht beschränkt sich be i den gemäß 
A rt. 48 R V erf. ergehenden V.en darauf, daß sie in  der Form  
ordnungsmäßig erlassen sind, daß ih r  In h a lt n ich t gegen 
die Verfassung verstößt, insbes. wohlerw orbene Rechte 
n ich t verle tzt und daß er sich im  Rahmen „de r Behebung 
finanzie ller, w irtschaftlicher und sozialer Notstände“ hält. 
(U rt. des 14. Senats v. 30. Ju li 1930. Grunds. 486.)

Dirigentenzulage im  M inisterium  Bestandteil des 
Grundgehalts. Bei derRuhensberechnung (§66 W ehrm acht- 
versorgGes.) des Einkommens eines O ffiz iers der W e h r
macht aus der alten Besoldungsgruppe A X H I  Stufe 4 
(Besoldungsges. v. 30. A p r il 1920) m it D irigentenzulage 
ist die Zulage als Bestandteil des Grundgehalts zu be
trachten. (U rt. M . 30021/28 des 13. Senats v. 30. Ju li 1930.)

Keine Nachprüfung der Gerichte über das Be
soldungsdienstalter. Die Festsetzung des Besoldungs
dienstalters eines nach dem 1. A p r il 1920 pensionierten 
O ffiz iers durch die zuständige Verwaltungsbehörde is t ge
mäß § 11 Besoldungsges. v. 30. A p r il 1920 der Nachprüfung 
durch die Gerichte entzogen. (U rt. des 23. Senats vom  
6. Aug. 1930. Grunds. 488.)

Kammergericht.
1. Z iv i ls a c h e n .

A . M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. B e n  s t e r ,  B erlin .
Entlassung des Amtsvormundes. Es lie g t i.  S. des 

§ 40 und des m it ihm  im  engen Zusammenhang stehenden 
§ 44 R JW G ., daß das Vormundschaftsger. auf A n trag  
bzw. von Am ts wegen den Am tsvorm und entläßt und einen 
Einzelvorm und bestellt, wenn ein geeigneter E inzelvorm und, 
der den Anforderungen der Vorm undschaft nach Lage der 
Sache gewachsen is t und das W o h l des Mündels in  jeder 
H ins ich t wahrnehmen kann, zur V erfügung steht. Dies w ird  
insbes. dann der F a ll sein, wenn die Unterhaltszahlung und 
die ordnungsmäßige U nterbringung des unehelichen Kindes 
gesichert is t. (Beschl. 1 a X . 1133/30 v . 19. Sept. 1930.)

Verkehrsregelung nach § 1636 BG B. D ie  Anordnung, 
daß der sorgeberechtigte E lte rn te il das K in d  zum Zwecke 
des persönlichen Verkehrs dem anderen E lte rn te il zuzu
führen habe, is t an sich zulässig. Es is t aber h ierbe i auf die 
Interessen des sorgeberechtigten E lte rn te ils  gebührende 
Rücksicht zu nehmen. W enn z. B. diesem die erforderliche 
Ze it zu einer solchen Zuführung  feh lt, oder wenn er n ich t 
die M itte l besitzt, um die Kosten der fü r  die Zuführung 
nötigen Reise zu bestreiten, muß das Vormundschaftsgericht 
von  der A nordnung  der Zuführung  des K indes Abstand 
nehmen und eine andere Regelung treffen. (Beschl. 1 a X . 
890/30 v. 26. Sept. 1930.)

B. M itg e te ilt von Kam m ergeric litsra t D r. N a d le r ,  B erlin .
§§ 8, 15 AufwGes. Aufwertung im  Falle  des K on

kurses oder der Ueberschuldung. Soweit es sich um 
die Anwendung der H ärtevorschriften der §§ 8, 15 handelt, 
rech tfe rtig t der Konkurs oder die Ueberschuldung n icht 
ohne weiteres die Abw ertung. U n te r besonderen Umständen 
is t aber die A bw ertung  geboten, näm lich wenn festgestellt 
ist, daß die A bw ertung  n ich t anderen G läubigern, sondern 
dem Schuldner selbst zugute kommen würde. Diese G rund
sätze kommen aber n ich t zur Anwendung, wenn es sich 
n icht um die Herabsetzung der N orm alaufwertung, sondern 
um freie A u fw ertung  handelt. D ie  Frage, ob die V o r 
aussetzungen fü r  eine A ufw ertung  über den Normalsatz 
hinaus gegeben sind, is t nach anderen Grundsätzen zu 
beurteilen. Eine Abweichung von dem Normalsatz is t nu r

nach allg. V orschriften, d. h. auf G rund des § 242 BG B., 
zulässig. Es entspricht aber n ich t der B illig ke it, dem 
Schuldner eine A ufw ertung  über 25°/0 aufzubürden, wenn 
feststeht, daß sie fü r ihn  untragbar ist. (Beschl. A W . 574/30 
v. 19. Sept. 1930.)

2. S tra fs a c h e n .
M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. S im o n , B erlin .

Höheres Kunstinteresse. Bei Darbietungen der Schau
oder S ingspielkunst is t e in die Hausiersteuerpflicht aus
schließendes —  höheres oder eigentliches —  Kunstinteresse 
gegeben, wenn die A u ffüh rung  in  ih rem  Gesamtcharakter 
sowohl nach In h a lt des Stückes w ie nach Darstellungsweise 
den Anforderungen der höheren K unst im  Gegensatz zu 
der K unst der A rtis ten , w ie sie in  Varietés usw. geboten 
w ird , entspricht. Danach is t das V orliegen  eines höheren 
Kunstinteresses m it Recht verne in t bei e iner S ingspiel
aufführung, bei der die Gestaltung des Textes erkennen 
läßt, daß das Stück n ich t den Zweck hat, einen Kunstgenuß 
zu bieten, sondern Leute, denen an einem solchen nichts 
gelegen ist, durch W itzeleien, A lbernheiten und Zoten zum 
Lachen zu bringen. (U rt. 3 S. 688/29 v. 10. März 1930.)

Ueberlastung von Kraftfahrzeugen. § 16 S. 1 K ra ft-  
fahrzV . macht den Führer dafür verantw ortlich , daß die 
zulässige Belastung n icht überschritten w ird . D am it is t 
ein Sonderdelikt geschaffen, das nu r durch den Führer 
begangen werden kann. M ittä te r kann b e g rifflich  n u r der 
sein, der sich auch als A lle in tä te r dieser Uebertretung 
schuldig machen kann, n ich t also der H alter. (U rt. 3 S. 
105/30 v. 20. März 1930.)

Verzich t auf den notwendigen Verteid iger. In  § 140
Abs. 3 StrPO. is t die V erte id igung nu r unter der Voraus
setzung fü r notw endig erklärt, daß der Beschuldigte einen 
entsprechenden A ntrag  ste llt. D ie Zuziehung eines V e r
teidigers is t damit von dem W ille n  des Beschuldigten 
abhängig gemacht. D ie  N otw endigkeit w ird  daher —  anders 
als bei der im  öffentl. Interesse erfolgenden Bestellung 
eines V erte id igers fü r  einen jugendlichen Angeklagten 
gemäß § 29 JGG. —  durch V erzicht des Angeklagten auf
gehoben. (U rt. 2 S. 91/30 v. 22. März 1930.)

Auslosung der Schöffen fü r  mehrere aufeinander 
folgende Sitzungen. § 45 Abs. 2 GVG . Es kann rechtlich 
n ich t beanstandet werden, daß die Reihenfolge, in  der die 
Hauptschöffen an den einzelnen ordentlichen Strafkammer
sitzungen teilnehmen sollen, bei der Auslosung in  der 
W eise bestimmt w ird , daß je  2 Schöffen fü r  je 4 bzw. 
3 hintereinander folgende Sitzungen einer Strafkammer 
ausgelost werden. Denn bei dem Fehlen näherer ges. 
Vorschriften  über die A r t der Auslosung und unter Berück
sichtigung der nach dieser R ichtung keinen A nhalt bietenden 
Entstehungsgeschichte der frag lichen Bestimmungen muß 
davon ausgegangen werden, daß der Gesetzgeber die A r t 
der Auslosung dem pflichtgem . Ermessen des Auslosungs
le iters überlassen w o llte . (U rt. 2 S. 9/30 v. 2. A p r il 1930.)

Preußisches Oberverwaltungsgericht.
I. M itge t. vom Senatspräsidenten des OVG. D r. L in d e n a u ,  B erlin .

Polizeiliche Verfügungen auf durch P o lV . geregelten 
Gebieten. D urch die B e rline r StraßenO. v. 15. Jan. 1929 
is t der Straßenhandel in  mehreren Straßen untersagt, u. a. 
in  der B r. Straße, m it Ausnahme des Teiles von der L -  
bis zur B.-Straße. D ie  Auslassung dieses Teiles beruht 
offenbar auf einem Versehen. D ie  Lücke kann n icht dadurch 
ausgefüllt werden, daß dem K l.  und anderen Händlern im  
W ege besonderer V e rf. verboten w ird , sich in  dem Straßen
te il aufzustellen. Es g ilt  zwar n ich t ein Rechtssatz des 
Inhalts, daß die Regelung eines po lize ilich  zu ordnenden 
Sachverhalts durch P o lV . stets eine erschöpfende sei. W o h l 
hat die P o lV . m it der Gesetzesnorm gemeinsam, daß sie 
die Gesamtheit gewisser gle ichliegender Fälle einer gle ich
gearteten Regelung u n te rw irft. Aus der Rechtsnatur der 
Polize i, die einer dringenden Gefahr fü r die öffentliche 
Sicherheit und O rdnung gegenüber niemals untätig  ble iben 
kann, fo lg t indessen, daß sie darüber hinaus einzugreifen 
berechtigt und ve rp flich te t ist, wenn sich im  einzelnen 
Falle die allg. Regelung durch P o lV . als unzureichend 
erweist, z. B. aus besonderen sachlichen Gesichtspunkten 
die Beobachtung der generellen N orm  n ich t ausreicht, um 
die Gefahr einer Schädigung des Publikum s zu verhüten.
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So hat das O VG . w iederho lt ausgesprochen, daß an ein 
Gebäude, das den V orsch riften  der BaupolV. entspricht, 
im  W ege der V e rf. weitere bau- und feuerpolizeiliche 
Anforderungen gestellt werden können, wenn besondere 
tatsächliche Verhältnisse dies erforderlich  machen (Entsch. 
v . 10. März 1905 im  Preuß. V e rw B l. 27, 164). Ebenso 
sind in  der Person des Betroffenen liegende Umstände 
denkbar, die ihm  gegenüber eine Verschärfung allg. P o lize i
vorschriften nö tig  machen, z. B. wenn fü r den Betrieb 
eines Gastwirts, der die durch P o lV . festgesetzte P o lize i
stunde dauernd Übertritt, diese durch V erf. herabgesetzt 
w ird . Auch eine generelle, die Gesamtheit der Bete ilig ten 
betr. Beschränkung ihres freien Handelns, über die durch 
P o lV . gesetzten Grenzen hinaus, is t aus bestimmtem Anlaß 
und fü r  bestimmte Z e it zuzulassen. So wäre die Polize i 
berechtigt, eine an sich dem Straßenhandel geöffnete Straße 
fü r ein öffentliches Leichenbegängnis vom  Straßenhandel 
freizuhalten. Diese Beispiele haben aber gemeinsam, daß 
sie das Vorhandensein eines konkreten Tatbestandsmerkmals 
voraussetzen, eines bestimm t gelagerten d inglichen oder 
persönlichen Sachverhalts oder eines bestimm t umgrenzten, 
vorübergehenden zeitlichen Ereignisses. W ird  dagegen 
jemandem ohne eine in  seinem Spezialfalle vorliegende 
konkrete polizeiliche Gefahr, auf einem bereits durch P o lV . 
geregelten Lebensgebiet allgemein ein bestimmtes künftiges 
Handeln oder Unterlassen vorgeschrieben, so verletzt die 
Po lize i damit die Grenzen, die sie sich durch den Erlaß 
der P o lV . selbst gesetzt hat: sie erw eitert w illk ü r lic h  die 
N orm , die sie als allgem einverb indlich verkündet hat, durch 
neue generelle V orschriften, was im  Interesse der Rechts
sicherheit n ich t geduldet werden kann. Tatsächlich läu ft 
auch das Vorgehen im  vo rl. Falle darauf hinaus, daß eine 
Lücke in  der P o lV . im  W ege der pol. V e rf. künstlich aus
ge fü llt werden soll. Das V erbo t, das gegenüber dem K l.  
ausgesprochen ist, entspringt verkehrspolizeilichen E r
wägungen allgemeinster A r t und e rg ing auch an die übrigen 
Straßenhändler, die sich stillschweigend gefügt haben. W enn 
dagegen eine Beschränkung des Straßenhandels auf bestimmte 
Straßen überhaupt n ich t durch P o lV . e rfo lg t ist, w ie z. B. 
in  kle inen Städten der Fa ll, können den Händlern  im  W ege 
einer an jeden einzelnen gerichteten V e rf. gewisse Straßen 
ein fü r  allemal verboten werden. V o r l. lieg t die Sache 
anders, w e il sich die Po lize i durch den Erlaß der V . gegen
über den Bete ilig ten in  gewisser H ins ich t selber gebunden 
hat. D ie  P rü fung  der Verhältnisse, der Entschluß, sie in  
bestimm ter W eise zu regeln, und die Bekanntgabe dieses 
Entschlusses an das P ub likum  durch V erö ffen tlichung der 
P o lV . würden ih ren  Sinn verlie ren, wenn diese Regelung 
einer jederzeitigen Abänderung unterworfen werden könnte. 
D ie  streitige V erf. mußte daher aufgehoben -werden. 
(U rt. I I I .  A . 15/30 v. 5. Jun i 1930.)

I I .  M itg e te ilt vom Senatspräsidenten des OVG. D r. S c h o lz ,  B erlin .

S te u e rs a c h e n .
W ertzuwachssteuer. Uebergang rechtlichen und 

wirtschaftlichen Eigentums. D er grundbuchmäßige E igen
tüm er A  verkaufte das Grundstück an B. A u f G rund dieses 
Rechtsvorganges wurde vom  Kreisausschuß ein D ritte r, C, 
zur Steuer herangezogen, da er w irtschaftlicher Eigentümer 
gewesen sei und nach der KreissteuerO. n ich t nu r Grundstücks
veräußerungsgeschäfte steuerpflichtig  seien, sondern auch 
die U ebertragung w irtschaftlichen Eigentums und ferner 
solche Tatbestände, durch die ein steuerpflich tiger Vorgang 
verdeckt werde. (Ebenso §§ 6, 7 G rundErwStG .) Das 
O VG . e rk lä rt die Heranziehung des C fü r unzulässig. W enn 
im  Zusammenhänge m it der U ebertragung w irtschaftlichen 
Eigentums (von  C auf B ) der grundbuchmäßige Eigentümer 
ein zur E igentumsübertragung imRechtssinne verpflichtendes 
Veräußerungsgeschäft schließt, so is t n u r dieses steuer
p flich tig . D ie  „auch“ als steuerpflichtig geltende U eber
tragung w irtschaftlichen Eigentums is t nu r ein Ersatz
tatbestand, d .h . Ersatz fü r  den Nichtabschluß eines bürge rlich 
rechtlichen Veräußerungsgeschäfts. D ie  diesem nachfolgende 
Uebertragung rechtlichen oder w irtschaftlichen Eigentums 
b ilde t keinen neuen Steuerfall. Es kann auch keinen 
Unterschied machen, ob dem E rw erber im  Zusammenhänge 
m it dem Veräußerungsvertrag die S tellung des w irtschaft
lichen Eigentümers vom  grundbuchmäßigen Eigentüm er

oder von C eingeräumt w ird , dem der grundbuchmäßige E igen
tümer vorher w irtschaftlichesE igentum  eingeräumt hatte. E in  
be i C etwa steuerpflichtiges Verdeckungsgeschäft lie g t n ich t 
vo r, da der Veräußerungsvertrag, dem Auflassung und E in tra 
gung folgten, ernstlich gew ollt w ar und n icht verdeckt werden 
sollte. Auch der F a ll des § 5  R AbgO . (Steuerumgehung) —  
eine V orsch rift, die als allg. Rechtsgrundsatz nach ständiger 
Rechtspr. des O VG . auch fü r  W ertzuwachssteuern g ilt 
(O V G . Bd. 78 S. 370) —  kom m t nach Lage des Falles n icht 
in  Frage. (U rt. V I I .  C. 67/27 u. 88/29 v. 20. Dez. 1929.) 
Bayerisches Oberstes Landesgericht München.

1. Z iv i ls a c h e n .
M itg e te ilt von M in is te ria lra t C a m m e re r ,  München.

Oertliche Zuständigkeit für die Klage gegen den 
Staat auf Entschädigung für erlittene Untersuchungs
haft. Nach § 18 ZPO. w ird  der allg. Gerichtsstand des 
Fiskus durch den Sitz der Behörde bestimmt, die zur V e r
tretung im  Rechtsstreite berufen ist. Das RGes. über die 
Entsch. f. unsch. erl. Untersuchungshaft v . 14. Ju li 1904 
enthält fü r die Entschädigungsprozesse nach § 6 keine be
sonderen V orschriften  h ierüber. D ie  Vertretungsbefugnis 
e rg ib t sich hiernach aus dem Verwaltungsrechte des Reiches 
oder der Länder, so daß in  Bayern den an die Stelle der 
Regierungsfinanzkammern getretenen Landesfinanzamts
zweigstellen die Vertre tung zukommt. O ertlich  zuständig 
is t die Stelle, in  deren Bezirk der geltend gemachte A n 
spruch entstanden ist. Dabei is t Streitgegenstand n ich t 
der die Entschädigung ablehnende Verwaltungsbescheid der 
obersten Behörde der Landesjustizverwaltung, sondern der 
Entschädigungsanspruch, der auf der Verhängung der U n te r
suchungshaft durch das G ericht und auf der durch das 
gleiche G ericht ausgesprochenen Entschädigungspflicht des 
Staates beruht. (U rt. I .  104/1930 v . 2. Ju li 1930.)

2. S tra fs a c h e n .
M itg e te ilt von Oberstlandesgerichtsrat Z o l l e r ,  München.
Enteignung, Rechtswirksam keit von P o lize ivo r

schriften. A rt. 153 Abs. 2 der Reichsverfassung, A rt. 46 
Abs. 2 des bayer. Ges. über die Erschließung von Bau
gelände v. 4. Juli 1923. Die landesgesetzl. V o rsch rift,
daß die Gemeinden berechtig t sind, durch ortspo lize il. V o r 
schriften Veränderungen der Erdoberfläche, insbes. die 
Anlegung von  K ies-, Lehm -, Ton-, Kalkgruben, durch 
welche die Aufschließung von  Baugelände erschwert werden 
kann, (ohne Entschädigung) von der Genehmigung der Bau
polizeibehörde abhängig zu machen und Zuw iderhandlungen 
unter Strafe zu stellen, verstößt n ich t gegen A rt. lo 3  
Abs. 2 R V erf. und is t rechtsgültig. A lle rd ings kann auch 
ein Gesetz —  n ich t bloß ein Verwaltungsakt —  eine E n t
eignung darstellen, aber nu r wenn es einen E in z e le in p iff 
bedeutet, der n ich t alle betroffenen Sachen gleichmäßig, 
sondern nu r einzelne oder einen engeren K re is  e rgre ift 
und n u r einzelnen Eigentüm ern ein besonderes Opfer zu
gunsten eines anderen oder der A llgem einheit auferlegt. 
Das t r i f f t  h ier n ich t zu. Das beschränkte Verfügungsverbot 
bezieht sich auf alle in  Bayern gelegenen Grundstücke, 
sofern sie fü r die Erschließung von  Baugelände in  Betracht 
komm en; es ste llt n u r eine zulässige Beschränkung des 
Eigentums im  Rahmen des A rt. 111 EG. BGB. dar. Das E igen
tum  w ird  n icht v ö llig  inhalts leer gemacht, v ie lm ehr nu r eine 
bestimmte Nutzungsart an behördl. Genehmigung geknüpft, 
im  übrigen aber die V erfügungsfre ihe it der Berechtigten 
n ich t beeinträchtigt. (U rt. R . I I .  143/30 v. 19. M ai 1930.)

Oberlandesgericht Dresden.
M itg e te ilt von Rechtsanwalt D r. G ü ld e ,  Dresden.

Verletzung von § 257 S trP O . kein  Revisionsgrund.
D ie V o rsch rift in  § 257 StrPO ., daß der Angekl.^ nach der 
Vernehm ung eines jeden Zeugen, Sachverständigen oder 
M itangekl. sowie nach der Verlesung eines jeden S chrift
stückes befragt werden soll, ob er etwas zu erklären habe, 
is t eine bloße S o llvo rschrift, deren Nichtbeachtung kein 
Revis ionsgrund ist (vg l. L ö w e - R o s e n b e r g  §257 StrPO. 
N r. 1). (U rt. 2. OSta. 3/29 v. 19. Febr. 1929.)

D er Grundsatz „in dubio pro reo“ g e h ö rt n ic h t zu 
den G ese tzesvorschriften , auf de ren  V e rle tzung  a lle in  nach 
§ 337 de r StrPO. eine R e v is io n  gestü tz t w e rd en  kann. 
(U rt. 1. OSta. 2/29 v . 27. Febr. 1929.)



Literatur-Beilage zur d j z . 35. Jahrs. (3930) leltzi
V o lk  und R eich  d er D eu tschen . Vorlesungen, gehalten I 

in  der Deutschen V ere in igung fü r  Staatswissenschaftl. 
Fortb ildung. Herausg. von  Prof. D r. B e r n h a r d  H a rm s .
1 .  B d .: I .  Geschichte. I I .  M orphologie. I I I .  Ideenwelt. |
2. B d .: IV .  P o lit ik  und Partei. V . Staats Verfassung und 
Staatsverwaltung. 3. B d .: V I .  W e ltpo litische Gestaltungs
tendenzen. V I I .  Das Schrifttum . 1929. B e rlin , H obbing. 
Geb. 45 M.

Was dieser Reichenhaller Lehrgang bezweckte und 
erzielte, hat der wissenschaftliche L e ite r im  V o rw o rt in  
nachstehender W eise fo rm u lie rt: „Sechzig Gelehrte, Staats
männer und P raktike r hatten sich zusammengefunden, um 
das soziale und politische Leben der Deutschen im  ge
schichtlichen W erden und in  seiner A usw irkung  auf die 
Gegenwart anschaulich zu machen. V o n  der ersten Be
siedelung des deutschen Bodens bis h in  zur Raumnot 
unserer Tage, von  den Anfängen der Staatenbildung bis 
zur W eim arer V e rf., vom  Aufbau der W irtschaft in  den 
Jahrhunderten berufsständischer W irtschaftsordnung bis zum 
Gegeneinander von F re ihe it und B indung im  Zeita lte r des 
Kapitalism us galt es, das Geschehen darzustellen in  seiner 
tie fgründigen Verw obenheit, w ie es gle ichzeitig U rsprung 
finde t und Ausdruck sucht in  der relig iösen, philosophischen 
und politischen Ideenw e lt: als ein W o lle n  und V o llb ringen , 
e in Verzagen und Versagen, ein schöpferisches Kämpfen 
nm ideenbezogene Gestaltung von  V o lk  und Reich. U nd 
alles das im  heißen R ingen um das Verständnis schicksal
hafter Gegenwart.“  Referent vermag seiner Aufgabe, über 
den In h a lt der 3 Bände auf wenigen Zeilen zu berichten, 
n ich t besser zu genügen, als dadurch, daß er dem'Herausgeber 
bezeugt, daß er die W ahrhe it redet, und daß er sich an
schließt dem Appe ll, den er an die Leserw elt rich te t: „N u r 
w er sich bewußt ist, daß das Studium eines W erkes w ie 
des vorliegenden an den W ille n  zum selbständigen Denken 
und zur eigenen U rte ilsb ildung  die höchsten Anforderungen 
stellt, und sich unablässig v o r Augen hält, daß das h ier 
Dargebotene im  Verstände empfangen und stets von  neuem 
durchdacht sein w ill,  nu r der gehört zu den Lesern, fü r die 
das W e rk  bestimm t is t.“ Möchte es deren recht vie le geben.

Professor D r. G ra f  zu  D o h n a , Bonn.

Z iv ilp ro zeß o rd n u n g  m it Gerichtsverfassungsgesetz und 
den w ichtigsten Nebengesetzen. (Stand v. 1. Nov. 1929.) 
VonSen.-Präs. D r. A d o l f  B a u m b a c h . 5., durchgesehene 
und verm ehrte A u fl. (34.— 40. Tausend). (Liebm anns 
Taschenkommentare Bd. 1.) Jüngst erschien hierzu ein 
Nachtrag, der die Gesetzesänderungen seit l.N o v . 1929 be
handelt, insbes. „Das neue schiedsgerichtliche V o l l
streckungsverfahren“  (RGes.v. 25. Ju li 1930). 1930. B erlin , 
L iebm ann. M it Nachtrag: geb. 21 M . V orzugspre is  
fü r  A b on nen ten  d er D JZ . geb. n u r 18,50 M.

D ie  außerordentlich großen Vorzüge dieses auch in  
der neuen 5. Auflage w ieder erweiterten Kommentars, denen 
er in  knapp 5 Jahren seit seinem ersten Erscheinen eine 
V erb re itung  in  w e it m ehr als 30 000 Exem plaren verdankte, 
s ind be i früheren Gelegenheiten von  zahlreichen berufenen 
Beurte ile rn  bereits treffend hervorgehoben und rühmend 
anerkannt. Ihnen  is t kaum etwas hinzuzufügen. N u r eins 
verd ient v ie lle ich t zur E rk lä rung  des seltenen Erfolges 
noch angeführt zu werden. D e r Z ivilprozeß is t n ich t bloß 
eine W issenschaft, er is t —  jedenfalls fü r den, der ihn  
anzuwenden hat —  ebensosehr eine Kunst. Sie e rfordert 
klaren und festen B lic k  fü r das Z ie l des Prozesses und 
sicheres G efühl fü r  die Wege, auf denen das Z ie l zuver
lässig und schnell zu erreichen ist. Ohne diese beiden 
Fähigkeiten b le ib t die beste Prozeßordnung v o r der Gefahr 
stümperhafter Anwendung n ich t bewahrt, m it ihnen aber 
läßt sich selbst m it einer unzulänglichen Prozeßordnung 
auskommen. Ernstem  R ingen nach ihnen erweist sich dies 
Buch ais vo rtre fflich e r Führer. D e r K op f, dem es entsprang 
und der rastlos an seiner Vervo llkom m nung weiterarbeitete, 
die Hand, die es schrieb, sowie die Auswahl des Gebotenen 
und die A rt, w ie es geboten w ird , verraten durchweg die 
Meisterschaft des Verfassers in  der lebendigen K unst des

Prozesses. W e r noch n ich t zu dem w eiten Kreise der 
Freunde des Buches gehört, w ird  sich ohne Zaudern dazu 
zählen, sobald er m it ihm  vertraut geworden ist.

Geh. Justizrat D r. W i ld h a g e n ,  Leipzig.

K ap ita lb ild u n g  und S te u e rs ys te m . Im  Aufträge der 
F riedrich  L ist-G es. herausg. von  P rivD oz. D r. G e rh a rd  
C o lm  und P riv .-D oz. D r. H a n s  N e iß e r .  2 Bände. 1930. 
B e rlin , H obbing. Geb. 24 M.

D ie  F riedrich  L ist-G es. veranstaltete i.  J. 1929 in  Bad 
E ilsen eine Konferenz, die das Thema „K ap ita lb ildung  und 
Steuersystem“ zum Gegenstand hatte. —  D ie  vorliegende V e r
ö ffentlichung umfaßt zus. fast 1100 Seiten. Bd. I  beg innt m it 
einer E in le itung. Es fo lg t die Uebersicht über den Inha lt 
sowie ein Verzeichnis der Teilnehm er. D ie  Verhandlungen 
bauten sich auf schriftlichen Gutachten und Referaten auf, die 
na türlich  n ich t alle g le ichw ertig  s in d ; die meisten sind sehr 
gute Arbe iten, einige sogar ausgezeichnet. W a r schon 
durch die Gutachten eine tüchtige Grundlage fü r  die E r 
örterungen geschaffen, so suchte die Le itung  die geistige 
Höhe der E rörte rung  noch dadurch sicherzustellen, daß fü r 
die Gegenstände „beauftragte D iskussionsredner“ zum W o rt 
kamen. D er E rfo lg  w ar ein geistiger Hochstand der E r
örterungen, der von  dem Tiefstand sich w ohltuend abhebt, 
auf den solche D iskussionen sonst bald zu sinken pflegen. 
T rotzdem  wäre eine Begrenzung erwünscht gewesen. Jeden
fa lls  is t aber das Ergebnis der Erörterungen ein w ertvo lles. 
Konnte auch keine E inhe itlichke it in  den Anschauungen 
erzie lt werden, auch keine vö llige  K lä rung  über die 
schwierigen Fragen, so wurde doch die Erkenntn is der 
Probleme in  hohem Maße gefördert. Besonders hat die 
F inanz- und Steuerreform  samt Finanzausgleich ein aus
gezeichnetes M ateria l zur V erfügung gestellt bekommen, 
das keine Behörde, kein Reichs- und Landtag und keine 
Gemeindeverwaltung unberücksichtigt lassen kann. Darum  
werden die beiden Bände ihre Leser finden, und keiner 
w ird  ohne Anregung das W e rk  aus der Hand legen.

Staatsminister a. D ., P ro f. D r. v. P is t o r iu s ,  Stuttgart.

U rh e b e r- und E rfin d e r-, W a re n ze ic h e n - und W e t t 
b e w e rb s re c h t. V o n  D r. A le x a n d e r  E ls te r .  2., 
erweiterte und v ö llig  umgearb. A u fl. 1928. B erlin , 
de G ruyte r &  Co. Geb. 19,50 M.

Das Buch is t die vo llkom m en umgearbeitete Neuauflage 
des vortre fflichen  Buches über den gewerbl. Rechtsschutz von 
1921; das schnelle W iedererscheinen is t ein großer und ve r
dienter E rfo lg . Dabei hat es sich V erf. n ich t le ich t gemacht. 
E r hat seine theoretische Grundlage, die in  den wettbewerb
lichen Charakter des U rheber- und Erfinderschutzes g ipfe lt, 
erheblich ve rtie ft und durchgeführt. D e r Gedanke, in 
zwischen v ie l erörtert, hat sich in  der jetzigen Fassung in  
steigendem Maße Anerkennung errungen und hat unser 
Im m ateria lgüterrecht dankenswert befruchtet. Im  einzelnen 
lie g t der Schwerpunkt des Buches im  U rheber- und V e r
lagsrecht, daneben is t das W ettbewerbsrecht besonders 
betont, aber auch Patentrecht und Musterschutz finden sorg
same Darstellung. A lles in  allem ein von praktischer A n 
schauung getragenes Buch, das in  erfreulichster W eise den 
grundsätzlichen Gedanken nachgeht und diese übera ll zur 
Geltung b ring t. D ie  beigefügten Gesetzestexte enthalten 
bei jedem Paragraphen H inweise auf den systematischen T e il, 
so daß das Buch zugleich als Kom m entar dienen kann. 
Es gehört zu den besten Erscheinungen der neueren Zeit.

Geh. JR-, Professor D r. E r n s t  H e y m a n n ,  B erlin .

In s titu t io n e n  des B ü rg erlich en  G esetzbuches von
Prof. D r. P a u l K r ü c k m a n n .  5., neubearb. A u fl. 1929.
B erlin , Stilke. Geb. 27 M.

E in  sehr anregendes, anschaulich und lebendig ge
schriebenes Buch, das eine vortre ffliche  Uebersicht über 
das gesamte Gebiet unseres modernen Privatrechts und 
seiner Probleme gewährt und darum alten und jungen 
Juristen zur aufmerksamen Lektüre  empfohlen werden darf, 
am j wenigsten fre ilich  den ganz jungen Semestern. Sie
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sind noch n ich t in  der Lage, das über 1000 Seiten um
fassende W e rk  hintereinander zu lesen, n ich t bloß wegen 
seiner eigentüm lichen Ordnung, die den allgemeinen T e il 
m it der Lehre vom  Rechtsgeschäft zum Schluß b ring t 
und n u r das Personenrecht vorangehen läßt, m it der Folge, 
daß die Geschäftsfähigkeit im  Personenrecht, die S te ll
ve rtre tung im  allgemeinen T e il des Schuldrechts erscheint, 
also beides getrennt von  der sonstigen Lehre vom  Rechts
geschäft im  letzten Buch, sondern v o r allem, w e il die 
stets anregende, aber durchaus n icht im m er unanfechtbare 
Gedankenführung des V erf., auch die zur Belebung vielfach 
sehr geschickt eingestreuten, interessanten, praktischen Ge
richtsentscheidungen von Anfängern noch n ich t genügend 
gründ lich  und selbständig durchgedacht und gewürdigt 
werden können. Anfechtbar erscheint z. B. die D ar
ste llung des Naturrechts (S. 25) als eines anders n icht 
denkbaren (?) Normensystems unter Bezugnahme auf die 
M inderungs- und W andlungsklage des Käufers, die doch 
noch dem Grundsatz des englischen common law  caveat 
emptor, ebenso w ie sie noch dem klassischen Recht außerhalb 
des ädilizischen Harktbereichs unbekannt waren, — ebenso 
die Darste llung des E ntge ltbegriffs S. 198, w obei der sonst 
e iner form allogischen Betrachtung abgeneigte V e rf. das 
D arlehn fü r  entgeltlich erklärt, „w e il Folge seiner H ingabe 
die P flich t zur Rückgabe“  sei.

Professor D r. H a y m a n n ,  K ö ln .

G ru nd ziige  d er deutschen  R echtsgesch ich te . V on
H e in r ic h  B r u n n e r .  8. A u fl. Nach dem Tode des V e rf.
besorgt von  Prof. D r. C la u d iu s  F r h r n .  v o n  S c h w e r in .
1930. München, D uncker &  H um blot. Geb. 13 M.

D ie  letzte A u fl. dieses klassischen Lehrbuches war 
1919 erschienen, besorgt von Brunners Nachfolger im  
Lehrs tuh l E rnst Heymann. Es is t ein Zeichen seiner 
sicheren, wohlabgewogenen Grundlage, wenn nun, 15 Jahre 
nach des V erf. Tode, e in so kritischer Gelehrter w ie 
von  Schwerin den T ex t zum allergrößten T e il unverändert 
lassen kann. Soweit die Zusätze in  selbständigen A n 
merkungen auftreten, nehmen sie sich aus w ie Glossen zu 
Brunner oder zur neueren L ite ra tu r. D ie  dem Texte e in
gefügten Erweiterungen sind —  das sei zum L o b  des 
Bearbeiters gesagt •—  so harmonisch dem Brunnerschen 
W o rtlau t angepaßt, daß die Fugen kaum zu erkennen sind. 
W ie  b illig , is t insbes. auch auf die neueste Rechtsentw ick
lu n g  Bedacht genommen.

Professor D r. E. v. K ü n ß b e r g ,  Heidelberg.

D eutsches B ehö rd en -A d reßb u ch  des Deutschen Reichs u. 
seiner Länder u. Städte m it vollständigem  Ortsklassen
verzeichnis. 1930. B e rlin , Sudan. Geb. 32 M.

Das Buch vere in ig t sämtliche Behörden und D ienst
stellen des Reichs, der Länder, Städte, Gemeinden und 
öffentlichen Körperschaften unter Angabe der postmäßigen 
A nschrift und m eist auch der Fernsprechnummer. Beamten
namen sind n ich t aufgeführt. D ie  Anordnung der Behörden 
is t so erfo lg t, daß der Instanzengang ersichtlich ist. Das 
Buch is t ein sehr brauchbares f i i l f s -  und Auskunftswerk.

Literaturüb ersieht.
M itg e te ilt vom Geh. Reg.-Rat Prof. D r. H a n s  P a a lz o w ,  D ire k to r 

an der Preuß. S taatsbibliothek a. D ., B erlin .

A. Zeitschriften.
Allgemeines.

Archiv für Rechts* und Wirtschaftsphilosophie. 24. Bd. H . 1/2
K ö h le r :  Von der W iege des Arch ivs. S a u e r ,  P ersön lichke it 
u. W e rk  (Schluß). H o r v a t h ,  D ie  ungarische Rechtsphilosophie. 

Revue internat, de la théorie du droit. Ann. 4. N o. 3/4: N a s t ,  
M atéria lism e et idéalisme jurid iques. B  a l d o  n i ,  Zu r Theorie  u. 
P raxis d. V orbehalte  in  den Staatsverträgen. R o h a ty n ,  D ie 
ju r is t. Theorie  d. R evo lu tion . S to c k h a m m e r ,  Zur Souveränitäts-

Jurist. Wochenschrift. 59. Jg. H . 39: Bad. Staatspräs. S c h m it t ,  
M ax Hachenburg z. 70. Geburtstag. B u z e n g e ig e r ,  D r. Hachen
burg zum G ruß! E n d e m a n n ,  D e r Düringer-Hachenburg. 
G ö n n e r ,  Z u r Geschichte der Badischen Rechtsanwaltschaft im  
19. Jahrh. W a l d e c k , D ie  Mannheim er Anwaltschaft. G e i le r ,  
E igentum svorbehalt u. K on tokorren t. S tra u ß ,  D ie  beschränkte 
E iDkom m ensteuerpflicht der im  In land  ausgeübten _ „sonstigen 
selbständigen B eru fs tä tigke it“  (§ 3 Z. 4 EmkStG.). F ritz  O p p e n -  
h e im  e r ,  D ie  Rechtsprechung d. badisch. O LG . i. K ra ftfahrzeug
sachen. B in g ,  D ie  Rückverwandlung der aufgelösten in  die

werbende Kapita lgesellschaft. L in d e c k ,  Internat. B innen- 
schiffahrtsrecht. A b e n h e im e r ,  Verrechnung v. Bankdarlehen 
u. M ietzins. — H. 40/41: S p o h r ,  D ie  Strafbestimmungen der 
Unfallversicherung. S p o h r ,  D ie  Strafbestimmungen d. Gesetzes 
über A rbe itsve rm ittlung  u. Arbeitslosenvers. S p o h r , D ie  Straf
bestimmungen d. Invalidenvers. S p o h r ,  D ie  Strafbestimmungen 
d. Angestelltenvers. S i lb e r s c h m id t ,  D ie  W eite ren tw ick lung  
d. deutsch. Arbeitsrechts. L a a rm a n n ,  Am tsgericht od. A rb e its 
gericht? A r o n ,  Haben Schwerbeschädigte Lohnanspruch f. die 
Z e it e iner durch ih re  Kriegsbeschädigung hervorgerufenen 
Arbeitsunfäh igke it?  H i l l e n k a m p ,  D ie  A usgle ichsquittung im  
Arbeitsrecht. J a d e s o h n ,  D ie  re la tive  R evis ionsfäh igkeit in 
arbeitsrechtl. S tre itigke iten. P o t t h o f f ,  Zum Inhalte  d. Nonnen
zwanges (bei Tarifverträgen). A lfons  H o f fm a n n ,  B e rlin , D ie  
arbe itsvertrag l. Anrechnung u. ih re  Regelung in  Tarifverträgen.

Jurist. Rundschau. 1930. N r. 19: S c h ä fe r ,  S ind Anordnungen der 
Landesjustizverwaltg. gemäß § 58 GVG. zulässig, wenn d. mehreren 
Am tsgerichte n ich t demselben Landgerichtsbezirk angehören?' 
W il ly  H o f  fm a n n ,  U rheberrechtu. W ettbewerbsrecht. H a r t u n g ,  
D ie  strafrechtl. L ite ra tu r der letzten D /2 Jahre.

Zeitschr. des Deutsch. Notarvereins. 30. Jg. N r. 10: L e h m e r ,  D ie  
Bewertung der sachenrechtlichen Geschäfte in  Bayern (Forts.). 
R u f f l a r ,  D ie  Festsetzung d. Gebühren u. Auslagen des Notars 
auf G rund des § 25 NGO. W e r  ne  b ü r g ,  Braunkohlenabbau
gerechtigkeiten und Rechtsprechung.

Württemb. Zeitschr. f. Rechtspflege usw. 23. Jg. H. 10: N e b in g e r ,  
Zu r Baulandsteuer. R u n k e l ,  H a ftp flich t d. Post. Z a h n , Das 
württem b. Jagdgesetz.

Zeitschr. f. vergleichende Rechtswissenschaft. 46. Bd. H. 1: H i r s c h ,  
D ie  S tellung des Präsidenten d. französ. R epub lik . W u s s o w , 
Zur Lehre vom gutgläubigen Rechtserwerb im  englischen und 
amerikan. Wechselrecht.

Mitteilungen d. Industrie- u. Handelskammer zu Berlin. 28. Jg. H. 18:
G  i  e s e k  e , D er Eigentum svorbehalt im  internat. V  er kehr. L  I s t  e r , 
„D rohungen“ im  Geschäftsverkehr. F e i l c h e n f e ld ,  D ie  K ra ft
fahrzeugbesteuerung in  Europa unt. bes. Berücks. d. Betriebsstoff
steuern. 2. Frankreich. 3. Deutschland. 4. Oesterreich.

Rundschau f. GmbH. 21. Jg. N r. 9 : W e t t e r ,  D ie  Behandlung des 
Tausches u. ähnlicher Vorgänge bei d. E ink.- u. KorperschSteuer 
(Forts.). S o m m e r , D ie  Um satzsteuerfreiheit des ersten Umsatzes 
n. d. E in fu h r (Schluß). B e c k e r ,  K ö ln , W elche Sicherungen können 
im  Gesellschaftsvertrage vorgesehen werden f. d. F a ll d. Zwangs
vo llstreckung in  e. Geschäftsanteil oder f. d. F a ll d. Konkurses 
eines Gesellschafters? E m m e r ic h ,  D e r Abschluß der A u f
wertungsgesetzgebung. , TT

Sparkasse. 50. Jg. N r. 19: S t r i c k s t r a c k ,  D ie  Zeichnung v. U r
kunden durch ö ffentliche Sparkassen (Forts, fo lg t). E in t z ,  Spar
kasse, Sparkassenkunde u. Steuerbehörde. (V erbot d. fing ie rten  
Kontos.) K le b e ,  Gegenwartsprobleme in  Grundbuch- u. A u f
wertungssachen.

Zeitung d. Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen. 70. Jg. Nr. 37:
V o lm e r ,  D ie  Verfügung über Gegenstände d. Reichseisenbahn
vermögens gemäß § 6  Z iff. 2 Reichsbahngesetz. — N r. 40: M artin  
K o c h ,  Oppeln, Das Erlöschen d. Verfügungsrechts d. Absenders 
n. d. E isenbVerkO. v. 16. M a i 1928. — N r. 41: F r ie b e ,  Zur Frag 
des Uebergangs d. Rechte aus d. Frachtvertrag vom  Absender 
auf den Empfänger nach deutschem u. internat. Recht.

Juristische Blätter. 59. Jg. Nr. 18: F riedr. E n g e l ,  Zu r Reform  d. 
zivilprozessualen Beweisrechts. K a r l W o l f f ,  Innsbruck, Rund 
funkstörung is t rechtsw idrig . K la n g ,  Recht u. R ichter. (Ueber 
d. Buch v. M a rtin  Beradt „D e r deutsche R ich te r“ .) J e n n e r ,  
Zur Frage d. H aftba rke it des gerich tl. Sachverständigen aus e. 
fahrlässig unrichtigen vo r G ericht abgegebenen Gutachten. D u b r o -  
w i t s c h ,  Zur R evision des PersSteuerGesetzes (Forts, fo lg t).

Notariats-Zeitung. 72. Jg. N r. 9 : W e s k e , Das z iv ilre ch tl. D e lik t:d -  
K reditge fährdung. H o  y  e r ,  Bemerkungen zum Liegenschatts- 
teilungsgesetz (Forts.). G r a s c h o p f ,  Ueber vo llstreckbare Nota
riatsakte, die n ich t vo lls treckbar sind. M e is t e r ,  Polizendariehen.

Juristen-Zeitg. f. d. Gebiet d. Tschechoslow. Republ 11. Jg. N r. 19: 
B ia c h ,  In te rvention  eines Advokaten bei d. I. Tagsatzung ohne 
Vollm acht. S te in e r ,  I I .  Deutscher R ichtertag in  Karlsbad. — 
D e r 10. Internat. Strafrechts- u. Gefängniskongreß (Aug. 193U

Prager Juristische Zeitschr. 10.Jg. N r. 16: S c h r a n i l ,  Neue L ite ra tu r 
zum Verwaltungsrechte. L  u  d e w i  g , Reichsgericht u. W ntschatts- 
recht. (Zu d. Buch v. J. W . Hedemann gleichen T ite ls .)

Bulletin de l’Institut intermédiaire internat. T.23. N o . l :  B ra s s e u r ,  
L a  société anonyme dans le  Grand-Duché de Luxem bourg au 
p o in t de vue fiscal. G ro e n m a n , La  nouve lle  organisation 
jud ic ia ire  à Shanghai. P e e te r s ,  La  double im pos ition  e t 
l ’a llégement de sa charge dans les travaux de le  Société des Nations.

Bürgerliches Recht.
Deutsches Mietrecht. 10. Jg. N r  10: B r u m b y ,  P förtnerwohnungen 

sind fre i v. d. Zwangswirtschaft. B r u m b y ,  D er K a m pf um d. 
künftige  M ietrecht. L i l i e n t b a l ,  D ie  Angestelltenwohnung.

Das Mietgericht. 5. Jg. N r. 10: G ü n th e r ,  Friedensmiete hei ver
trag lichem  Ausschluß der Fahrstuhlbenutzung. B a n d m a n n , 
F r i e d r i c h s ,  G lü c k s t e in ,  M a r w i t z ,  H e r t e l ,  L i l i e n t h a l ,  
R A . Hans A . M e y e r ,  R u b e n ,  Carl S te r n ,  D üsseldorf, D ie  V. 
üb. d. Lockerung d. W ohnungsw irtscbaft b. P förtner- usw. -W oh
nungen. M ü n z e } ,  R eform  des Verm ieterpfandrechtes (Schluß),

Zeitschr. f. Rechtspflege in Bayern. 26. Jg. N r. 19: B e h r ,  D er Be
g r if f  Jagd in  d. deutsch. Rechtssprache. H e rz  s t e in ,  D . Geltend- 
machung der Höchstbetragshypothek im  Mahnverfahren.

Das Grundeigentum. 49. Jg. N r. 40: G ü n th e r  u. S im o n ,  E in 
ste llung d. Sammelheizung in  leerstehenden Raumen. N r. 41. 
S a ß , D ie  Heranziehung d. B e rlin e r Grundeigentüm er zu Straßen
unterhaltungskosten. L i l i e n t h a l ,  D ie  Lockerung der Zwangs
w irtscha ft f. Pförtnerwohnungen.

Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht. 35. Jg. N r. 10: H o ls c h e r ,  
D ie  S te llung d. m itte la lte r l. Rechtswissenschaft zum P lag ia t 
(Vortr.). L u t t e r ,  Uebereinstim m ung v. K om bina tion  u. K om 
binationselem ent n. § 3 Abs. 1 d. Patentges. S p ie lm a n n ,  D ie
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Zahl als Warenzeichen. A r  o n , F re ihe it d. Markenform en. S ta rk ,  
Muß he i e. Verbandszeichen jedes M itg lie d  a lle  die W aren 
führen, fü r  d ie  der Verband das Zeichen angemeldet hat? v. M e y e r ,  
W issenschaft, Aberglauben u. unlaut. W ettbew erb. A b e l ,  Zur 
Frage des Schutzes gegen Uebersetzungen in  Jugoslawien.

Zentralbl. f. d. Jurist. Praxis. 48. Jg. H. 10: W i I b u r g ,  H aftung f. 
G ehilfen (Schluß).

Handelsrecht usw.
Zeitschrift f. d. gesamte Handels- u. Konkursrecht. 95. Bd. H . 2/3:

W im p fh e im e r ,  U nabänderlichkeit der A uflösung von K a p ita l
gesellschaften. H e r z o g ,  U nrich tige  Rechtsprechung und § 779 
BG B. H in t n e r ,  D ie  Riegersche B ilanzlehre. E in  V ergle ich m it 
Gesetzgebung u. Rechtsprechung. C r i s o l l i ,  D ie  Anträge u. der 
S tre itw ert bei K lagen aus dem Abzahlungsgeschäft. H a jn a l ,  
Das ungar. Gesetz über d ie GmbH. u. d ie s tille  Gesellschaft. — 
H. 4 : B r e i t ,  Fusion u. A ktienrechtsreform  (Schluß). O e r tm a n n ,  
Grundsätzliches zur Lehre vom Rechtsschein.

Zentralblatt für Handelsrecht. 5.Jg. N r. 9/10 (Festnummer zum 70. Ge
burtstage von M ax Hachenburg und b e lix  B ond i): G e i le r ,  M ax 
Hachenburg. P in n  e r ,  M e in  sehr verehrter K o lle g e  B ond i! Friedr. 
E n g e l ,  F e lix  Bondi zum 70. Geburtstag. B in g ,  Ueber den E f- 
fekten-G iroverkehr zum urkundelosen Aktienrecht? B r o d m a n n ,  
Zur Lehre von dem gem ischt-w irtschaftl. Unternehmen. (Ein G ut
achten.) F le c h t h e im ,  Akzessorische Rechte der Aktionäre. 
H u e c k ,  Sind bei e iner Fusion Barzahlungen an die A ktionäre  
der aufzunehmenden Gesellschaft zulässig?^ K is c h ,  Rechts
w id r ig k e it u. Vorsatz bei der Haftp flichtversicherung. Ju l. L e h 
m a n n , F rankfu rt a. M ., Sacheinlage u. A ktienag io. N e t t e r ,  Zur 
rechtl. S truktu r der Verwaltungsaktie. N ip p e r d e y ,  Vorhand, 
Vorkaufsrecht und Einlösungsrecht. A lb . P in n  e r ,  § 231 Abs. 3 
H G B . in  Konkurrenz m it Gründervorrechten. Heinz P in n  e r ,  D ie  
Zulässigke it der Ausgestaltung des Aktienrechts durch die Satzung. 
A lf .  R o th ,  Fre ie  Rechtsprechung? W e r n e r ,  München, Rechtl. 
Hemmnisse der Sanierung einer Aktiengesellschaft. W in c k le r ,  
D ie  A kten  des Aufsichtsratsvorsitzenden der Aktiengesellschaft. 
E m st W  o 1 f  f , B erlin , D ie  T ä tig ke it des Notars bei der Beurkundung 
von Generalversammlungen. M art. W o l f f ,  N ich tige  General
versammlungsbeschlüsse von Aktiengesellschaften.

Bank-Archiv. 30. Jg. N r. 1: v. S c h in c k e l ,  W o b le ib t der Schutz 
der M inderheiten u. der heimischen A rb e it in  dem neuen A k tien - 
gesetzentw.? Rud. K a h n ,  Geschäftsführungsbefugnis und V er
tretungsmacht des „D ire c to r“ nach englisch. Recht. H e u m a n n , 
Grundbuch und K red itw irtscha ft. H u n d h a u s e n ,  V o ting  trusts 
(Stimmrechttrusts) in  der E ffektenfinanzierung der Ver. Staaten. 
W i r c k a u ,  Nochmals: Steuerfreie Bilanzverschleierung.

Verkehrsrechtl. Rundschau. 9.Bd. H . 9 : W e l l ,  Zur Frage der Haftung 
der Bahn im  Rahmen der W agenstellung. I I I .  D a r  s in g ,  D ie  M it
haftung der Fracht im  K o llis io n s fa lle  u. be i Havarie grosse.

Jurist. Rundschau f. d. Privatversicherung. 7. Jg. N r. 19: W i lh e lm  
u. S i lb e r s c h m id t ,  Is t die Bezeichnung des Bezugsberechtigten 
im  Sinne des § 166 V V G . empfangsbedürftige W illenserklä rung? 
G o t t s c h a lk ,  Zum R ücktrittsrecht der Versicherungsnehmer der 
Frankfu rte r A llg . Versicherungs-AG.

Die öffentl.-rechtl. Versicherung. 62. Jg. N r. 19: H e l lw e g ,  Genügt 
es zur W ahrung der K la g e fr is t aus § 12 VVG., wenn innerhalb 
der F ris t beim  A G . die Erlassung eines Zahlungsbefehls beantragt 
w ird , aber d ie Zuste llung des Zahlungsbefehls erst nach A b lau f 
der F ris t e rfo lg t?

Neumanns Zeitschrift f. Versicherungswesen. 53. Tg- Nr. 34: B e r 
l i n e r ,  D ie  neuen allg. Versicherungsbedingungen fü r d ie E inheits- 
Versicherung. — N r. 35: M a r te n s ,  D e r Versicherungsbegriff in  
besonderer Anwendung auf die Tierversicherung. — N r. 37: P I a th , 
Das prozessuale Vorgehen des Geschädigten im  Konkurse  des 
Versicherungsnehmers.

Zivilprozeß usw.
Hessische Rechtsprechung. 30. Jg. N r. 9: A n d r a e ,  Rechtspraxis 

u. ju r is t. Ausbildungsreform .
Anwaltsblatt. 17. Jg. H. 9 : Reform  der Rechtsanwaltsordnung. 

Denkschr. nebst Gesetzentw. u. Begründung, aufgestellt von dem 
Ausschuß f. d. R eform  des Ehrengerichtswesens. E k s te in ,  Das 
ehrengerichtl. Verfahren f. Rechtsanwälte u. Rechtsanwaltsanwärter 
in  Oesterreich. S c h w e i t z e r ,  Verscherzte Gebühren.

Berliner Anwaltsblatt. 4. Jg. H. 9: K a tz  u. A l t e r t h u m ,  V o ll
streckungshilfe der B e rline r Anwaltschaft? P in n  e r ,  M a rtin  
Beradt „D e r deutsche R ich te r“ .

Oesterreich. Anwalts-Zeitg. 7. Jg. N r. 18: F riedr. E n g e l ,  Parte ie id  
od. Parte i Vernehmung? R u z ic k a ,  D ie  Jugendjahre des österr. 
Zivilprozesses (Rechtfertigung d. Stellungnahme d. Rechtsanwalt
schaft). K 1 ä r m an  n , D e r Treuhänder im  Österreich. Rechtsleben.

Strafrecht usw.
Archiv f. Kriminologie. 87. Bd. H. 1: H e in  d l ,  Lom broso und die 

deutsche Strafrechtswissenschaft. H  e i  n d 1, Chemie u. Photographie 
im  D ienst d. Verbrechensaufklärung (m. Abb.). H ö p le r ,  W ir t
schaftskrisen u. K r im in a litä t. E n g e lh a r d t ,  Legenden um einen 
unbekannten Täter. D e h n o w ,  Was kann die Gesetzgebung f. 
d. Vererbungshygiene tun?

Mitteilungen d. Wirtschaftl. Organisation d. Rechtsanwälte in Wien usw.
3. Jg. N r. 6: F r o s t ,  D e r moderne S trafvollzug.

Freie Wohlfahrtspflege. 5. Jg. H. 6 : M ic h a e l i s ,  D ie  S tra ffä lligen- 
fürsorge außerh. d. Strafanstalt.

Nordisk Tidsskrift for strafferet. 18. Aarg. H. 4 : S ö lv ö n ,  M o tiv  
och sinnelag. En övers ik t över den vetenskapliga begreppsdis- 
kussionen. K a m p m a n n , N og le  bem aerkninger verdrerende 
frih.edsstraffens udstaaelse.

Staats- und Verwaltungsrecht.
Staats- u. Selbstverwaltg. 11. Jg- N r. 19: U l l r i c h ,  D e r Stand d. 

Reichsreform  nach den neuesten Beschlüssen.
Zeitschr. f. Politik. 20. Bd. H. 5: T e c k le n b u r g ,  Das P roblem  d. 

Reichstagswahlrechts.
Zeitschr. f. Selbstverwaltg. 13. Jg. N r. 18: J a c o b s ,  D ie  H aupt

mängel des Baulandgesetzes. Ueber das Baulandgesetz hinaus! 
H e y m a n n , D ie  Aenderung der V. üb. Kraftfahrzeugverkehr. —

N r. 19: R e u s c h e r ,  Das Reichsgericht u. d ie  F lu ch tlin ie n p o litik  
der Gemeinden.

Reichsverwaltgsbl. u. Preuß. Verwaltgsbl. 51. Bd. N r. 39: J a e g e r ,  
München, D ie  deutsche Sozialversicherung in  d. präsid ia len N o t
verordnung. D  e 1 i  u  s , Schadensersatzanspruch d. Straßenanlieger 
wegen Erschütterungen durch schwere Fuhrwerke. — N r. 40: 
H o c h e ,  D ie  bisher. Rechtsprechung d. Preuß. Oberverwaltgsger. 
zum Schußwaffengesetz. F r ie d r i c h s ,  M ü lla b fu h r- und K a n a li
sationsgebühren.

Zeitschr. f. Kommunalwirtschaft. 20. Jg. N r. 18: B ö l l i n g ,  Wesens
züge des preuß. Selbstverwaltgsgesetzentwurfes.

Die Polizei. 27. Jg. N r. 19: T a n n e b e r g e r ,  D ie  Ausführungs
bestimmungen zum Luftverkehrsgesetz v. 19. Ju li 1930. S o m m e r , 
D a rf d ie P o lize i Lärmschutzverordnungen erlassen?

Bayer. Verwaltungsblätter. 78. Jg. H. 17: R ö d e r ,  D er parlamen
tarische Parteienstaat. Rieh. M a y e r ,  Regensburg, W egeunter
haltungsverträge im  bayer. Eisenbahnwegerecht.

Zeitschr. f. d. freiw. Gerichtsbarkeit usw. in Württemberg. 72. Jg.
N r. 10: M inR . Oskar S c h m id ,  V ereinheitlichung des D ienst
strafwesens nach den Vorschlägen des Reichssparkommissars. 
W a ls e r ,  D ie  neue w ürttem b. GemeindeO. (Forts.).

Zeitschr. f. öffentl. Recht. 10. Bd. H . 2: M e r  k l ,  D e r rechtl. Gehalt 
der österr. Verfassungsrefoim  v. 7. Dez. 1929. W in t e r ,  W ien, 
D er paternaie S taat H o r v a th ,  D ie  G erechtigkeitslehre des 
Sokrates u. des P laton. R a p p a p o r t ,  Zu r Staats- und Gesell
schaftslehre Saint-Simons.

Recueil jurid. des sociétés. 11. Ann. N o. 8/9: M o u l in ,  Les offices 
publics d’habitations à bon marché et la  jurisprudence du Conseil 
d’Etat. . .

Rivista di diritto pubblico. Anno 22. Fasc. 8/9: M o r t a r a :  La  g iuns- 
dizione ord inaria  e la  g iurisdizione ammmistrativa per i l  sinda- 
cato d i leg ittim ità  d eg li a tti am m inistrativi. C a r n e lu t t i ,  La 
c ris i dé lia  legge. B o r s i ,  La  determinazione deg li enti autar- 
ch ic i te r r ito r ia li n e ll’ odierno d ir itto  ita liano.

Arbeitsrecht.
Neue Zeitschr. f. Arbeitsrecht. 10. Jg. H. 10: S in z h e im e r ,  D ie 

R echtsgü ltigke it d. bremischen Arbeitnehmerkammern. M a n n e s , 
D ie  Ueberführung v. Angestellten i. d. A rbeite rverhältn is. P o h le ,  
Zur Rechtsnatur d. Weihnachtsprämie. W a rn c k e ,  Beginn des 
Betriebsratsamts.

Das Arbeitsgericht. 35. Jg. N r. 10: LG R . M e y e r ,  E n tw ick lung  d. 
A ibe itsrechts und der A rbeitsgerichtsbarke it in  der Fre ien Stadt 
Danzig. K a u s e n ,  Is t „Beschäftigung im  B e trieb “ eine vom 
A rbeitsvertrag  unabhängige Rechtsfigur? Ju l. H e in e , D re i Jahre 
Arbeitsgerichte. K r ie g e ,  Zur Frage der Abgrenzung der Zu
ständigkeit der Landesarbeitsgerichte u. d. Reichsarbeitsgerichts 
f. d. Entscheidung v. Rechtsbeschwerden. S c h m in c k e ,  Kosten
fragen des arbeitsgerichtl. Mahnverfahrens. S e ib e r t z ,  Kosten- 
rechtl. Frage aus d. Arbeitsgerichtsgesetz.

Arbeit u. Beruf. 9. Jg. H . 17: M e is t e r ,  A rbe its los igke it u. K r im i
n a lp o litik  (Nach e. Vortrag). — H. 18: W e in b r e n n e r ,  Is t die 
Krisenfürsorge re form bedürftig?  M inR . S c h o lz ,  D ie  Umge
staltung der wertschaffenden Arbeitslosenfürsorge.

Revue politique et parlementaire. 37. Ann. No. 430: M a r c h a i ,  La 
protection  légale de la  maternité dans l ’industrie  allemande.

Steuerrecht.
Steuer u. Wirtschaft. 9. Jg. N r. 9 : O t t ,  Zum Grunderwerbssteuer

recht: Genehmigungsbedürftige Veräußerungen, insbes. solche auf 
G rund v. Schwarzkäufen.

Mitteilungen d. Steuerstelle d. Reichsverbandes d. deutsch. Industrie.
13. Jg. N r. 9: M  eu m a n n , D er kaufmännische G ew innbegriff u. 
d. einmaligen Vermögens anfäll e. M i r r e ,  Zur sog. Organtheorie. 
P e te r s ,  K ö ln , Sind Abschreibungen auf den Geschäftswert im  
weiteren Sinne zulässig? H e in e m a n n ,  O ption u. Börsenumsatz
steuer. M a l la c h o w ,  Gesellschaftssteueru. Gesellschaftsdarlehen. 
R z e s n i tz e k ,  Sind Verkaufssyndikate gewerbesteuerpflichtig?

Danzigcr Jurist. Monatsschr. 9. Jg. N r. 9 : R o d e n a c k e r ,  Recht
sprechung zum B e g riff des Betriebsvermögens im  Steuerrecht.

Kirchenrecht usw.
Preuß. Pfarrarchiv. 19. Bd. H . 1: B r  eus  t ,  Staatsleistungen an die 

Landeskirche in  Braunschweig. G l  a tz e  r ,  Vorauszahlungen auf 
K irchen- u. K u ltu s  steuern. K r u m  s t r o h ,  Zur Frage d. K irchen- 
s teuerpflicht e iner in  M ischehe lebenden Ehefrau. N a ß , Das 
Recht d. Krankenhausseelsorge n. A r t. 141 R Verf.

Schweizer. Rundschau. 30. Jg. H. 7: L a m p e r t ,  R ich tlin ien  f. eine 
Revision der re lig ionspolitischen Bestimmungen der schweizer.
Bundesverfassung.

Völkerrecht usw.
Zeitschr. f. Völkerrecht. 15. Bd. H. 4: S t r u p p ,  D ie  Regelung der 

römischen Frage durch die Lateranverträge. (Aus d. Festschrift 
fü r  Otto K öbner abgedr.) O e s c h e y ,  Lo  Stato dé lia  C ittk  del 
Vaticano. B ö h m e r t ,  D ie  Rechtsgrundlagen der Beziehungen 
zwischen Danzig und Polen.

Die Friedenswarte. 30. Jg. H. 10: W e h b e r g ,  Vö lke rbund  u. 
Schiedsgerichtsbarkeit. Sanktionen sta tt Verte id igungskrieg.

Revue de droit internat., de sciences dipl. etc. 8. Ann. No. 2 : 
R a s m u s s e n , Code des prisonniers de guerre (Suite), de M  o n t l  u c, 
Les réponses au Mémorandum de M. B riand sur le  p ro je t de 
fédération européenne. B a u m g a r te n ,  La  ju r id ic tio n  internat, 
découlant des Accords de la  H aye et de Paris.

Reichsarbeitsblatt. 10. Jg. N r. 27: F rh . v. R e c h e n b e r g ,  Das am 
28. Juni 1930 angenommene internat. Abkommen über Zwangs- 
u. P flichtarbe it.

B. Bücher.
Allgemeines.

H ö ls c h e r ,  E m il E rich. S ittliche  Rechtslehre. D e r Versuch einer 
objektiven Erforschung d. Rechts. 2 Bde. M ünchen,Kösel &  Pustet. 
(352, 372 S.) Lw . M . 27.

G e r b e r ,  Hans. D ie  weltanschaulichen Grundlagen des Staates. 
A ntrittsvorlesung. Stuttgart, Enke. (23 S.) M . 1,50.

G e r b e r ,  Hans. D ie  Idee des Staates in  d. neueren evang.-theol. 
E th ik . B erlin , Junker &  Dünnhaupt. (92 S.) M . 4,50.

L
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D r e w s ,  B il l .  F re ihe rr vom Stein. (M eister des Rechts. 5). B erlin . 
Heymann. (176 S.) Lw . M . 3.

E b e r m a y e r ,  Lndw . 50 Jahre D ienst am Recht. Erinnerungen e.
Juristen. Leipzig, G reth le in . (304 S., 1 T ite l.) Lw . M . 9.

M iß  la c k ,  K a r l. 25 Jahre Reichsgerichtsbriefe. Grenzen d. M acht 
d. Reichsgerichts. Le ipz ig  S3, K ochstr. 76, Selbstverl. (16 S.) M . 1. 

P a n  n i  e r ,  K a r l. D ie  Reichsgesetze üb. d. Presse tl. d. Verlagsrecht. 
Textausg. m. kurzen Anm. 7. A u fl. (Reclams U niversal-B ib i. 
K r. 1704.) Le ipzig , Reclam. (52 S.) H lw . M . 0,80. 

J u s t i z s t a t i s t i k .  Bearb. vom Bundesamt f. S tatistik. 1928. (Zahlen
mäßige Darst. d. Rechtspflege. H. 13.) W ien I, Herrengasse 7, 
Bundesminist, d. Justiz. (111 S.) Sch. 5.

L ic h t e n s t e in ,  E rich. D ie  Gesetzgebung im  faschistischen Ita lien. 
(Abh. d. Ins tit. f. p o lit. Auslandskunde an d. Univ. Leipzig. H . 11.) 
Le ipzig , Noske, (95 S.) M . 4.

S ta m p e , Ernst. Das Zahlkraftrecht in  d. Königsgesetzen Frankreichs 
von 1306 b is 1547. (Aus d. Abh. d. Preuß. Akad. d. W iss. 1930. 
Ph il.-h ist. K l .  N r. 2). B erlin , de G ruyter. (156 S.) M . 26.

Bürgerliches Recht.
S c h w a b e . D ie  selbstbestimmende E inhe it der Körperschaft. Basel, 

Schwabe. (88 S.) M . 4.
O s te rm a n n ,  D ie tr.-W ilh . Das Erwerbsverbot. (Bonner Diss.) D o rt

m und-Dorstfe ld, Sachsenwaldstr. 24. Selbstverlag. (67 S.) M . 2. 
P h i l i p s b o r n ,  A lex . K ranke r und Krankenhaus im  Recht. (Aus 

Nosokomeion. V ierte ljahrsschrift fü r  Krankenhauswesen.) S tutt
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die S chriftle itung der DJZ., B e rlin  W  57, Potsdamer Straße 96, zu richten.

Stiefkinder des Vorbereitungsdienstes.
V o n  Landgerichtsrat D r. S p r o t t e ,  F reiberg.

D e r S tre it über die Vorzüge und Nachteile sowohl 
des Entw urfs einer Vere inbarung zwischen Reich und 
Ländern über die juristische Vorbere itung  als auch über 
die preußische D enkschrift über die R eform  des juristischen 
Studiums w ird  noch lange toben. M ehr Sorge als z. B. 
die Frage, ob auf der U n ivers itä t 4 Vorlesungs- und 2 Be
sprechungsstunden im  Z iv ilp rozeß- und Konkursrecht aus
reichend sind, macht m ir als Z iv ilr ich te r die geringe Be
achtung, die man in  der A usb ildung unserer jungen Juristen 
jenen außerhalb des re in  Juristischen liegenden Faktoren 
schenkt: der K unst der Menschenbehandlung und des 
Schlichtens. Im m er m ehr b rich t sich die Erkenntn is der 
Bedeutung des „Tatsächlichen“ im  Z iv ilprozeß und die 
W ich tigke it der restlosen A ufk lä rung  des tatsächlichen 
Sachverhalts als V orbedingung einer rich tigen  Prozeß
entscheidung B ahn1). M ir  scheint auch, daß m it der fo r t
schreitenden Erw eiterung der rich terlichen Frage- und 
E rörterungspflich t m ehr fü r eine dem V o lke  dienende 
Rechtspflege getan ist, als m it dem starren und bequemen 
Festhalten am „Parteiprozeß“ . D er Prozeß is t n ich t Selbst
zweck ; w ir  können uns n ich t ein theoretisch befriedigendes 
Gebäude aufbauen; w ir  müssen heute alle m itarbeiten, um 
dem Prozeß eine Ausgestaltung zu geben, der den Par
teien zu schnellem Rechtsfrieden ve rh ilft. Das beste fo rm a l
juristische U rte il, das diesem Ziele n ich t dient und etwa 
aus eng formalistischen, starre Theoretiker befriedigenden 
Gründen die K lage ab weist, ohne den S tre it der Parteien 
zu beenden, is t m. E. vom  Standpunkte des Rechtsfriedens
gedankens ein Feh lu rte il, fü r  die Parteien w ertlos, gar 
schädigend, das Vertrauen zur Rechtspflege untergrabend. 
Man verstehe m ich n ich t fa lsch: eine solide, e indringliche 
D urchb ildung im  Z ivilprozeßrecht is t fü r  jeden Juristen 
unerläßlich, weshalb auch m ir  z. B. der preußische V o r
schlag h insich tlich  der Z ivilprozeßvorlesungen unzureichend 
erscheint. A ber man überschätze n icht die eine breite 
L ite ra tu r einnehmenden theoretischen und form alistischen 
Streitfragen, die v ie len als der W eishe it höchster Schluß 
erscheinen und doch fü r das V o lk  und den Rechtsfrieden 
vielfach w ertlos sind. Ich  sehe die starke Abwanderung 
v ie le r Kreise zum Schiedsgericht —  ein Mißtrauensvotum 
fü r die ordentliche Gerichtsbarkeit — als Folge davon an, 
daß w ir  Juristen allzusehr in  der theoretischen Handhabung 
des Gesetzes und allzuwenig in  dem praktischen Anpacken 
von  Rechtsstreitigkeiten erzogen worden sind. M ehr denn 
je komm t es heute darauf an, streitende Parteien von  vo rn 
herein zu einigen, ehe es zum Prozeß kommt, oder sie, 
wenn der Rechtsstreit sich n ich t vermeiden läßt, baldigst 
in  einemProzeßvergleich zur E in igung zu bringen. Unendlich 
v ie l kostbare Zeit, Geld und A erger werden gespart; die 
bei jedem Prozeß vorliegende Gefahr von Feh lg riffen  in  
der Feststellung des Tatbestandes und der F indung des 
Rechts w ird  verm ieden; der vornehmste Z-weck: die W ieder
herstellung des Rechtsfriedens, der oft durch keinen U rte ils 
spruch erzielt w ird , is t erreicht. Deshalb marschiert auch 
der Gütegedanke und w ird  sich durchsetzen. Dazu brauchen 
w ir  Z iv ilr ich te r, die n ich t n u r das Gesetz beherrschen, 
sondern die verstehen, aus dem W irrw a rr  der Parte i
erklärungen den rich tigen  Tatbestand herauszuschälen und 
auf G rund dieser tatsächlichen Beherrschung des S tre it
stoffes m it H ilfe  ih re r Rechtskenntnisse das Vertrauen der 
Parteien zu gewinnen und sie zur E in igung zu führen, 
R ichter, die sich aber erforderlichenfa lls auch n ich t v o r 
einer beherzten energischen Entscheidung scheuen und, 
wiederum auf G rund genauer Tatsachenkenntnis, ih ren 
U rteilsgründen Ueberzeugungskraft auch auf die Parteien 
zu verleihen wissen.

>) V g l. z. B. die instruktive  Abhandlung von SenPräs. G o t t 
h a r d t  über die Feststellung des Tatbestandes im  Zivilprozeß, 
DRZtg. 1930 S. 140.

Es is t eine o ft äußerst mühsame und langw ierige 
Angelegenheit, m it v ie lle ich t unzugänglichen Parteien und 
unklaren Zeugen zu einer einwandfreien Tatsachenklärung 
zu kommen. Sie erfordert unendliche Geduld, aber auch 
Zielbewußtsein und Energie, und es gehört v ie l Selbst
beherrschung dazu, den Parteien schließlich doch eine fü r  
sie zunächst unbequeme und ih ren  Prozeßhoffnungen n ich t 
entsprechende, aber den Tatsachen entsprechende Lösung 
nahe zu bringen und sie dafür zu erwärmen. M ir  scheint, 
als wenn unsere jungen Referendare w enig  N eigung zu 
solcher klärenden Tätigke it hätten, denn die von ihnen 
aufgenommenen Parteierklärungen und Zeugenvernehmungs
niederschriften sind le ider häufig  äußerst unzureichend 
und bekunden wenig Verständnis. V ie l m ehr scheint ihnen 
ein forsches und energisches Auftre ten, etwa als Am ts
anwalt, zu liegen, D er Vorbereitungsdienst w ird  h ie r eine 
ausreichende Umgestaltung erfahren müssen, und es w ird  
n ich t m ehr genügen, unseren jungen Ko llegen  die Akten 
auszuhändigen und sie auf Parteien und Zeugen loszu
lassen, sondern w ir  R ichter werden sie bei ih re r Tätigke it 
im  Z ivilprozeß (bei der Aufnahme von  Parteierklärungen, 
Anträgen, Armenrechtsgesuchen, Gehör des Gegners, be
sonders nach § 118a ZPO., Zeugenvernehmung) m ehr als 
bisher auch in  dieser R ichtung überwachen und anleiten 
und in  ihnen Verständnis fü r die Bedeutung erwecken 
müssen, die einer ausreichenden Tatsachenfeststellung und 
einer auf sie und gute Rechtskenntnisse aufbauenden Rechts
friedensverm ittlung zukommt. W ir  müssen in  ihnen die 
Freude erwecken, die das Vertrauen der Parteien und ihre 
Versöhnung o ft m ehr b ring t, als eine gut ausgefeilte E n t
scheidung, und sie müssen die K unst der Menschen
behandlung und des Schlichtens als eine der juristischen 
Kenntn is gle ichwertige Eigenschaft des modernen Z iv il
richters erkennen lernen, und sie müssen m it der K ra ft 
der Begeisterung, die auch unser Beruf erfordert, sich diese 
K unst anzueignen erstreben.

D em  P rü fling  zum  G e le it!  W er die Jugend hat, 
hat auch die Zukunft. Dieses W o r t g ilt  auch fü r den 
juristischen Nachwuchs. A n  der A usb ildung der Rechts
studenten und Referendare nehmen n ich t nu r die Justiz
verwaltung, sondern auch zahlreiche andere Stellen lebhaftes 
Interesse. Es bedarf ke iner weiteren Ausführung, welche 
Bedeutung es fü r Staat und Kommune, fü r Handel und 
W andel, Parteien in  jedem Sinne und fü r  das rechtsuchende 
P ublikum  überhaupt hat, in  welchenMaterienRechtsstudenten 
und Referendare in  6 bis 7 der w ichtigsten Lebensjahre 
beschäftigt und in  welchem Geiste sie w e ite r fo rtgeb ilde t 
werden, und w ie ih re  Leh re r und deren Lehrm ethoden 
beschaffen sind. Das W ichtigste  b le ib t die Erziehung zu 
gefestigten Charakteren, zu Persönlichkeiten, die, auch 
wenn sie n ich t zu fä llig  alle Staatsprüfungen bestanden 
hätten, dennoch zufolge ihres Auftretens und Lebens, ihres 
Könnens und W issens consensu omnium  zu R ichtern, 
Notaren, Anwälten usw., kurz zu Führerposten berufen 
würden. W issen is t h ie r absichtlich an letzter Stelle genannt. 
D e r Prüfungsstoff is t in fo lge  der ungeheuren K om p liz ie rt
he it unseres heutigen Rechtslebens derart unübersehbar 
und unübersichtlich geworden, daß es doch unmöglich b le ib t, 
ih n  in  verhältnismäßig wenigen Jahren wissenstechnisch 
w irk lich  zu bewältigen. H a t man sich das eine w irk lich  
„eingepaukt“ , so hat man inzwischen anderes mehr oder 
m inder doch w ieder vergessen. Es kommt auch weniger 
auf W issen an als auf richtiges Denken, auf W issen zu 
rechter Ze it am rechten O rt, auf Judizmm. E rst recht 
komm t es auf die Länge der Referate, V oten usw. ve r
hältnismäßig w enig  an; in  der Kürze lie g t die W ürze. D ie  
einzige Stelle, in  der von  Reichs wegen etwas über U rte ils 
gründe verordnet is t ( in  re in  technischem Sinne gemeint), 
is t die Geschäftsordnung des Reichsgerichts, wonach die 
U rteilsgründe in  bündiger Kürze abzufassen sind. So
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w enig w ie m ög lich ; nu r alles was n ö tig ! —  Prof. D r. E c k  
las einmal eine K lausurarbeit vo r, die er als sehr gut be
w ertet hat: Sie bestand aus 6 Sätzen, von denen der eine 
an den anderen sich logisch anreihte, als eine einzige Kette 
von  Schlüssen, und zwar von  haltbaren. D e r Kundige 
m erkt auch einer kürzeren A rbe it an, welche Sorgfalt auf 
sie verwendet w orden is t ; man kann den K ünstle r zuweilen 
darin  erkennen, was er an seinem Kunstw erk fortläß t. —  
D ie  Sprache sei schlicht und einfach. K om m t man von 
selbst zuviel auf Nebensätze und Einschachtelungen, so löse 
man solche w ieder in  Hauptsätze auf. Dann tr i t t  auch 
meistens die Gedankenfolge klarer hervor. Gerade die 
großen Gedanken erscheinen nachher o ft einfach. Man 
muß auf die Zeichen der Ze it sehen: Gerade Deutschland 
leb t in  solcher Not, daß man übera ll unnötigen Luxus 
sparen sollte.  ̂W em  allzu scharfsinnige kasuistische Spitz
find igke iten  n icht liegen, der mag sich damit trösten, daß 
es auch der rechtsuchenden Partei darauf gar n ich t an
kom m t; sie w il l  ih r  Recht, ih r  Geld oder das, was sie 
sonst gerade im  einzelnen Falle dringend braucht. Dabei 
is t es ih r  meistens n icht von Belang, welche S tellung der 
R ich te r gerade zu der, wenn auch vie lle ich t hochinteressanten 
D oktorfrage, die in  ihre Sache hineinspielt, hat. Dem Exam i
nator lieg t v ie lle ich t v ie l m ehr daran, beim  P rü flin g  ge
sunden Menschenverstand zu finden, als einiges totes W issen. 
Sich prüfen lassen, is t eine höchst persönliche, unvertret
bare Angelegenheit. D e r Prüfende m erkt an den feinsten 
Nuancen der Gedankenfolge, wes Geistes K in d  er vo r sich 
hat. U nd v ie lle ich t is t es ganz gut, wenn man p lötz lich vo r 
irgendeinen F a ll gestellt w ird , an den man im  Leben noch 
nie gedacht hat, sich zuerst zu fragen: Zu welcher E n t
scheidung m uß  man bei gesunder, man möchte sagen 
hausbackener Betrachtung der Sache einfach kommen?

N atürlich freu t sich der Prüfer, wenn der P rü flin g  bald 
m erkt, woher der W in d  weht, oder wenigstens schnell die 
Gegend findet, wo er im  BGB. nachsehen könnte. Darin 
besteht gerade schon ein gut T e il der Kunst, daß man 
schnell die rich tigen Quellen findet.

E ine Hauptsache b le ib t fü r den P rü fling , sich dessen 
bewußt zu bleiben, daß keine W under von  ihm  verlangt 
werden. E r so ll einfach zeigen, daß man es verantworten 
kann, ih n  auf den R ichterthron zu setzen oder ihm  die 
Anw altsrobe zu überreichen. Man braucht n ich t im m er 
zu suchen, wo nun eigentlich „de r K n if f  und D re h “ 
steckt.

Zuweilen besteht der „K n if f “ darin, daß —  er gar n ich t 
da ist, sondern daß nu r Gelegenheit gegeben w ird , einen 
einfachen „Fe ld -, W a ld - und W iesen“ fa ll ve rnün ftig  zu 
betrachten, zu ordnen und zu entscheiden. Auch h ie r g ilt 
im  allgemeinen der Satz: Diagnose (Feststellung des T a t
bestandes oder Sach- und Streitstandes), A etio log ie  (recht
liche W ürd igung  und Schlußfolgerung) undTherapie (Rechts
anwendung).

E in  w ich tiger P unkt ist auch die Examensneurose. 
W enn  die H erren später einmal lesen würden, was sie im  
Sturm  und D rang der 5 K lausurstunden alles, nun, wenn 
der Ausdruck gestattet ist, zusammengeschrieben haben, so 
würden sie nachher sicher selbst sich darüber wundern. 
A ber das w ar so, is t so und w ird  w oh l im m er so bleiben, 
solange die menschlichen Nerven m it ih ren  Psychosen 
n ich t anders werden. D ie  P rü fe r wissen auch dies und 
ziehen schon ein gut T e il auf K on to  Examenspsychose ab.

Am tsgerichtsrat B. H e r z ,  N eukölln .

D as R ech tss tu d iu m  an d er U n iv e rs itä t  M ünchen  
im  W .-S . 1928/29 bis W .-S . 1929/30 %  D ie  U n ivers itä t 
München, die nach der Zah l der Studierenden a ller Fakultäten 
die zweitstärkste deutsche U n ivers itä t ist, steht auch nach 
der Zah l der Studierenden der Rechts- und Staatswissen
schaften an 2. Stelle. Es waren do rt im  W .-S . 1929/30 
2200 Studierende der Rechts- und Staatswissenschaften

t) Deutsche H ochschulstatistik. Herausgegeben von den D eut
schen Hochschulverwaltungen.

im m atriku lie rt gegen 2186 im  S.-S. 1929 und 2398 im  
W .-S . 1928/29. Es is t som it gegenüber dem vergleichbaren 
W .-S . 1928/29 eine V erm inderung des Rechtsstudiums um 
8,3 %  festzustellen. D er A n te il der Rechts- und Staats
wissenschaft Studierenden an der Gesamtheit der Studierenden 
a lle r Fakultäten der Münchener U niversität, die im  W .-S . 
1929/30: 8500, im  S.-S. 1929: 8360 und im  W .-S . 1928/29: 
8232 betrug, machte in  diesen Semestern 25 ,6% , 26 ,1%  
bzw. 29 ,1%  aus. Demgegenüber bezifferte sich der ent
sprechende Prozentsatz an allen deutschen Universitäten, 
die im  W .-S . 1929/30 von 90 743, im  S.-S. 1929 von 
93 030 und im  W .-S . 1928/29 von  82 258 Studierenden 
besucht wurden, auf 23 ,8% . 24 ,7%  bzw. 26 ,8% . Da an 
sämtlichen deutschen U niversitäten im  W .-S . 1929/30:
21 555, im  S.-S. 1929: 22 990 und im  W .-S . 1928/29
22 050 Studierende der Rechts- und Staatswissenschaften 
im m atriku lie rt waren, war das Münchener Rechtsstudium 
an dem im  ganzen Reich im  W .-S . 1929/30 m it 10,2% , 
im  S.-S. 1929 m it 9 ,5 %  und im  W .-S . 1928/29 m it 10,9%  
be te ilig t. W e ib lichen Geschlechts waren von den Münchener 
Rechtsstudierenden im  W .-S . 1929/30 116 gegen 89 im  
S.-S. 1929 und 105 im  W .S. 1928/29. Im  Verhä ltn is zur 
Gesamtzahl der an der U n ivers itä t München studierenden 
Frauen sind das im  W .-S . 1929/30 7 ,7 % , im  S.-S. 1929 
6 ,3 %  und im  W .-S . 1928/29 7 ,8 % . V on  den Studierenden 
der Rechts- und Staatswissenschaften waren im  W .-S. 1929/30 
46, im  S.-S. 1929 48 und im  W .-S . 1928/29 49 aus
ländischer Staatsangehörigkeit.
D r. R o e s n e r ,  Referent im  Statistischen Reichsamt, B erlin .

G rundzüge des D eutschen  V erw altu ng srech ts . V o r 
lesungs-Grundriß. V on  P ro f. D r. F r i t z  v a n  C a l k e r .  
2., durchgearbeitete A u fl. 1929. München, Beck. 
Geb. 5,80 M.

W ie  V e rf. in  der Vorbem . sagt, w o llte  er die 1. A u fl. 
des Buches auf den K re is  seiner H ö re r beschränken. Da 
es aber v ie lfach im  Buchhandel ve rlang t wurde, hat er 
die 2. A u fl., w ie  die 2. A u fl. seines Grundrisses des Staats
rechts, erscheinen lassen. Das Verlangen der O effentlich- 
ke it nach dem Buche spricht fü r seinen W ert. U n te r den 
Studierenden besteht ein Bedürfnis nach solchen L e h r
büchern, die re in  pädagogische Zwecke verfo lgen und n icht 
diesen entgegen m it a lle rle i Ballast behaftet sind, der 
die Uebersichtlichkeit stört. Dem träg t das Buch durch 
seine klare G liederung des Stoffes, seine le ichtverständ
liche, ansprechende Schreibweise und durch die Meiste
rung  der weitverzweigten Materie auf verhältnismäßig 
engem Raum in  vo rtre ffliche r W eise Rechnung. D er V erf. 
ve rflich t die allg. Lehren des Verwaltungsrechts m it dem 
besonderen Verwaltungsrecht des Deutschen Reiches und 
des Landes Bayern. E r versteht es, den S toff dem Lernenden 
in  jeder W eise interessant zu machen. Es glückt ihm , 
m ehr zu geben als nur, w ie er sich ausdrückt, einen „k a lt
verstandesmäßigen E in b lick .“ Gerade die D urchdringung 
der Materie des Rechts m it lebendiger E th ik  is t ein 
charakteristischer Zug  seiner Schreibweise, den auch dieses 
Buch trägt.

Geh. RegRat, Professor D r. H e l f r i t z ,  Breslau.

D e r Landesverband  P reuß isch er R eferend are  im  
R eichsbund D e u tsch er R e ferend are  veranstaltet am 
Sonnabend, dem 15. Nov. 1930, in  den Festsälen K ro ll, 
B e rlin , einen Ju ris ten b a ll. E in trittskarten  fü r Gäste sind 
zu 6 M. bis 13. Nov. zu erhalten durch Einzahlung auf Post
scheckkonto W erner Preuß (Referendarkonto) in  Nowawes, 
K on to -N r. 34980 Postscheckamt B erlin , durch Fernsprecher 
F 2  N eukö lln  8568 oder in  der Geschäftsstelle des Refe
rendarbundes im  AG . B e rlin -M itte , Z im m er 210b, 3. Stock. 
A n  der Abendkasse e rfo lg t der Verkau f der Karten zu 
10 M . Tischbestellungen nu r bei Entnahme von  10 Karten 
schriftlich  an die Ref. D r. W o lf gang Stresemann, Char
lo ttenburg  2, Schillerstr. 122, oder W erner Preuß, Nowawes, 
Retzowstr. 1.

Für die S chriftle itung ve ran tw o rtlich : D r. D r. O t to  L ie b ra a n n ,  Berlin -W ilm ersdorf. — V erlag  von O t to  L ie b m a n n ,  B erlin .
D ruck  von P aß  &  G a r le b  Aktiengesellschaft, B erlin .


